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Leitartikel 

An der radikalen 

Digitalisierung der Schiene 

führt kein Weg vorbei 

Von Professorin Dr. Sabina Jeschke, 

Vorständin Digitalisierung und 

Technik der Deutschen Bahn AG
1
 

An einer radikalen Digitalisierung der 

Bahn führt kein Weg vorbei. Ob die 

Digitalisierung des Bahnbetriebs oder 

eine „intelligente“ Instandhaltung oder 

Echtzeit-Informationen vor, während 

und nach der Reise — digitale Tech-

nologien sind der entscheidende Hebel 

für mehr Kapazität, Qualität und 

Pünktlichkeit. Sie sind auch die Basis 

für mehr Reisekomfort. Und sie sind 

damit Voraussetzung, um die Ver-

kehrsleistung der Schiene massiv zu 

                                                 
1
 Die Autorin hält die Honorarprofessur 

für das Fach „Digitale Transformation“ an 

der Fakultät Wirtschaft und Management 

der Technischen Universität Berlin. Zu-

dem ist sie Professorin an der Fakultät für 

Maschinenwesen der Rheinisch-Westfäli-

schen Technischen Hochschule Aachen. 

Ihre Schwerpunkte als Wissenschaftlerin 

sind die Bereiche „Verkehr und Mobilität“, 

„Internet of Things“, „Robotik und Auto-

matisierungstechnik“ und „Künstliche 

Intelligenz“. 

erhöhen. Beim Einsatz von Künstli-

cher Intelligenz, von Sensorik oder 

3D-Druck geht es um mehr als nur den 

Geschäftserfolg — es geht auch da-

rum, Verantwortung für Gesellschaft 

und Klima zu übernehmen. Dazu 

müssen wir den Schienenverkehr bis 

zum Jahr 2030 zu einem hochintelli-

genten Mobilitätsnetzwerk umbauen! 

 
Professorin Dr. Sabina Jeschke; 

Foto: DB AG / Max Lautenschläger. 

Die Bahn war das „Startup“ der ersten 

industriellen Revolution. Sie war da-

mit Treiber einer gesamtgesellschaft-

lichen Veränderung. Heute, mehr als 

180 Jahre später, stecken wir mitten 

in der vierten industriellen Revolution, 

die maßgeblich von Künstlicher Intel-

ligenz getrieben sein wird. Heute, 180 

Jahre später, stecken wir nicht nur 

mitten in der vierten industriellen, 

sondern auch in einer ökologischen 

Revolution. Und nur wenn es uns ge-

lingt, neue Wege zu gehen, werden wir 

die erkämpfte Freiheit erhalten können. 

Die Schiene kann dabei weltweit eine 

zentrale Rolle spielen — für den 

Personen- und Güterverkehr. 

Damit das gelingt, können wir uns ein 

„Weiter so“ nicht erlauben. Wir müs-

sen völlig neue Wege einschlagen und 

einen alternativen technologischen Zu-

gang wählen: Wenn wir in Deutsch-

land die Zahl der Reisenden im Fern-

verkehr bis 2030 mehr als verdoppeln 

wollen, benötigen wir Kapazität für 

tausende zusätzliche Züge im Schie-

nennetz. Dazu kommen die 70 Prozent 

Steigerung der Verkehrsleistung bei 

DB Cargo im Schienengüterverkehr, 

die wir uns als Minimum vorgenom-

men haben. Um das Wachstum des 

Schienenverkehrs zu bewältigen, 

investieren wir massiv in neue Fahr-

zeuge und die Modernisierung unsere 

Infrastruktur. Das alleine reicht aber 

nicht. Wir können nicht innerhalb 

kürzester Zeit tausende Schienen-

kilometer neu bauen. 

Es hat rund 25 Jahre gedauert, die 600 

Kilometer lange Hochgeschwindig-

keitsstrecke von Berlin nach München 

fertigzustellen. Bei anderen Großbau-

projekten ist es ähnlich: Planungspro-

zesse und Bauzeiten solcher Infra-

strukturen sind immens aufwendig. 

Die bereits beschlossenen und noch in 

Vorbereitung befindlichen Beschleu-

nigungsmodelle der Regierungskoali-

tion sind richtig und wichtig; sie wer-

den helfen. Alleine jedoch bringen sie 

nicht die notwendige Geschwindig-

keit, um das Problem „rein hardware-

seitig“ zu lösen. 

Das System selbst 

muss intelligent werden 

Was ist die Alternative? Ganz klar: die 

radikale Digitalisierung der Schienen-

systeme. Nur so können wir die Bahn 

in ein neues Zeitalter befördern. Die 

Alternative zum „Neubau“ etwa liegt 

darin, die Schiene so auszustatten, 

dass wir deutlich mehr Kapazität ins 

bestehende Netz bekommen. Das DB-

Programm „Digitale Schiene Deutsch-

land“ ist im Kern die Vision einer 

„verteilten Künstlichen Intelligenz“: 

Züge können wesentlich dichter hin-

tereinanderfahren, weil etwa der hin-

tere Zug in Echtzeit „merkt“, dass der 

vordere bremst. Die sogenannten 

„Blockabstände“ können so unter-

schritten werden. Konservative Rech-

nungen ergeben 30 Prozent Kapazi-

tätsgewinn. Das wären rund 1000 

Züge mehr pro Tag, die dringend 

gebraucht werden, um mehr Verkehr 

auf die klimafreundliche Schiene zu 

bringen, wie es von allen Seiten im-

mer eindringlicher gefordert wird. 

Das Beispiel beschreibt gut, worum 

es im Kern geht und was das „Wesen“ 

dieser vierten industriellen Revolution 

ist: Künstliche Intelligenz (KI). Es 

geht darum, das jeweilige System 

selbst intelligent werden zu lassen. 

Das ist nicht nur auf die Schiene be-

schränkt. Nehmen wir den Fall an, 

dass bei einem Sturm ein Baum ins 

Gleis fällt. Warum kann das Gleis 

nicht automatisch melden, dass dort 

etwas liegt, das da nicht hingehört? 
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Warum kann die Schiene nicht direkt 

die Leitstellen oder den sich nähernden 

Zug informieren? Mehr noch: Unter 

Einsatz von KI könnten nicht nur In-

formationen verteilt, sondern konkrete 

Prozesse und Aktionen angeschoben 

werden, etwa ein automatisches Ab-

bremsen des Zuges, bevor der Baum 

sichtbar ist. KI kann auch dafür sor-

gen, dass der Mitarbeiter vom Chat-

bot angerufen wird und parallel die 

Drohne mit der Kettensäge anrückt, 

um den Baum zu beseitigen. 

Mit Fahrzeugen umgehen 

wie mit der eigenen Gesundheit 

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der 

Digitalisierung der Fahrzeuginstand-

haltung. Dieser Bereich ist mindestens 

so wichtig, weil viele Zugverspätungen 

oder -ausfälle hier ihre Ursache haben. 

Mithilfe modernster Sensorik wissen 

wir künftig vorher, was bald kaputt 

geht. Instandhaltung erfolgt nicht mehr 

nach Plan, sondern nach Bedarf. Wa-

rum also mit der Bahn nicht so umge-

hen wie mit der eigenen Gesundheit? 

Prävention ist weit weniger invasiv, 

schneller und günstiger als die Be-

kämpfung akuter Erkrankungen. Ganz 

praktisch heißt das: Technische Fahr-

zeugdaten werden an die DB-Werke 

in Echtzeit übermittelt und ausgewer-

tet. Künftig wissen unsere Techniker 

vorher, dass die Kaffeemaschine im 

ICE in sieben Tagen ausfallen wird. 

Sie stehen bereits mit dem passenden 

Ersatzteil bereit. Weichen und Wei-

chenheizungen werden schon heute 

mit entsprechender Sensorik ausge-

stattet. So können wir Störungen, 

Fremdkörper in der Weiche oder Ver-

schleiß frühzeitig erkennen und vor-

beugend eingreifen. Die Digitalisie-

rung der Instandhaltung ist zentral, 

weil Fortschritte hier schon in kurzer 

Zeit sichtbar werden. 

Ersatzteile auf Knopfdruck aus 

dem 3D-Druck 

Um Züge schneller wieder im Einsatz 

zu haben, ist eine optimale Ersatzteil-

versorgung in der Instandhaltung ent-

scheidend. Das ist bei einer Fahrzeug-

flotte, deren Alter von drei Wochen bis 

weit über das für Züge gültige „Ren-

tenalter“ von 30 Jahren reicht, eine 

Herausforderung. Es ist unmöglich, 

alle Ersatzteile auf Lager zu halten. 

Hier kämen wir auf Lager in der Größe 

halber Kleinstädte. Zudem gibt es 

viele Originalhersteller nicht mehr. 

Die Folge sind lange Wartezeiten auf 

Komponenten. Das ist kritisch, wenn 

diese betriebsrelevant sind. Wir setzen 

deshalb seit 2015 auf den 3D-Druck, 

um unsere Ersatzteilversorgung zu 

optimieren. Inzwischen haben wir 

mehr als 10 000 Ersatzteile im 3D-

Drucker fertigen lassen. Insgesamt 

sind das 130 verschiedene Teile wie 

Lüfterräder, Kopfstützen für Regio-

nalzüge, unterschiedliche Gehäuse wie 

ein Klemmenkasten, der sensible Ka-

bel für den Zugantrieb schützt, oder 

auch Ersatzteile für Kaffeemaschinen. 

Das Ziel muss sein, alle nicht schnell 

verfügbaren Ersatzteile über den 3D-

Druck abrufbar zu machen. 

Mobilität auf der Schiene muss 

Spaß machen 

Mobilität wird bis 2030 hochintelli-

gent. Die Bahn wird zum Betriebs-

system der Mobilität, einer Plattform, 

die Reisenden dabei hilft, jederzeit 

auf die beste verfügbare Weise von A 

nach B zu kommen. Und Menschen 

wohnen bekanntlich nicht an Haupt-

bahnhöfen — intelligente Mobilität 

muss eine Plattform bilden für alle 

Transportmodi, alle Transporteure und 

für die individuellen Bedarfe des ein-

zelnen. Das ist mit den Ansätzen der 

klassischen linearen Optimierung 

nicht zu rechnen, hier müssen neuro-

nale Netze „ran“. Algorithmen und 

Daten sind die Basis für mehr Reise-

komfort. Mobilität auf der Schiene 

muss Spaß machen, damit sich immer 

mehr Menschen für die umweltfreund-

liche Bahn entscheiden. Wesentlich 

für stressfreies Reisen mit der Bahn 

ist eine verlässliche Information in 

Echtzeit. Hier gilt das Credo: Je mehr 

Daten einfließen, desto besser sind 

die Reisenden informiert. Wir sind 

dabei, unsere Daten über Fahrzeuge, 

den Fahrplan oder das Wetter zu har-

monisieren und nutzbar zu machen. 

Aktuell werden unsere isolierten 

Daten aus relationalen Datenbanken 

in hochintegrierte „Data Lakes“ über-

führt, die große Mengen Daten im 

Rohformat speichern und konzernweit 

zur Verfügung stellen. Eine solide Da-

tenbasis ist die Voraussetzung, um im 

großen Stil Data Analytics, Machine 

Learning und KI einzusetzen. In den 

kommenden zwei Jahren werden alle 

Daten des Konzerns flexibel verfüg-

bar sein. Schon heute bekommen 

Reisende über den DB Navigator viel 

genauere Prognosen zu Umsteige-

zeiten und Anschlüssen. Statt einer 

„linearen Fortschreibung“ fließen 

Tageszeit, Wetter oder Fahrzeugaus-

lastung in die Analyse ein. 

Digitalisierung weiter systematisch 

vorantreiben 

Digitalisierung bei der DB ist nichts 

Neues. Jetzt ist es wichtig, dass wir 

auf Kurs bleiben und die Arbeit sys-

tematische weiter vorantreiben. Die 

Ziele sind klar: Reisende sollen in 

spätestens drei Jahren durchgängige 

Reiseketten buchen können. 5G soll 

in fünf Jahren flächendeckend umge-

setzt sein. Eine KI-basierte Instand-

haltungsplattform soll in weniger als 

drei Jahren bereits im Einsatz sein. 

Und die nächste Technologie steht 

bereits „ante portas“: mit Quantum 

Computing werden mittelfristig 

Simulationen und Modellierungen 

möglich, die die Kapazitäten heutiger 

Hochleistungsrechner massiv über-

schreiten — der „Digital Twin der 

DB“ wird möglich, und das in Echt-

zeit. 

Als Startup der ersten industriellen 

Revolution hat die Eisenbahn die Ge-

sellschaft verändert. Sie hat Distanzen 

überwunden, Kulturen verbunden und 

den Horizont des Individuums erwei-

tert. Schienengebundene Systeme sind 

inzwischen gereift. Sie können viel-

leicht gerade deshalb im digitalen 

Zeitalter wieder wertvolle gesell-

schaftsgestaltende Beiträge leisten: 

Die Bahn bietet nicht nur hohe Kapa-

zitäten und eine gute Umweltbilanz. 

Vor allem schenkt sie den Reisenden 

schon jetzt die zusätzliche Zeit, die 

das autonome Auto erst in einigen 

Jahren ermöglichen soll. Neue Tech-

nologien versetzen uns in die Lage, 

dieses Potential voll auszuschöpfen. 

Die Schiene kann im Kampf gegen 

Klimawandel, Feinstaub und ver-

stopfte Innenstädte neue Maßstäbe 

setzen. Sie kann aber noch mehr als 

das — sie kann auch zu einem weite-

ren Aushängeschild für den Techno-

logie- und Digitalisierungsstandort 

Deutschland werden! 
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Europäische 

Verkehrspolitik 

Green Deal der Europäischen 

Kommission will 

Klimaneutralität Europas 

In ihrer Antrittsrede am 1. Dezember 

2019 stellte die neue Präsidentin der 

Europäischen Kommission, Ursula 

von der Leyen, den Klimaschutz in 

den Mittelpunkt ihrer geplanten Akti-

vitäten. Die Welt benötige Europas 

Führung im Klimaschutz, der für die 

Menschheit von existenzieller Bedeu-

tung sei. „Wir haben keine Zeit zu 

verschwenden. Je schneller Europa 

sich bewegt, desto besser“, so von der 

Leyen. „Wir sprechen von einer Bil-

lion, die wir auf den Weg bringen 

müssen in der nächsten Dekade“, 

sagte die Kommissionspräsidentin. 

Das Geld solle aus dem EU-Haushalt, 

den Mitgliedstaaten und dem Privat-

sektor kommen. 

Mit einem „Green Deal“ soll es ge-

lingen, die ambitionierten europäi-

schen Klimaziele und eine saubere 

Mobilität zu erreichen. Dieser Deal 

hat auch große Bedeutung für den 

Beitrag der EU zu den weltweiten 

Zielen: Um die Auswirkungen des 

Klimawandels beherrschbar zu hal-

ten, hatte im Jahr 2015 die Weltkli-

makonferenz in Paris beschlossen, 

den globalen Anstieg der Temperatu-

ren bis zum Ende des Jahrhunderts 

auf unter zwei Grad Celsius zu be-

grenzen, möglichst sollten sogar nur 

1,5 Grad angestrebt werden (siehe 

Folge 105 der GRV-Nachrichten, 

Seiten 3 und 10 ff). 

Am 11. Dezember 2019 präsentierte 

von der Leyen Details für diesen 

Europäischen Green Deal (Mitteilung 

der Europäischen Kommission, COM 

[2019] 640 final), nur zwei Tage 

später haben sich dann die Staats- und 

Regierungschefs der EU darauf geei-

nigt, dass Europa bis 2050 klimaneut-

ral werden soll. Bisher hatte die EU 

nur eine Reduktion der Treibhausgase 

(THG) um 80 Prozent als Ziel. Auch 

im Europäischen Parlament gab es am 

15. Januar 2020 eine breite Unterstüt-

zung für den Green Deal sowie die 

Forderung das Minderungsziel der 

EU für THG 2030 auf 55 Prozent 

anzuheben, bisher sind nur 40 Prozent 

vorgesehen (gegenüber 1990). Bereits 

am 28. November 2019 hatte das 

Parlament den Klima- und Umwelt-

notstand für Europa ausgerufen. 

Rechtliche Konsequenzen hat dieser 

Beschluss zwar nicht, er hat aber eine 

hohe Symbolkraft, da bisher bereits 

Städte und Länder den Klimanotstand 

ausgerufen haben, aber noch nie ein 

Kontinent. 

Von der Leyen bezeichnete den euro-

päischen Green Deal als neue Wachs-

tumsstrategie, um die Emissionen zu 

senken und gleichzeitig Arbeitsplätze 

zu schaffen. Frans Timmermans, Exe-

kutiv-Vizepräsident der Europäischen 

Kommission, sagte: „Wir schlagen ei-

nen grünen und inklusiven Übergang 

vor, der dazu beiträgt, das Wohlerge-

hen der Menschen zu verbessern und 

für künftige Generationen einen ge-

sunden Planeten zu sichern.“ 

Um Europa klimaneutral zu machen 

sind zahlreiche Maßnahmen in allen 

Sektoren der Wirtschaft vorgesehen: 

 Dekarbonisierung des Energie-

sektors, der für 75 Prozent der 

THG verantwortlich ist. 

 Renovierung von Gebäuden, 

damit Energiekosten und -ver-

brauch gesenkt werden können. 

40 Prozent der Energie wird in 

Gebäuden verbraucht. 

 Unterstützung der Industrie bei 

Innovationen und der Übernahme 

einer weltweiten Führungsrolle bei 

der grünen Wirtschaft. Die euro-

päische Industrie verwendet nur 

zu 12 Prozent recycelte Materia-

lien. 

 Mobilität: Einführung umwelt-

freundlicherer, kostengünstigerer 

und gesünderer Formen des priva-

ten und öffentlichen Verkehrs, der 

für 25 Prozent der THG verant-

wortlich ist. Bis 2050 sollen die 

THG des Verkehrs um 90 Prozent 

verringert werden. 

Bereits am 14. Januar legte die EU-

Kommission die ersten beiden Geset-

zesvorschläge zur Finanzierung des 

Green Deal vor: 

 Plan für Investitionen in Nachhal-

tigkeit: In den Jahren 2021 bis 

2030 sollen insgesamt 1000 Milli-

arden Euro öffentliches und priva-

tes Kapital mobilisiert werden. 

 Einen 120 Milliarden Euro schwe-

ren „Just Transition Fund“ (Fonds 

für einen gerechten Übergang). 

Mit ihm sollen Regionen unter-

stützt werden, die derzeit noch 

stark von fossiler Energie abhän-

gig sind (Kohleausstieg). 

Insgesamt sollen zukünftig 25 Pro-

zent des EU-Haushalts für Klima-

schutzaktivitäten verwendet werden. 

Dies ist neben den entfallenden Zah-

lungen der Briten eine große Heraus-

forderung für den EU-Haushalt. Am 

5. Februar 2020 kündigte die Kommis-

sion eine Überprüfung des gesamten 

EU-Stabilitäts- und Wachstumspakts 

einschließlich einer öffentlichen De-

batte dazu an. 

 
Der Investitionsplan im Rahmen des europäischen Grünen Deals; 

Grafik: EU-Kommission. 
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Am 5. März 2020 präsentierte von der 

Leyen im Beisein der Klima-Aktivistin 

Greta Thunberg in Brüssel als zentra-

les Element des Green Deal den Ent-

wurf für ein Klimagesetz, in dem 

auch die Treibhausgasneutralität bis 

zum Jahr 2050 verankert ist. Im Som-

mer 2020 soll ein Vorschlag folgen, 

um das THG-Minderungsziel für das 

Jahr 2030 anzuheben. 2021 will die 

Kommission zahlreiche EU-Gesetze 

(unter anderem Emissionshandels-

richtlinie) novellieren, um die zusätz-

lich notwendigen THG-Einsparungen 

zu erreichen. Für Fahrzeuge mit Ver-

brennungsmotoren soll es strengere 

Grenzwerte für die Luftschadstoffe 

geben. 

Die 24-seitige Mitteilung der Europä-

ischen Kommission zum Green Deal 

kann heruntergeladen werden: 

https://ec.europa.eu. Der fünfseitige 

Anhang mit den geplanten Maßnah-

men (in Deutsch) findet sich unter: 

https://ec.europa.eu. 

Es ist zu hoffen, dass nach jahrelan-

gem Abwarten bei der Klimapolitik 

nunmehr — trotz Corona-Krise — 

ehrgeizige Maßnahmen der EU und 

ihrer Mitgliedstaaten erfolgen, um 

das Ziel des klimaneutralen Konti-

nents bis 2050 zu erreichen. 

Brexit ist in Kraft getreten 

Das Referendum über den Verbleib 

Großbritanniens (einschließlich Nord-

irland) in der Europäischen Union 

(EU) fand bereits am 23. Juni 2016 

statt. Bei einer Wahlbeteiligung von 

72,2 Prozent hatten 51,9 Prozent der 

Wähler für einen Austritt Großbritan-

niens aus der EU („Brexit“) gestimmt. 

Nachdem die Ratifizierung des Aus-

trittsabkommens im britischen Parla-

ment 2019 mehrmals scheiterte, hatte 

sich das Parlament im November 2019 

selbst aufgelöst, um Neuwahlen im 

Dezember zu ermöglichen. Nach der 

Wahl ging es Ende Januar 2020 voll-

ends schnell: Am 29. billigte das 

Europäische Parlament das Austritts-

abkommen, am 30. schloss der EU-

Ministerrat die Ratifizierung ab und 

am 31. Januar um Mitternacht wurde 

der Brexit Realität. Die EU hat nun 

nur noch 27 Mitgliedsstaaten, und der 

Binnenmarkt ist um knapp ein Fünftel 

seiner Wirtschaftskraft reduziert. 

Während einer Übergangsphase bis 

Jahresende 2020 gelten die Regeln des 

Binnenmarkts und der Zollunion wei-

ter. Ab März 2020 bleiben nur 10 Mo-

nate für die Verhandlungen zu einem 

von der EU angestrebten Handelsab-

kommen ohne Zölle und Quoten im 

Warenverkehr, unter Einbeziehung des 

Freihandels mit Dienstleistungen, des 

digitalen Handels, der Urheberrechte 

sowie des Zugangs zum EU-Markt für 

öffentliche Ausschreibungen. Dieses 

Angebot der EU ist aber an die Bedin-

gung geknüpft, dass es keine unfairen 

Wettbewerbsvorteile für Großbritan-

nien gibt. Der Europäische Ministerrat 

für „Allgemeine Angelegenheiten“ hat 

am 25. Februar 2020 einen Beschluss 

über die Ermächtigung zur Aufnahme 

von Verhandlungen mit Großbritan-

nien angenommen und das oben ge-

nannte Angebot der EU als Mandat für 

die Kommission und ihren Verhand-

lungsführer Michel Barnier bestätigt. 

Zwei Tage später lehnte der britische 

Premierminister Boris Johnson das 

Angebot der EU ab und machte deut-

lich, dass seine Regierung die Über-

gangsphase auf keinen Fall verlängern 

will. Wenn bis zum Jahresende kein 

Abkommen erzielt wird, gelten ab 

Januar 2021 für den gesamten Handel 

die Zölle der Welthandelsorganisation 

WTO. 

Die Verhandlungen der EU mit Ka-

nada zum Wirtschafts- und Handels-

abkommen CETA (Comprehensive 

Economic and Trade Agreement) 

haben 7 Jahre gedauert. Die weiter 

anhaltende Unsicherheit über die künf-

tigen Beziehungen zwischen Großbri-

tannien und der EU dürfte zu einem 

weiteren Rückgang der Wirtschafts-

beziehungen führen, auch mit Aus-

wirkungen auf Verkehr und Logistik. 

Massive Auswirkungen hat der Brexit 

auf den EU- Haushalt und gegebenen-

falls den Klimaschutz. Das bisherige 

Ziel der EU, bis 2030 die Treibhaus-

gasemissionen gegenüber 1990 um 40 

Prozent zu verringern, wird mit unter-

schiedlichen Zielen der Mitgliedstaa-

ten verfolgt. Großbritannien hat 2018 

bereits 40 Prozent erreicht und ver-

folgt bis 2030 eine Reduktion um 57 

Prozent. Wenn die Briten auch aus 

der gemeinsamen Klimapolitik aus-

steigen, müssten die Mitgliedstaaten 

deren Reduktionen übernehmen. 

Verkehrspolitik in 

Deutschland 

Nachgefasst: Das frühere 

Maschinenamt Heilbronn 

und die Bahnreform 2.0 

Von Dieter Bantleon, Professor Dieter 

Bögle, Dr.-Ing. Klaus Huber, Klaus 

Lesemann, Ehrenfried Middendorf 

und Ralph Müller 

In Folge 116 der GRV-Nachrichten 

wurde auf Seite 36f. als Lesetipp das 

zweibändige Buch „Das Maschinen-

amt Heilbronn“ vorgestellt. Auf die-

sen Lesetipp erhielten die Autoren 

Nachfragen, die sie gemeinsam mit 

weiteren Heilbronner Kollegen zu 

einer Ergänzung aus der Perspektive 

der Maschinenamtsmitarbeiter be-

wegt haben. 

Seit über 35 Jahren treffen sich regel-

mäßig ehemalige Vorstände und Mit-

arbeiter des früheren Maschinenamts 

Heilbronn auf Einladung des früheren 

Leiters der Oberlokleitung der Bahn-

direktion Stuttgart, Kurt Bühler. Das 

Maschinenamt war für den Betriebs-

maschinendienst verantwortlich, also 

für den sicheren, pünktlichen und wirt-

schaftlichen Schienen- und Straßen-

kraftverkehr der Bahn. 

In den letzten Monaten sind außerge-

wöhnlich viele bahnkritische Bücher 

und Beiträge in Zeitungen und Ver-

bandsnachrichten erschienen. So un-

terschiedlich die Analysen und Vor-

schläge auch sein mögen, so stimmen 

sie doch nahezu alle im Ruf nach Ver-

änderungen überein. Der Bundesver-

kehrsminister sieht dieses Jahr sogar 

im Zeichen einer „Zweiten Bahn-

reform“. Darüber erfährt man jedoch 

wenig bei der Lektüre der zahlreichen 

Artikel über die Bahn, die nicht an 

markigen Aussagen sparen: „Es bro-

delt bei der Bahn“, „Vor allem braucht 

öffentlicher Verkehr jemanden, der die 

Verantwortung für seine Gestaltung 

übernimmt“, „Die Deutsche Bahn wird 

von ihren Kundinnen und Kunden 

gleichermaßen geliebt und gehasst“, 

um nur wenige Beispiele zu nennen. 

Als Vorschlag zur Lösung wird die 

Systemverantwortung Bahn in den 

Mittelpunkt gerückt: Ob es nun der 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication-annex-roadmap_de.pdf
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„Deutschlandtakt“ ist, aus dem Infra-

strukturmaßnahmen abgeleitet wer-

den sollen und der hoffentlich seine 

Fortsetzung über die Landesgrenzen 

hinaus finden wird. Oder ob es eher 

regionale Maßnahmen sind, wie die 

digital vernetzte „Grüne Welle für 

Bus und Bahn“. 

Das ist nicht überraschend, da die 

Optimierung eines komplexen techni-

schen Systems umso besser gelingen 

kann, je mehr aktuelle Daten darüber 

vorliegen und je rascher auf der je-

weils betroffenen Ebene nachgesteuert 

werden kann. 

Langjährige Bahnkunden, die witte-

rungs- oder personalbedingte Zugaus-

fälle noch immer als ein Novum wahr-

nehmen, erinnern sich, dass das Stö-

rungsmanagement mit den örtlich 

verfügbaren Ressourcen zusammen-

hängt. Dies führt zwangsläufig zur 

Kernfrage, die die Chefredakteurin 

der Zeitschrift „Fairkehr“ des VCD, 

Uta Linnert, im Editorial der Januar-

Ausgabe 2020 stellt: „In welcher Welt 

wollen wir leben? Was können, was 

müssen wir verändern?“ 

Für die konkrete Frage „Welche Bahn 

wollen wir haben?“ richten wir den 

Blick auf den Zusammenhang zwi-

schen Aufwand und Wirkung. Eine 

„low cost Bahn“ wird keine „über-

flüssigen“ Ressourcen vorhalten kön-

nen, die dann bei Störungsereignissen 

rasch und wirkungsvoll helfen könn-

ten. Wenn ein gesellschaftlicher Kon-

sens wächst, dass nicht „billig“ son-

dern „Bio“ gekauft und bei Versor-

gungsstandards, etwa von Hilfsdiens-

ten, „low cost“ nicht das ausschlag-

gebende Kriterium sein sollte, werden 

heute noch tabuisierte Optionen denk-

bar. 

Ein Tabu stellt offensichtlich immer 

noch das Infragestellen von Wettbe-

werb im Bahnverkehr dar. Was vor 

40 Jahren ein notwendiger Türöffner 

sein sollte, um verkrustete nationale 

Lieferanten- und Dienstleistungs-

märkte aufzubrechen und global 

wettbewerbsfähig zu machen, stellt 

sich heute immer häufiger als „aus 

der Zeit gefallen“ dar. Wo immer 

nationale Industriepolitik sich nicht 

behindernd in den Weg stellte, sind 

bereits in den 90er Jahren international 

fusionierte Herstelleragglomerate ent-

standen. Mit der aufstrebenden chine-

sischen Konkurrenz wird ein erneuter 

Konzentrations- und Effizienzsteige-

rungsprozess bei den europäischen 

Bahntechnikherstellern eingeläutet, 

dem ein erfolgreicherer Ausgang als 

für die Solarindustrie zu wünschen ist. 

Parallel fand EU-weit die Harmonisie-

rung der Wettbewerbsbedingungen für 

Verkehrsunternehmen statt. Dabei ge-

ben regionale Besteller das Betriebs-

programm und häufig selbst die Fahr-

zeuge vor. Die Instandhaltung bietet 

keine wesentlichen Spielräume, so 

dass die Bewerber um Verkehrs-

leistungen sich weitgehend nur über 

Lohndumping differenzieren können. 

Was uns wieder zur Frage führt: „In 

welcher Welt wollen wir leben?“ 

Wenn also einem zunehmend daten-

gesteuerten und automatisierten Ver-

kehrssystem die Zukunft gehört (siehe 

auch der Leitartikel von Frau Profes-

sorin Jeschke auf Seite 3f), dann stellt 

sich die Frage nach der Relevanz und 

Wirkung vom Dogma Wettbewerb in 

diesem System. Heute bewirkt die 

Neuausschreibung von Verkehrsleis-

tungen, dass bis zu zwei Jahre vor der 

Übernahme durch einen neuen Betrei-

ber die bisherigen Leistungsträger sich 

nach alternativen Beschäftigungsmög-

lichkeiten umsehen, und die Betriebs-

führung zunehmend instabil wird. 

Trotz aller Trockenschwimmübungen 

und vertraglicher Folterklauseln benö-

tigen neue Betreiber oft nochmal zwei 

Jahre oder länger nach Übernahme 

der unternehmerischen Verkehrsver-

antwortung, bis frühere Standards an 

Stabilität der Verkehrsleistungen wie-

der erreicht sind. 

Selbst die einst größten Verfechter für 

Wettbewerb im Bahnverkehr werden 

inzwischen von Selbstzweifeln ge-

plagt, die dann gerne umgedeutet 

werden in „Daran war aber das Netz 

schuld“. Vielleicht auch das Wetter, 

oder?. Letztlich bleibt dann ein Sub-

ventionsjäger-Wettbewerb übrig, der 

viele neue Schnittstellen und damit 

überbordenden Koordinationsaufwand 

generiert. Vorteile für den Fahrgast 

oder Güterkunden sind damit nicht 

darstellbar. Womit wir wieder bei der 

vorherigen Kernfrage nach dem Ziel-

bild für die Bahn wären. 

Solange Glaubenssätze wie „Konkur-

renz belebt das Geschäft“ noch in 

dicken Lettern über Fachzeitschriften 

wie der „Fairkehr“ prangen, lässt sich 

die Kernfrage „Welche Bahn wollen 

wir haben?“ nicht ergebnisoffen dis-

kutieren. Sie scheint auf einen sorgsam 

abgesteckten Lösungsraum einge-

schränkt zu sein, der sich immer noch 

an den verkehrspolitischen Prämissen 

der „Bahnreform 1.0“ aus den Acht-

ziger- und Neunzigerjahren des ver-

gangenen Jahrhunderts orientiert. 

Wenn man schon den Glauben an die-

ser Stelle ins Spiel bringt: Die Mitar-

beiter der Europäischen Eisenbahn-

Agentur (ERA) in Valenciennes in 

Nordfrankreich sehen sich gerne mit 

 
Das Maschinenamt Heilbronn in den 1950er-Jahren; 

Foto: Sammlung Dr. Otfried Ischebeck. 
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einem Augenzwinkern auch als den 

„Vatikan der Bahn“ an. Den benötigt 

es auch dringend, und der macht die 

Bistümer, Klöster und Kirchengemein-

den der nachgeordneten Ebenen nicht 

überflüssig, sondern man benötigt 

sich gegenseitig. 

Ein System, dessen Stärken durch 

internationale Koordination und 

Interoperabilität erst richtig wirksam 

werden, benötigt sowohl Zentralismus 

als auch starke regionale Vertreter. 

Wenn diese sich für das Gesamtsystem 

in ihrem Verantwortungsbereich in die 

Haftung nehmen lassen, ist das schon 

eine ganz andere Nummer als der 

Wettbewerb um die beste Ausrede 

oder das aufwändige Hin- und Her-

schieben von Verantwortung. Das 

führt erfahrungsgemäß nur dazu, dass 

letztlich keiner verantwortlich zu sein 

scheint. 

Das immer wieder zitierte Vorbild 

Schweiz für ein gut funktionierendes 

Bahnsystem wird im vielbeachteten 

Buch
2
 „SBB — was nun?“ von Pro-

fessor Finger auf seine Zukunftsfähig-

keit untersucht: „Das schweizerische 

Mobilitätssystem ist der Kern der 

Wettbewerbsfähigkeit und der Lebens-

qualität des Landes. Dieses Mobilitäts-

system ist ein technisches System, das 

auch als solches geführt werden muss, 

und zwar von denjenigen Leuten, die 

das System auch operativ betreiben. 

Die SBB ist im Zentrum dieses Sys-

tems, nicht weil sie dem Staat gehört, 

sondern ganz einfach, weil sie den 

Kern dieses technischen Systems dar-

stellt und es zu ihr keine Alternative 

gibt. Sie ist de facto die Systemführe-

rin. […] Es ist eine Sache, einen 

schön abgestimmten Fahrplan zu ent-

wickeln — und auch dafür braucht es 

einen Systemführer. Aber es ist eine 

andere Sache, diesen Fahrplan in Echt-

zeit aufrechtzuerhalten und das Funk-

tionieren des Bahnsystems generell zu 

gewährleisten. […] Die Digitalisie-

rung verstärkt die Systemführerrolle 

noch. Man kann natürlich die System-

führerrolle wegregulieren, indem man 

die Integration der verschiedenen Da-

ten erschwert oder sogar verhindert. 

                                                 
2
 Finger, Matthias: „SBB — was nun? 

Szenarien für die Organisation der Mobi-

lität in der Schweiz“; NZZ Libro; 2019; 

ISBN 9783038104056. 

Aber dadurch zerstört man gleichzeitig 

Synergien und generiert zusätzliche 

(unnütze) Kosten.“ 

Der Blick in die Zukunft gewinnt an 

Perspektiven und Kreativität, wenn 

dabei auch das Erfahrungswissen der 

Vergangenheit berücksichtigt wird. 

Für die Perspektiven, die man aus den 

Nach- und auch Vorteilen der Deut-

schen Bahnen anhand eines ihrer frü-

heren Maschinenämter lernen kann, 

haben Führungskräfte einer Dienststel-

le der Deutschen Bundesbahn ein Buch 

veröffentlicht. Dieses wird in mehreren 

bahnbezogenen Zeitschriften als 

„Kultbuch und Anleitung für künftige 

Verkehrspolitiker“ gelobt. Welches 

Ziel und welcher Weg am Ende als 

richtig angesehen wird, ist stets das Er-

gebnis einer persönlichen Abwägung. 

Mehrheitlichen Konsens über akuten 

Veränderungsbedarf scheint es zu ge-

ben. Und mehr Perspektiven zu kennen 

und Alternativen zu erwägen als nur 

das Standardrepertoire aus der Ver-

gangenheit einer „Bahnreform 1.0“ 

könnte sich für jeden als persönlichen 

Gewinn erweisen. 

Daher ist es mehr als richtig und im 

Interesse des „Systems Bahn“ geboten, 

das seit der Bahnreform der neunziger 

Jahre entstandene „Systemgestrüpp 

Bahn“ „sine ira et studio“ vorurteilslos 

zu hinterfragen und neu zu ordnen. 

Nur so werden wir für die Zukunft 

der Mobilität und „Verkehrswende“ 

in einem sich stetig wandelnden Um-

feld vorbereitet und gewappnet sein. 

Insofern ist auch Bundesverkehrs-

minister Scheuer zuzustimmen, der 

bereits in seiner Haushaltsrede am 26. 

November 2019 darauf hingewiesen 

hat, „dass wir der Bahn Grundsatz-

fragen stellen, um in Auftrag, Ziel, 

Struktur und Organisation die Bahn 

zukunftsfähig aufzustellen“. Diese 

Forderung des Verkehrsministers 

nach einer zweiten Bahnreform ist der 

zweifellos richtige Ansatz, um das 

System Bahn fit zu machen für die 

nächsten Jahre in Richtung auf Ver-

kehrswende und Mobilität. 

Weitere Quelle: Bantleon, Dieter; Lese-

mann, Klaus; Middendorf, Ehrenfried; 

Müller, Ralph: „Das frühere Maschinen-

amt Heilbronn und die Bahnreform 2.0“; 

Eisenbahn-Revue International 1/2020; 

Seite 54f. 

Neue Leistung- und 

Finanzierungs-Vereinbarung 

(LuFV) unterzeichnet 

Am 14. Januar 2020 unterzeichneten 

Bundesverkehrsminister Andreas 

Scheuer, der Vorstandsvorsitzende 

der DB AG Richard Lutz sowie DB-

Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla 

im Beisein von Bundesfinanzminister 

Olaf Scholz den Vertrag über die 

neue Leistungs- und Finanzierungs-

vereinbarung (LuFV III). 

Die Laufzeit wurde (im Vergleich zur 

LuFV II) auf zehn Jahre verdoppelt 

und soll mehr Planungssicherheit für 

die DB und die Wirtschaft schaffen. 

So können Kapazitäten bei Bau- und 

Planungsfirmen zukunftssicher auf-

gebaut und langfristige Vereinbarun-

gen mit Lieferanten geschlossen wer-

den. Das ist ein Anreiz für mehr Ka-

pazität und Innovationen in der Bahn-

baubranche. 

Von den Gesamtmitteln trägt der Bund 

62 Milliarden Euro. Die DB steuert 

24 Milliarden Euro Eigenmittel zu. 

Damit stehen durchschnittlich 8,6 

Milliarden Euro pro Jahr für Ersatz-

investitionen und Instandhaltung zur 

Verfügung. Das sind 54 Prozent mehr 

als im vergangenen Planungszeitraum. 

Die LuFV regelt insbesondere die 

Ersatzinvestitionen in das bestehende 

Eisenbahnnetz, bestimmt Qualitäts-

kennziffern und Sanktionen bei Nicht-

einhaltung. 

Bund und DB erhöhen ihre Beiträge 

stark. Auch die Infrastrukturunter-

nehmen der DB steuern 44 Prozent 

mehr Mittel für Investitionen und 

Instandhaltung bei — insgesamt rund 

24 Milliarden Euro. Zudem werden 

die Dividendenzahlungen der DB-

Infrastrukturunternehmen vollständig 

reinvestiert. 

Die Investitionen fließen unter ande-

rem in die Erneuerung von jährlich 

rund 2000 Kilometern Gleis und 2000 

Weichen. Insgesamt wird in diesem 

Jahrzehnt die Erneuerung von 2000 

weiteren Eisenbahnbrücken in An-

griff genommen. Rund sieben Milli-

arden Euro fließen allein in die Stell-

werkstechnik. 

Bahnkunden profitieren unmittelbar, 

beispielsweise durch bessere Barrie-
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refreiheit und zusätzlichen Wetter-

schutz auf Bahnsteigen. Zudem steht 

mehr Geld zur Verfügung, damit Bau-

stellen weniger Auswirkungen auf 

den Bahnverkehr und Kunden haben. 

Für kapazitätsschonendes Bauen 

sorgen unter anderem Hilfsbrücken, 

zusätzliche Weichen oder Signale, die 

zusätzliche Flexibilität sichern. Neue 

Umrichterwerke sorgen für die Ein-

speisung von Strom aus erneuerbaren 

Energien in das Bahnstrom-Netz. 

Die Leistungs- und Finanzierungsver-

einbarung setzt auf umfassende Trans-

parenz und Kontrolle. Das Eisenbahn-

Bundesamt überwacht, wie die Ver-

einbarung umgesetzt wird. Es wurden 

17 Kriterien vereinbart, um den Erfolg 

der Vereinbarung zu messen. Verfehlt 

die DB die vertraglichen Vorgaben, 

werden Strafzahlungen fällig. Quali-

tätskennzahlen dokumentieren den 

Zustand des Netzes, wie viele Brücken 

erneuert wurden, wie viel Mittel in 

die Instandhaltung fließen und vieles 

andere mehr. Die LuFV III kann von 

der Internetseite des Bundesver-

kehrsministeriums heruntergeladen 

werden: www.bmvi.de. 

Die LuFV hat eine Vorgeschichte. 

Bei der Bahnreform Ende 1993 wurden 

Bundesbahn und Reichsbahn kom-

plett entschuldet und ein radikaler 

Bilanzschnitt vollzogen. Die DB AG 

startete am 1. Januar 1994 schulden-

frei, und das Anlagevermögen wurde 

so weit abgewertet, dass es nur noch 

dem Eigenkapital entsprach. 

Das bedeutete, dass anfangs nur sehr 

geringe Abschreibungen erwirtschaftet 

werden mussten. Nur so war es mög-

lich, dass die DB AG in direkter Fort-

setzung der Tätigkeit von Bundes- 

und Reichsbahn — der Betrieb rollte 

ja weiter — von einem Jahr (1993) 

auf das nächste (1994) statt hohen 

Fehlbeträgen die berühmte „Schwarze 

Null“ ausweisen konnte. 

Allerdings, und das war auch von 

Anbeginn klar, kann niemand eine 

Eisenbahn ohne entsprechendes In-

vestivkapital betreiben. Neue Gleise 

und neue Fahrzeuge kosten Geld. 

Im „eingeschwungenen“ Zustand 

eines Unternehmens sind diese aus 

dem Gegenwert der Abschreibungen 

zu finanzieren. Für den erstmaligen 

Aufbau dieses Anlagevermögens 

benötigt ein Unternehmen entweder 

entsprechende Einlagen des Eigentü-

mers oder muss Kredite aufnehmen. 

Oder es erwirtschaftet schon in frühen 

Jahren seines Bestehens ordentliche 

Gewinne, die nicht an den Eigentü-

mer ausgeschüttet werden, sondern 

im Unternehmen verbleiben und re-

investiert werden. 

Diese Aufbau-Leistung lässt sich sehr 

gut aus der Bilanz der DB Regio AG 

ablesen. Stand Silvester 2018 (die 

Werte für Ende 2019 lagen bei Re-

daktionsschluss noch nicht vor) hat-

ten die Fahrzeuge der DB Regio AG 

einen Zeitwert von 4,88 Milliarden 

Euro, bei einer Bilanzsumme von 

insgesamt 6,84 Milliarden. Der An-

schaffungswert der Fahrzeuge betrug 

10,85 Milliarden Euro, das heißt der 

Zeitwert betrug 45 Prozent des An-

schaffungswerts. Vor ein paar Jahren 

war der Wert bei DB Regio sogar noch 

über 50 Prozent, das heißt der Fuhr-

park der DB Regio AG ist hyper-

modern, schon moderner als es eigent-

lich wirtschaftlich gut ist. 

Rein theoretisch und in einer Welt 

ohne Inflation müsste der Wert exakt 

50 Prozent sein. In der Praxis unserer 

gesamten Wirtschaft liegen die Werte 

für die Produktionsanlagen bei als 

gesund geltenden Unternehmen bei 

30 bis 40 Prozent. Der Unterschied 

kommt dadurch zustande, dass zum 

einen die neu beschafften Anlagen 

meistens teurer sind als die durch sie 

ersetzten älteren Anlagen, und zum 

anderen die Anlagen üblicherweise so 

schnell abgeschrieben werden, wie 

dies steuerlich statthaft ist, die tech-

nisch-wirtschaftliche Nutzungsdauer 

indes in der Regel etwas länger ist. 

Im Unternehmensbereich Infrastruk-

tur der Deutschen Bahn AG (also DB 

Netz AG plus DB Station & Service 

AG plus DB Energie GmbH) ist die 

Welt bei weitem nicht so rosig. 

Abgesehen davon, dass die Infra-

strukturnutzungsentgelte staatlich 

reguliert werden, und dadurch die 

Gewinne stark begrenzt sind, ist der 

Fahrweg viel kapitalintensiver als der 

Betrieb von Zügen. 

Den Müttern und Vätern der Bahnre-

form jedenfalls war klar, dass dafür 

über einen Methusalem-langen Zeit-

raum staatliches Kapital fließen muss. 

Dafür gewährte der Eigentümer Bund 

seiner Eisenbahn zunächst zinslose 

Darlehen. Damit konnten Gleise, Wei-

chen, Signale, Brücken, Bahnsteige 

usw. erneuert werden. Allerdings 

drückten hernach die Abschreibungen 

auf die erneuerten Anlagen aufs Er-

 
Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer [2], der Vorstandsvorsitzende der DB AG, 

Dr. Richard Lutz [1] sowie DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla [4] 

unterzeichnen im Beisein von Bundesfinanzminister Olaf Scholz [3] am 14. Januar 2020 

den Vertrag über die neue Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV III) 

[in eckigen Klammern die Position von links]; 

Foto: DB AG / Hans-Christian Plambeck. 

https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/leistungs-und-finanzierungsvereinbarung-III.pdf?__blob=publicationFile
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gebnis (die ersetzten Altanlagen waren 

durch den Bilanzschnitt, siehe oben, 

ja abschreibungsfrei). 

Immerhin musste das Geld nicht ver-

zinst werden, wie es bei einem Bank-

kredit der Fall wäre. Aber auch zins-

lose Darlehen müssen in der Bilanz als 

Verbindlichkeit abgebildet werden, 

und sobald die Summe aller Verbind-

lichkeiten im Vergleich zum Eigen-

kapital hoch wird, steigen bei den 

Banken die Zinsen… 

Hartmut Mehdorn hat den Politike-

rinnen und Politikern beigebracht 

(zugegebener Weise etwas „unsanft“ 

— die von Hugo Müller-Vogg ver-

fasste Mehdorn-Biografie hat nicht 

ohne Grund den Titel „Diplomat 

wollte ich nie werden“, siehe Folge 

97 der GRV-Nachrichten, Seite 31), 

dass sich die Eisenbahninfrastruktur 

so nicht finanzieren lässt. Das Bundes-

verkehrsministerium ließ sich von 

den von Hartmut Mehdorn vorgetra-

genen Berechnungen überzeugen, und 

entwickelte zusammen mit dem DB-

Konzern das Konzept der Leistungs- 

und Finanzierungs-Vereinbarungen 

(LuFV). Auch wenn der damals ge-

plante (Teil-)Börsengang des DB-

Konzerns der Anlass für die Entwick-

lung der LuFV war, es war auch klar, 

dass auch ohne Börsengang eine Um-

stellung der Infrastrukturfinanzierung 

geboten war. 

LuFV bedeutet Leistungs- und Finan-

zierungs-Vereinbarung. Die DB leistet, 

der Bund finanziert. Im Unterschied 

zur vorigen Infrastruktur-Finanzierung 

bewilligt der Bund die Mittel nicht 

mehr von Einzelmaßnahme zu Einzel-

maßnahme, für jede Weiche, Schwelle, 

jeden Meter Schiene separat, sondern 

gibt der DB einen Gesamtbetrag mit 

der einzigen Auflage, dass dieser für 

konkrete bilanzielle Anlagenklassen 

ausgegeben wird (was von Wirtschafts-

prüfern zu testieren ist). Dafür muss 

die DB einen bestimmten Zustand des 

Schienennetzes gewährleisten, der in 

Zustandsberichten festgehalten wird 

(bei einer Zielverfehlung gibt es emp-

findliche Abzüge, das heißt LuFV-

Mittel sind zurückzuzahlen!). Und 

daneben muss die DB auch einen Ei-

genanteil an Ersatzinvestitionen und 

an laufendem Unterhalt nachweisen. 

Im Gegensatz zu den bisherigen Fi-

nanzierungsinstrumenten ist die LuFV 

mithin nicht Input-orientiert, sondern 

Output-orientiert. Die Ausgaben für 

neue Gleise, Bahnsteige, Stellwerke, 

Brücken, Tunnels usw. werden ganz 

normal verbucht, die ausführenden 

Firmen bekommen ihr Geld, und die 

Zuschüsse werden von den bilanziellen 

Herstellkosten sofort danach abge-

setzt, so dass Abschreibungen nur auf 

die Anteile aus den DB Eigenmitteln 

anfallen. Entsprechend werden die 

(regulierten) Infrastrukturnutzungs-

entgelte günstiger kalkuliert. Um es 

klarzustellen: DB Netz und ihre bei-

den Geschwister haben von diesen 

LuFV Zuwendungen selbst gar nichts, 

sie geben den finanziellen Vorteil in 

Form günstigerer Trassenpreise und 

Stationsgebühren an die fahrenden 

Bahngesellschaften weiter, an die 

Eisenbahn-Verkehrsunternehmen des 

DB-Konzerns genauso wie an deren 

Wettbewerber! 

Die erste LuFV galt zunächst 5 Jahre 

(von 2009 bis 2013) und wurde um 

ein Jahr verlängert. Pro Jahr leistete 

der Bund 2,5 Milliarden. 

In der LuFV II (2015 bis 2019) wur-

den die (angehobenen) Zahlungen des 

Bundes ergänzt mit den Dividenden-

Ausschüttungen der Deutschen Bahn 

AG, die der Bund so in seine Eisen-

bahn re-investierte; unter Berücksich-

tigung der Bestandsnetz-Relevanz 

von Ausbauvorhaben des Bundesver-

kehrswegeplans und den Eigenantei-

len der DB AG an den Investitionen 

(100 Millionen Euro) betrug das 

Volumen der LuFV II im Mittel 4 

Milliarden Euro pro Jahr (von gut 3,7 

Milliarden Euro anno 2015 anstei-

gend auf gut 4,3 Milliarden Euro 

2019). 

Die am 14. Januar 2020 feierlich 

unterzeichnete LuFV III hat die In-

vestitionen weiter gesteigert; es ste-

hen nun in den Jahren 2020 bis 2024 

pro Jahr 5,8 Milliarden Euro zur 

Verfügung. In den Jahren 2025 bis 

2029 steigen die jährlichen Werte von 

6,58 auf 7,18 Milliarden Euro. 

Nun steht immer wieder der Vorwurf 

im Raum, die DB AG würde ihre An-

lagen gezielt verlottern lassen, da sie 

einen sachgerechten Unterhalt „aus 

eigener Tasche“ bezahlen müsste, aber 

die nach einem „genügenden Zerfall“ 

fällige Ersatz-Investition vom Bund 

spendiert bekäme. Auch der Bundes-

rechnungshof äußerte sich in einem 

Sonderbericht mit diesem Tenor 

(www.bundesrechnungshof.de). 

Diese Unterstellung ist indes nicht 

wirklich schlüssig: 

 Denn erstens müsste die DB da-

von ausgehen können, dass der 

Bund dann seine Zuschüsse über 

die Werte der LuFV hinaus erhöht 

(was nämlich keinesfalls selbst-

verständlich ist). 

 Zweitens hätte die DB extreme 

Schwierigkeiten, die in der LuFV 

festgelegten Qualitätsziele des 

Netzzustands einzuhalten. 

 Und drittens ist in der LuFV ein 

Mindestinstandhaltungsbeitrag 

genannt, dessen Erbringung die 

DB jedes Jahr nachweisen muss 

(in der Laufzeit der LuFV III sind 

dies 22,8 Milliarden Euro, von 

1,92 auf 2,25 Milliarden Euro pro 

Jahr ansteigend). 

Unstrittig — weil vernünftig — ist es 

natürlich, dass Unternehmen genauso 

wie Privatpersonen gegen Ende der 

Nutzungsdauer eines Investitionsguts 

nur noch das unbedingt Nötige hinein 

stecken. Niemand streicht noch ein-

mal die Fassade eines Hauses neu, 

wenn über den bevorstehenden Ab-

bruch bereits entschieden wurde. 

Vielleicht liegt aber auch ein Miss-

verständnis vor bei der Abgrenzung 

zwischen „Investitionen“ (einerseits) 

und „Unterhalt“ (andererseits). So 

wird landläufig eine umfassende Re-

novierung eines Hauses, wenn damit 

nicht gleichzeitig eine Erweiterung 

verbunden ist, zum Unterhalt gezählt; 

tatsächlich betrachtet das Steuerrecht 

den damit verbundenen Aufwand je-

doch als nachträgliche Herstellkosten 

(mit der Konsequenz, dass der Eigen-

tümer diesen Aufwand nicht im Jahr 

des Anfalls steuermindernd absetzen 

kann, sondern über einen längeren 

Zeitraum abschreiben muss). Zweifel-

los zum Unterhalt zählt nur das, was 

klassisch mit „Wartung“ sowie mit 

„Reparatur“ umschrieben wird. Und 

es ist auch nicht in jedem Fall ein 

Unterhalt sinnvoller als eine Ersatz-

Investition; die immer noch zahlreich 

in Betrieb befindlichen mechanischen 

Stellwerke sind ein Beispiel dafür. 

https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/produkte/sonderberichte/langfassungen-ab-2013/2018/2018-sonderbericht-ziele-des-bundes-bei-den-verhandlungen-mit-der-deutschen-bahn-ag-ueber-eine-dritte-leistungsund-finanzierungsvereinbarung-fuer-die-bestehende-eisenbahninfrastruktur-pdf
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Gemeindeverkehrs-

finanzierungsgesetz (GVFG) 

aufgestockt 

Der Bundesrat
3
 hat am 14. Februar 

2020 dem geänderten GVFG zuge-

stimmt, welches dann am 12. März 

2020 im Bundesgesetzblatt verkündet 

wurde und rückwirkend zum 1. Janu-

ar 2020 in Kraft trat. 

Das GVFG wurde 1971 eingeführt, 

war damals aus einem zweckgebun-

denen Pfennig der Mineralölsteuer 

finanziert und umfasste zur einen 

Hälfte des Volumens Maßnahmen im 

kommunalen Straßenbau (zum Bei-

spiel der Neu- und Ausbau von in-

nerörtlichen Hauptstraßen oder von 

Straßen im Zusammenhang mit der 

Stilllegung von Eisenbahnstrecken), 

zur anderen Hälfte Maßnahmen im 

öffentlichen Nahverkehr. 

Mit dem Gesetz leistete der Bund Zu-

schüsse an die Länder zwecks „Ver-

besserung der Verkehrsverhältnisse in 

den Kommunen“ — die Länder und 

Kommunen müssen komplementär 

eigene Mittel einsetzen, die Auftei-

lung war von Bundesland zu Bundes-

land unterschiedlich. 

Großprojekte im ÖPNV (im Wesent-

lichen die S-Bahn- und U-Bahn-Pro-

jekte) wurden in einem Programm des 

Bundes geführt, für kleinere Maß-

nahmen konnten die Länder selbst 

entscheiden. Und die zur Verfügung 

stehenden Mittel wurden proportional 

zur gewichteten Anzahl zugelassener 

Kraftfahrzeuge je Bundesland verteilt. 

Zunächst im Zonenrandgebiet, später 

im Beitrittsgebiet galten erhöhte För-

dersätze. Im Rahmen der Regionali-

sierung wanderten erhebliche Mittel 

(jene Aufstockung des GVFG in Höhe 

von jährlich 3 Milliarden D-Mark, die 

Anfang der 1990er-Jahre vom Bundes-

rat „erzwungen“ wurde) hinüber ins 

Regionalisierungsgesetz. 

Im Rahmen der Föderalismusreform 

wurden Mischfinanzierungen, wie sie 

                                                 
3
 Hinweis für unsere Leser in der Schweiz: 

Der BUNDESRAT in Deutschland ist die 

zweite Kammer des Parlaments, in wel-

cher die Interessen der Bundesländer ver-

treten werden. Trotz ähnlicher Zielsetzung 

bestehen allerdings erhebliche Unter-

schiede zum STÄNDERAT der Schweiz. 

auch das GVFG darstellte, erheblich 

zurückgefahren. Stattdessen erhalten 

die Länder einen größeren Anteil am 

Gesamt-Steueraufkommen, den sie 

freier verwenden können. Vom GVFG 

blieb zunächst ein abschmelzender 

Betrag fürs ÖPNV-Bundesprogramm. 

Der Verband Deutscher Verkehrs-

unternehmen (VDV) begrüßte die Er-

weiterung des Förderkatalogs und ver-

öffentlichte dazu aktualisierte Vor-

schläge zur weiteren Elektrifizierung 

von Eisenbahnstrecken in Deutsch-

land. Nach Auffassung des VDV soll-

ten rund 8000 Kilometer des Strecken-

netzes mit Oberleitungen elektrifiziert 

werden. Weitere gut 4000 Kilometer 

würden sich für einen vollelektrischen 

Hybridbetrieb mit einer Mischung aus 

Oberleitungs- und Speicherbetrieb 

(Akku) eignen. So könnten 86 Prozent 

des heutigen Schienennetzes elektrisch 

betrieben werden, auf diesem Netz 

finden 99 Prozent der Verkehrsleistung 

statt. Das 44-seitige Positionspapier 

des VDV „Voll elektrisch — Sonder-

programm zur Finanzierung von Elek-

trifizierungsvorhaben und Hybrid-

lösungen“ kann heruntergeladen 

werden: www.vdv.de. 

Nun hatte die amtierende Groko in 

ihrem Koalitionsvertrag (siehe Folge 

111 der GRV-Nachrichten, Seite 7) 

das GVFG „wiederbelebt“ und den 

Finanzrahmen für das Jahr 2020 auf 

665 Millionen Euro, ab nächstem Jahr 

eine Milliarde Euro pro Jahr erhöht, 

mit dem Klimapaket erfolgt ab 2025 

eine weitere Erhöhung auf dann zwei 

Milliarden Euro pro Jahr. 

Gefördert werden fast nur noch Pro-

jekte des schienengebundenen Ver-

kehrs, neben den bisher förderfähigen 

Maßnahmen sind auch Grunderneue-

rungen der Infrastruktur von U-Bah-

nen und Nichtbundeseigenen Eisen-

bahnen förderfähig (nicht aber die 

Grunderneuerung der DB-Infrastruk-

tur, hierfür gibt es nach Auffassung 

des Gesetzgebers genügend Finanz-

mittel aus der LuFV). 

Der maximale Fördersatz beträgt nun 

bundeseinheitlich 75 Prozent der 

zuwendungsfähigen Kosten (bisher 

waren es meist höchstens 60 Prozent). 

Auch Elektrifizierungen sind neuer-

dings förderfähig, und zudem wurde 

das Mindestvolumen je Projekt auf 50 

bis 10 Millionen Euro abgesenkt. 

 
Für solche Großprojekte des öffentlichen Nahverkehrs gibt es jetzt mehr Finanzmittel. 

Gut drei Wochen vor der feierlichen Eröffnung am 9. Dezember 2019 der neuen S-Bahn-

Anbindung der Siedlung Gateway Gardens in der Nähe des Frankfurter Flughafens 

herrschte auf der Baustelle noch reges Treiben; 

Foto: DB AG / Daniel Saarbourg. 

https://www.vdv.de/positionensuche.aspx?id=304eb028-4148-4b16-8681-9d3b3bab9516&mode=detail&coriander=V3_95feee5d-8fd5-8898-abda-87dd95ca5270
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11 Milliarden Euro 

zusätzliches Eigenkapital für 

die Deutsche Bahn AG 

Ein Punkt des Klimaschutzprogramms 

2030 der Bundesregierung vom 20. 

September 2019 (siehe Folge 116 der 

GRV-Nachrichten, Seite 15ff.) ist eine 

jährliche Zahlung bis zum Jahr 2030 

in Höhe von einer Milliarde Euro (ins-

gesamt also 11 Milliarden Euro) aus 

dem Bundeshaushalt zur Aufstockung 

des Eigenkapitals der Deutschen 

Bahn AG. 

Zwischenzeitlich haben sich Bundes-

regierung und DB-Vorstand darauf 

verständigt, die Mittel ausschließlich 

für die Infrastruktur zu verwenden. In 

einer am 31. Januar 2020 verkündeten 

Absichtserklärung zwischen Bund und 

DB sind die geplanten Maßnahmen 

aufgeführt. Diese bringen mehr Kapa-

zität, Qualität sowie eine attraktivere 

Schiene und damit mehr Klimaschutz 

im Verkehr. 

Die 11 Milliarden Euro sollen nun nur 

noch zur Hälfte für Eigenkapitaler-

höhungen der Eisenbahninfrastruktur-

unternehmen des Bundes eingesetzt 

werden; auf dieses Anteil darf der 

Bund in der Zukunft eine zusätzliche 

Dividendenzahlung erwarten. Die 

andere Hälfte soll als Zuschuss aus-

gezahlt werden. Damit werden die 

finanzielle Stabilität der Infrastruktur 

und die Wettbewerbsfähigkeit des 

Sektors weiter gestärkt. 

Die Mittel sollen in folgenden vier 

Bereichen eingesetzt werden: 

 Robustes Netz (4 Milliarden 

Euro): Investitionen in Stellwerke, 

kleine und mittlere Maßnahmen 

an überlasteten Schienenwegen 

und zur Realisierung von Etappen 

des Deutschlandtakts, Strecken-

elektrifizierung für Güterbahnen, 

Infrastruktur für alternative An-

triebe und Investitionen in Termi-

nals des kombinierten Verkehrs, 

Zugbildungsanlagen sowie die 

Anbindung von Gleisanschlüssen. 

 Digitale Schiene (4 Milliarden 

Euro): Zusätzliche Mittel für das 

„Starterpaket“ (siehe dazu der 

Beitrag Digitalisierungsoffensive 

auf Seite 26) sowie den Flächen-

rollout der Europäischen Leit- und 

Sicherungstechnik ETCS sowie 

Digitaler Stellwerke. Investitionen 

in Digitale Bahntechnologien. 

 Attraktive Bahnhöfe (1 Milliarde 

Euro): Finanziert werden zahl-

reiche Maßnahmen zur Qualitäts-

steigerung der Bahnhöfe sowie für 

Barrierefreiheit, Brandschutz und 

den Zustand von Empfangsgebäu-

den. 

 Eigenwirtschaftliche Infrastruktur-

maßnahmen (2 Milliarden Euro): 

Ausweitung des Engagements der 

DB unter anderem für mehr Qua-

lität und Kapazität im Rahmen der 

„Starken Schiene“. 

Die als Eigenkapitalerhöhung auszu-

reichenden Mittel stehen noch unter 

dem Vorbehalt der beihilferechtlichen 

Abstimmung mit der Europäischen 

Kommission. Die Auszahlung der 

gesamten Mittel steht unter dem Vor-

behalt der Entscheidung des Haus-

haltsgesetzgebers. 

Verkehrspolitik in 

der Schweiz 

Maßnahmenpaket 

zur Stärkung der 

Verkehrsverlagerung 

Die Regierung will die Verlagerung 

des alpenquerenden Güterverkehrs 

von der Straße auf die Schiene mit 

verschiedenen Maßnahmen weiter 

stärken. Dazu gehört, den Operateuren 

im unbegleiteten kombinierten Ver-

kehr länger als zunächst geplant Be-

triebsbeiträge zu gewähren und die 

Trassenpreise zu senken. Das verbil-

ligt die Bahntransporte und macht die 

Schiene attraktiver. An seiner Sitzung 

vom 13. November 2019 hat der Bun-

desrat den Verlagerungsbericht 2019 

sowie die Botschaft für eine Erhöhung 

und Laufzeitverlängerung des Zah-

lungsrahmens für die Förderung des 

alpenquerenden Schienengüterver-

kehrs zuhanden des Parlaments ver-

abschiedet und die Eisenbahn-Netz-

zugangsverordnung angepasst. 

Die Schweizer Verkehrspolitik hat das 

Ziel, den alpenquerenden Schwerver-

kehr von der Straße auf die Schiene zu 

verlagern, wie dies das Schweizervolk 

am 20. Februar 1994 in der Abstim-

mung zur Aufnahme eines Artikels 

zum Schutz der Alpen in die Verfas-

sung beschlossen hatte. Der Bundes-

rat erstattet den Eidgenössischen 

Räten alle zwei Jahre Bericht über 

den Stand der Verlagerung und die zu 

erwartende Entwicklung. Der Verla-

gerungsbericht 2019 zeigt, dass die 

bisherigen Instrumente und flankie-

renden Maßnahmen wirken. Sie haben 

dazu beigetragen, die Anzahl alpen-

querender Fahrten schwerer Lkw 

weiter zu reduzieren. Ohne diese Maß-

nahmen würden jährlich zusätzlich 

rund 800 000 schwere Lkw die Alpen 

queren. Die Schiene erreicht heute 

einen Marktanteil von 71 Prozent. 

Das gesetzlich festgelegte Ziel von 

maximal 650 000 alpenquerenden 

Schwerverkehrsfahrten pro Jahr 

wurde jedoch verfehlt. 2018 waren es 

941 000 Fahrten. 

Der Bundesrat bekräftigt im neuen 

Verlagerungsbericht daher seine Ein-

schätzung, dass das Verlagerungsziel 

mit den bisherigen Maßnahmen allein 

nicht erreicht werden kann. 2020 wird 

mit der Eröffnung des Ceneri-Basis-

tunnels zwar die Neue Eisenbahn-

Alpentransversale (NEAT) voll in Be-

 
Die Schweiz setzt alles daran, den alpenquerenden Güterverkehr auf die Schiene zu 

verlagern. Im Bild ein Ganzzug vom Gotthard kommend südlich Arth-Goldau; 

Foto: © Hupac. 
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trieb gehen. Auch werden bis dann die 

Arbeiten für den 4-Meter-Korridor auf 

der Gotthard-Achse abgeschlossen 

sein. Die damit möglichen Produkti-

vitäts- und Mengengewinne werden 

allerdings nicht ausreichen, um das 

Verlagerungsziel zu erreichen. Das 

liegt an den Verzögerungen bei der 

Fertigstellung der Zulaufstrecken zur 

NEAT in Deutschland sowie der feh-

lenden Interoperabilität entlang des 

gesamten Nord-Süd-Korridors. Es ist 

oft nach wie vor nicht möglich, 740 

Meter lange Züge zu führen. Außer-

dem hapert es mit der Zuverlässigkeit 

und Pünktlichkeit der Transportange-

bote. 

Vor diesem Hintergrund schlägt der 

Bundesrat ein Paket zur weiteren 

Stärkung der Verkehrsverlagerung 

vor. Es enthält folgende Maßnahmen: 

 Die Betriebsbeiträge an die Ope-

rateure im unbegleiteten kombi-

nierten Verkehr sollen weniger 

rasch abgebaut werden als zu-

nächst geplant. Der Bundesrat be-

antragt beim Parlament dement-

sprechend, die Laufzeit des Zah-

lungsrahmens für die Förderung 

des alpenquerenden Schienengü-

terverkehrs zu verlängern. Für die 

Jahre 2024 bis 2026 sollen zusätz-

liche 90 Millionen Franken für 

Betriebsabgeltungen im unbeglei-

teten kombinierten Verkehr zur 

Verfügung stehen. 

 Die Trassenpreise im Schienen-

verkehr werden zum 1. Januar 2021 

gesenkt. Dazu hat der Bundesrat 

eine Anpassung der Netzzugangs-

verordnung beschlossen. Die Ak-

teure im Schienenverkehr werden 

damit um jährlich rund 90 Millio-

nen Schweizer Franken entlastet, 

was zu je einem Drittel dem Güter-, 

dem Fern- und dem Regionalver-

kehr zugutekommt. Für lange 

Güterzüge soll zudem ein Sonder-

rabatt eingeführt werden, da mit 

langen Zügen die Kapazität der 

Infrastruktur besser genutzt wer-

den kann. 

 Anpassung der LSVA zum 1. Ja-

nuar 2021: Die Lastwagen der 

Abgasklassen Euro IV und V sol-

len nicht mehr in eine günstigere 

Kategorie fallen. Ohne Anpassung 

würde der gewichtete Durchschnitt 

von 293 Franken (2018) auf 275 

Franken im Jahr 2024 sinken. Mit 

der Umklassierung kann die bis-

herige Verlagerungswirkung der 

LSVA aufrechterhalten werden. 

Über die vorgeschlagenen Anpas-

sungen entscheidet der Gemischte 

Landverkehrsausschuss EU / 

Schweiz. 

 Die Schwerverkehrskontrollen 

sollen intensiviert werden, unter 

anderem durch Realisierung des 

Schwerverkehrskontrollzentrums 

Gotthard Süd in Giornico. 

Der Bundesrat will mit dem Maß-

nahmenpaket die in der Bundesver-

fassung verankerte Verlagerung des 

Schwerverkehrs von der Straße auf 

die Schiene und den Alpenschutz 

stärken. Die Maßnahmen erleichtern 

es zudem, die Klimaziele zu errei-

chen. 

Regierung lässt Gesetz 

für den unterirdischen 

Gütertransport ausarbeiten 

Die Schweizer Regierung (Bundesrat) 

will mit einem Bundesgesetz die recht-

lichen Voraussetzungen schaffen, 

damit Anlagen für den unterirdischen 

Gütertransport gebaut und betrieben 

werden können, wie dies mit dem Pro-

jekt „Cargo Sous Terrain“ (CST) an-

gestrebt wird. Aufgrund der mehrheit-

lich positiven Rückmeldungen aus der 

Vernehmlassung (Anhörungsverfah-

ren im Vorfeld der Gesetzgebung, sie-

he Folge 113 der GRV-Nachrichten, 

Seite 35) hat der Bundesrat an seiner 

Sitzung vom 29. Januar 2020 das 

Departement für Umwelt, Verkehr, 

Energie und Kommunikation (UVEK) 

beauftragt, bis zum Herbst 2020 eine 

Vorlage dafür zu erarbeiten und sie 

dem Parlament vorzulegen. 

CST wird mehrheitlich als zukunfts-

orientierte und umweltfreundliche Er-

gänzung des Schienen- und Straßen-

güterverkehrs beurteilt. Außerdem 

konnte CST im letzten Jahr zusätzliche 

Schweizer Unternehmen aus der Lo-

gistikbranche als Aktionäre gewinnen. 

Damit konnte der vom Bundesrat 

geforderte Nachweis erbracht werden, 

dass das Projekt in der Transport-

branche genügend breit abgestützt ist. 

Der Bundesrat hat das UVEK gestützt 

auf die Ergebnisse aus der Vernehm-

lassung beauftragt, eine Botschaft für 

ein Gesetz über den unterirdischen 

Gütertransport zu erarbeiten — mit 

folgender Stoßrichtung: 

 Die Baubewilligung wird im Rah-

men eines Plangenehmigungsver-

fahrens auf Stufe Bund erteilt. 

Dieses lehnt sich weitgehend an 

jenes für Eisenbahnen an. 

 Damit ist eine zweistufige Um-

weltverträglichkeitsprüfung ver-

bunden. Dies stellt sicher, dass die 

ökologischen Aspekte ausreichend 

berücksichtigt werden. 

 Die unterirdischen Gütertransport-

anlagen werden als eigenständiger 

Bereich im Sachplan Verkehr des 

Bundes geführt. Der Bund legt da-

rin die Planungsräume und -kor-

ridore fest. Für die konkrete Fest-

legung der Hub-Standorte und 

Linienführungen sind im Rahmen 

der Richtpläne die Kantone zu-

ständig. 

 Damit verbunden ist die Vorgabe, 

dass die umwelt- und anwohner-

verträgliche Feinverteilung der 

Güter in den Städten (City Logis-

tik) rechtzeitig mit den Kantonen 

geklärt werden muss. 

 Die Betreiber der Anlagen müssen 

den Grundsatz der Nichtdiskrimi-

nierung einhalten: Sie müssen ihre 

Transportpflicht wahrnehmen und 

allen den Zugang unter gleichen 

Bedingungen ermöglichen. 

 Der Bund hält weiterhin daran fest, 

dass er weder für den Bau noch den 

Betrieb eine Finanzierung leisten 

wird. 

 Im Gesetz wird auch verankert, 

dass der Bund für den Fall von 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten 

der Eigentümer bzw. Betreiber an-

gemessene Sicherheiten verlangen 

bzw. nach Rücksprache mit den 

Kantonen den Rückbau oder die 

Umnutzung der Anlage beschlie-

ßen kann. 

 Durch die private Finanzierung 

sind die Möglichkeiten des Bundes 

für den Schutz der Infrastruktur 

beschränkt. Deshalb muss über die 

gesamte Lebensdauer der Anlage 

hinweg eine Schweizer Mehrheit 

sichergestellt werden. Ausländi-

sche Investoren können sich nur 

im Rahmen einer Minderheit be-

teiligen. 
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Informationen des 

Vereins GdI — AdI 
Für den Inhalt dieses Kapitels ist die 

Gesellschaft der Ingenieure des öffentlichen 

Verkehrs (GdI) / Association des Ingénieurs 

des transports publics (AdI) verantwortlich 

(siehe Impressum). 

Weitere Informationen zu den vielfältigen 

Veranstaltungen der GdI finden Sie im Internet 

unter www.gdi-adi.ch. Dort befindet sich auch 

ein Portrait der Gesellschaft mit ihren vier 

Ortsgruppen. 

Mutationen der 

GdI-Mitglieder 

Von Peter Hug, GdI Mutationen 

An den Sitzungen des GdI-Zentral-

vorstandes am 20. November 2019 

und 11. März 2020 ergaben sich Muta-

tionen der Mitglieder. Ein herzliches 

Willkommen geht an die 15 neuen 

GdI-Mitglieder (siehe Tabelle unten). 

† Wir ehren die geschätzten GdI-Mit-

glieder, welche verstorben sind: 

 Heinz Weber, Ortsgruppe Luzern, 

gestorben am 12. Oktober 2019 

 Hugo Inglin, Ortsgruppe Luzern, 

gestorben am 08. November 2019 

 Werner Gobeli, Ortsgruppe Lu-

zern, gestorben November 2019 

 Werner Latscha, Ortsgruppe Zü-

rich, gestorben am 29. November 

2019 

 Max Vogt, Ortsgruppe Zürich, 

gestorben am 12. Dezember 2019 

 Klaus Rehor, Ortsgruppe Luzern, 

gestorben am 16. Dezember 2019 

 Hans Eisenring, Ortsgruppe Bern, 

gestorben am 18. Januar 2020 

 Josef Jäger, Ortsgruppe Luzern, 

gestorben am 18. Januar 2020 

 

GdI-Sonderzug auf der 

Gotthard-Bergstrecke 

Hannes Maichle 

GdI Generalsekretär 

Trotz der Inbetriebnahme des Gott-

hardbasistunnels als längstem Tunnel 

der Welt darf die Gotthard-Bergstrecke 

als Meisterwerk der Ingenieurskunst 

nach wie vor bewundert werden. Am 

18. Oktober 2019 organisierte deshalb 

die Ortsgruppe Nordwest- / Zentral-

schweiz / Ticino eine Sonderfahrt mit 

der historischen Doppellokomotive 

Ae 8/14. Der Anlass bot in jeder Hin-

sicht die Gelegenheit, altbewährte 

Rollmaterial-Highlights und ein-

drückliche Infrastrukturbauten der 

Gotthardbahn zu bewundern. 

 

 

Nach einer Depotbesichtigung in Erst-

feld mit den schönen und wertvollen 

historischen Triebfahrzeugen, führte 

die Sonderfahrt mit der Ae 8/14 und 

rund 60 Personen von Erstfeld nach 

Göschenen. Nach Ankunft in Gleis 2 

(Gleis 1 mit direkter Umsteigemög-

lichkeit zur Matterhorn-Gotthard-

Bahn blieb für den planmässigen 

Tilo-Flirt frei) verfolgte die Reise-

gruppe das Umspannmanöver der 

imposanten historischen Lok. An-

schliessend ging es zurück zum neu 

sanierten Wärterhaus Eggwald und von 

dort aus wurde die imposante Rohr-

bach-Betontunnelbrücke (Lawinen-

schutz) bestiegen. Die wunderbare 

Ausfahrt endete bei Kaffee und Ku-

chen wiederum im Depot Erstfeld. 

Die Pensionierten und die 

Zeit in Oberhofen am 

Thunersee 

Jost Wichser, GdI Ortsgruppe Zürich / 

Ostschweiz 

Traditionsgemäss fand der Pensionier-

tenanlass 2019 am letzten Mittwoch 

im Oktober statt, nämlich am 30. Ok-

tober. Dazu waren die Lebenspartne-

rinnen und Lebenspartner herzlich ein-

geladen, welche in erfreulicher Zahl 

der Einladung gefolgt sind. Das dies-

jährige Reiseziel war Oberhofen am 

Thunersee mit dem dortigen Musik-

Name Vorname Ortsgruppe Arbeitgeber 

Banaszak Stanislaw Bern SBB AG, Infrastruktur 

Bärtsch Cyrill Zürich SMA und Partner AG 

Blumer Sandro Bern SBB AG, Infrastruktur 

Bocherens Nicolas Zürich SBB AG, Personenverkehr 

Boschung Jacques Bern SBB AG, Infrastruktur 

Brechbühl Markus Bern BLS AG, Anlagen, Bau & Unterhalt 

Brunner Stefan Zürich SBB AG, Infrastruktur 

Furrer Beat Bern Furrer + Frey AG 

Hauri Martina Zürich SBB AG, Infrastruktur 

Luzio Elena Bern SBB AG, Infrastruktur 

Schindelholz Markus Bern Oensingen-Balsthal-Bahn AG 

Schönholzer Urs Bern SBB AG, Infrastruktur 

Schultz Philipp Bern SBB AG, Informatik 

Trachsel Dominic Zürich SBB AG, Infrastruktur 

Ünlü Fatih Bern SBB AG, Infrastruktur 

Tabelle: Neumitglieder der GdI per 20. November 2019 und 11. März 2020 

 
Ae 8/14 beim Manöver in Göschenen; 

Foto: Erich Schmied. 

http://www.gdi-adi.ch/
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instrumenten- und Uhrenmuseum 

MUMM. Die insgesamt 53 Teilnehmer 

trafen sich im Museum nach einer 

Busreise oder einer Schifffahrt ab 

Thun. Nach der Begrüssung wurde 

die Gesellschaft in drei Gruppen auf 

Abteilungen des Museums verteilt. 

In den historischen Räumen des mit-

telalterlichen Rebgutes Wichterheer 

kann man Kunsthandwerk und Uhr-

macherkunst aus fünf Jahrhunderten 

sehen und hören. Bei den Uhren be-

ginnt es bei der Sonnenuhr und endet 

bei der exakten Zeitmessung der neu-

esten Zeit, inklusive der zentralen 

Uhrensteuerung der Bahn. Die Uhren 

wurden bis ins 19. Jahrhundert zwar 

genauer, waren aber nicht vergleichbar 

mit der heutigen Zeitmessung. Erst das 

entstehende Eisenbahnnetz erforderte 

eine genaue und zumindest grossräu-

mig einheitliche Zeit, welche in der 

Schweiz erst bei der Gründung des 

Bundesstaates 1848 eingeführt werden 

konnte. So lässt sich rückblickend 

feststellen, dass die Eisenbahn ein 

wichtiger Impulsgeber für die Ent-

wicklung der Uhren bis hin zur 

heutigen Genauigkeit war. 

Die mechanischen Musikinstrumente 

aus drei Jahrhunderten — von der 

Musikdose bis zum elektrischen Kla-

vier — liessen uns Zuhörer staunen. 

Die Musikautomaten erinnern an 

unsere Jugendzeit, als es vor allem in 

der französischen Schweiz an vielen 

Bahnhöfen solche Musikautomaten 

gab, welche mit einem Zwanziger zum 

Ertönen gebracht werden konnten. 

Nach der Führung genoss die Gesell-

schaft einen Apéro in einem Wein-

keller. Man konnte bei einem Glas 

Oberhofer Wein Erinnerungen aus-

tauschen oder aber der Drehorgel-

musik lauschen. Anschliessend wurde 

im wenige Minuten entfernten Res-

taurant Kreuz ein feines Mittagessen 

serviert. Das nächste Pensionierten-

treffen findet am 28. Oktober 2020 

statt. 

Bitte teilen Sie es uns mit, wenn sich Ihre 

Adresse geändert hat: 

 an GRV, Postfach 101403, 45014 Essen, 

 per Fax +49 234 5465180 oder 

 Mail an versand@grv-nachrichten.de. 

Mitglieder des Vereins GdI — AdI melden ihre 

Adressänderungen bitte an info@gdi-adi.ch. 

Exkursion zur 

Baustelle Winterthur 

Personenunterführung Nord 

Urs Bachmann, GdI Ortsgruppe 

Zürich / Ostschweiz 

Es waren 18 Teilnehmer, die sich am 

kalten Abend des 27. November 2019 

in Winterthur einfanden für eine infor-

mative Veranstaltung mit einer spek-

takulären Führung durch die sich im 

Bau befindliche Personenunterführung 

Nord. Anstelle der bestehenden Unter-

führung aus dem Jahre 1928 mit einer 

Breite von 4,50 Metern wird eine neue 

mit einer Gesamtbreite von 17,50 Me-

tern gebaut — 14,50 Meter lichte Wei-

te plus 3,0 Meter für Aufzüge zu den 

Perrons. Dazu kommt parallel unter 

einer Treppenseite ein 4,5 Meter brei-

ter Tunnel für eine lang gewünschte 

Veloquerung bis über den Bahnhof- 

platz hinaus. In der Unterführung 

dürfen Einbauten für kommerzielle 

Nutzung nicht fehlen. Die Velo-

querung verläuft unter dem Bahnhof-

gebäude, das für die Bauzeit speziell 

abgestützt werden muss. Die Gleise 3 

bis 9 werden auf je 2 mal 20 Meter 

Hilfsbrücken gelegt und die Perrons 

sind auf provisorischen Abstützungen 

in der Baugrube positioniert. Mit dem 

Neubau haben die Gleise auch eine 

konforme Schotterstärke zur Decke 

der Unterführung, statt „nur ein wenig 

Steinchen“ dazwischen. Der Publi-

kumsverkehr ab den Perrons und stadt-

querend wird über eine 8 Meter breite 

Passerelle über die vierjährige Bauzeit 

geführt. Die Inbetriebnahme ist für 

Dezember 2021 vorgesehen. An den 

Gesamtkosten von 92 Millionen Fran-

ken beteiligt sich die Stadt Winterthur 

mit einem Drittel für die Veloquerung 

und -station für 700 Fahrräder. 

 
Abfangung der Auffahrt zum Parkdeck; 

Foto: Urs Bachmann). 

mailto:versand@grv-nachrichten.de
mailto:info@gdi-adi.ch
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Restaurant-Tram 

Dr. Felix Dschung, GdI Ortsgruppe 

Mittelland / Jura 

Am 28. Januar 2020 lud die GdI-Orts-

gruppe Bern zu einer kulinarischen 

Rundfahrt mit dem Restaurant-Tram 

ein. In der mittlerweile über 80 Jahre 

alten Fahrzeuggarnitur, bestehend aus 

einem Motowagen Ce 4/4 und einem 

Beiwagen C4, können insgesamt 34 

Gäste in entspannter Atmosphäre 

dinieren. Im Gegensatz zum Fondue-

tram sitzen die Fahrgäste beim Restau-

rant-Tram nicht auf Bänken quer zur 

Fahrtrichtung, sondern im Wesentli-

chen in einer in Fahrtrichtung ausge-

richteten Vis-a-vis-Anordnung, so 

dass immer vier Personen an einem 

Tisch sitzen. 

Als Highlight können sicherlich die 

hintersten Plätze im Beiwagen be-

zeichnet werden. Hier können durch-

aus Parallelen zu Kanzelwagen gezo-

gen werden, die in der Vergangenheit 

bisweilen bei der Vollbahn zum Ein-

satz kamen. Während der Fahrt wurden 

die Fahrgäste durch einen Caterer mit 

italienischen Speisen verwöhnt. Nach 

den mehr als auskömmlichen Vorspei-

sen gab es als Hauptspeise Lasagne. 

Die Fahrt startete am Depot Eigerplatz 

durch das abendliche Bern und kehrte 

nach einer kurzen Pause am Guisan-

platz nach zweieinhalb Stunden wie-

der zum Ausgangsort zurück. 

 

Panoramaaussicht auf das 

abendliche Bern; 

Foto: Dr. Felix Dschung. 

Veranstaltungsankündigungen 

Gesellschaftliche Anlässe können und dürfen 

wir im Moment nicht durchführen. Die Orts-

gruppen haben alle Termine bis Ende Mai 2020 
abgesagt. Die nächste Veranstaltung ist daher: 

 Donnerstag, 11. Juni 2020, TerCo Cha-
vornay et Travys Orbe, OG Lausanne 

Die Fachtagung mit Generalversammlung 

ist auf den 23./24. Oktober 2020 verschoben. 
Die diesjährige Auslandsexkursion wird 

um ein Jahr auf September 2021 verschoben. 

Nachhaltigkeit 

Luftverkehr der Zukunft, 

umwelt- und klimaschonend, 

treibhausgasneutral, 

lärmarm 

Unter dieser Überschrift hat das Um-

weltbundesamt (UBA) am 6. und 7. 

November 2019 nach Berlin zum 

UBA Forum 2019 mobil & nach-

haltig eingeladen. 

In den vergangenen Jahren ist der 

Luftverkehr enorm gewachsen: 2017 

wurden mit über vier Milliarden 

Passagieren weltweit doppelt so viele 

Menschen befördert wie zu Beginn 

der neunziger Jahre. Dieses Wachs-

tum wird sich nach aktuellen Progno-

sen auch in den nächsten Jahren fort-

setzen. Effizienzgewinne beim Kero-

sinverbrauch und Erfolge der aktiven 

Lärmminderung werden durch das 

hohe Wachstum bislang kompensiert. 

Ein „Weiter wie bisher“ ist im Luft-

verkehr nicht mehr möglich: Die 

Ziele des Pariser Klimaschutzab-

kommens erfordern, die Treibhaus-

gasemissionen (THG) bis 2050 auf 

nahezu Null zu reduzieren. Dies gilt 

auch für die Emissionen des Luftver-

kehrs, der weltweit für rund 4 Prozent 

der THG verantwortlich ist. 

Die Luftfahrtbranche hat sich bisher 

nur darauf verständigt, die direkten 

Kohlendioxid-Emissionen bis 2050 

auf die Hälfte von 2005 zu senken. 

Vor allem über Emissionsminderungs-

zertifikate soll das Wachstum des 

Luftverkehrs ab 2020 bis 2035 Koh-

lendioxid-neutral erfolgen. Auch wenn 

das gelingen sollte, bleibt ein großes 

Problem: Die klimaschädlichen 

„Nicht-Kohlendioxid-Effekte in gro-

ßen Höhen“
4
 sind bisher ausgeklam-

mert. Deren Ausmaß ist für mehrere 

Flugrelationen in der Grafik darge-

stellt. 

Maria Krautzberger, Präsidentin des 

UBA, sagte am 6. November: „Fliegen 

ist die umweltschädlichste Art, sich 

fortzubewegen. Wir wollen daher die 

Zahl der Flüge durch Verlagerung auf 

                                                 
4
 Wasserstoff, Kondensstreifen mit 2 bis 

3-facher Klimawirkung gegenüber den 

direkten THG 

die Schiene reduzieren, aber auch die 

Umweltauswirkungen des Fliegens 

soweit wie möglich senken. Ein erster 

wichtiger Schritt ist es, die Steuerbei-

träge beim Fliegen an Bahn und Auto 

anzupassen. Bislang zahlt der Luftver-

kehr nur etwa ein Zehntel dessen, was 

andere Verkehrsträger an Steuern leis-

ten. Das Billig-Ticket für den Städte-

trip ist massiv subventioniert.“ Allein 

2017 verzichtete der Bund auf 8,1 Mil-

liarden Euro durch eine fehlende Ke-

rosinbesteuerung und 4,2 Milliarden 

Euro durch eine Mehrwertsteuerbefrei-

ung für grenzüberschreitende Flüge. 

Dr. Jürgen Landgrebe gab eine Ein-

führung in die Strategie des Um-

weltbundesamtes für einen umwelt-

schonenden Luftverkehr 2050. 

Landgrebe sieht den Luftverkehr 

bezüglich Klimaschutz und Lärm als 

schwierigsten Teil des Verkehrssek-

tors, daher sei das Vermeiden von 

Luftverkehr und das Verlagern auf 

die Bahn unbedingt erforderlich. In 

der „Vision eines umweltschonenden 

Luftverkehrs“ sind die umwelt- und 

verkehrspolitischen Ziele konkreti-

siert, die sowohl mittelfristig (2030) 

als auch langfristig (2050) erreicht 

werden sollen. Acht Bausteine basieren 

auf Instrumenten und Maßnahmen 

auf nationaler und internationaler 

Handlungsebene. Da die Ziele meist 

miteinander verzahnt sind, müssen 

die Bausteine vollständig realisiert 

werden. Die 8 Bausteine sind: 

1. Infrastruktur nachhaltig gestalten 

(es sollen keine weiteren Ver-

kehrsflugplätze gebaut werden) 

2. Kurzstreckenflüge auf die Schiene 

verlagern (Ausbau des Schienen-

netzes so, dass alle innerdeutschen 

und kürzere grenzüberschreitende 

Flüge durch die Bahn ersetzt wer-

den) 

3. Klimarelevante Emissionen mi-

nimieren (als Kerosinersatz: 

Power-to-Liquid (PtL), das aus 

erneuerbarem Strom und Kohlen-

dioxid hergestellt wird) 

4. Lärm reduzieren — Bevölkerung 

schützen (Flughäfen in dünnbe-

siedelten Gebieten für den Nacht-

flugbetrieb ausbauen und an 

stadtnahen Flughäfen Nachtruhe 

zwischen 22 und 6 Uhr) 

5. Externe Umweltkosten dem Ver-

ursacher anlasten (Internalisierung 

der externen Kosten) 
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6. Für saubere Luft vor Ort sorgen 

(Elektrifizierung des Vorfeldver-

kehrs, Versorgung geparkter Ma-

schinen mit Bodenstrom und 

Frischluft über die Fluggastbrücke) 

7. Ressourcen schonen, Rohstoffe 

effizient nutzen (bis 2050 Flug-

zeuge zum größten Teil recycelbar 

und Produktion von Flugzeugen 

nur mit erneuerbarer Energie) 

8. Weniger fliegen. 

Der erste Tag des Forums behandelte 

die Herausforderungen, Visionen und 

Ziele, am zweiten Tag standen Maß-

nahmen, Instrumente und Akteure im 

Mittelpunkt. In zweimal fünf Work-

shops und zwei Podiumsdiskussionen 

wurden die verschiedenen Aspekte 

der UBA-Vorschläge vertieft und 

zwischen Vertretern der Luftfahrt-

branche und umweltbewussten Teil-

nehmern teilweise kontrovers disku-

tiert. 

Am 6. November wurde in fünf paral-

lelen Workshops die Strategie des 

UBA für den umweltschonenden 

Luftverkehr 2050 diskutiert. Der 

Redakteur dieser Zeilen besuchte den 

von Landgrebe moderierten Work-

shop Klimaschutz: Kurs auf Paris 

nehmen. Kurzbeiträge von: Dr. Olaf 

Hölzer-Schopohl (UBA), Dr. Brigitte 

Knopf (Mercator Research Institute 

on Global Commons and Climate 

Change) und Professor Dr. Robert 

Sausen (Deutsches Zentrum für Luft- 

und Raumfahrt) gaben einen interes-

santen Überblick, dazu einige Stich-

worte: 

 Aktuell ist die globale Temperatur 

bereits um 1,1 Grad gestiegen, um 

den Anstieg auf 2 Grad zu be-

grenzen müssten die bisherigen 

Zusagen der Staaten (Anmerkung 

vor COP 25) verdreifacht werden, 

für 1,5 Grad sogar verfünffacht 

 In 8 Jahren ist das Budget für das 

Ziel 1,5 Grad aufgebraucht 

 Kohlendioxid müsste sofort be-

preist werden, vorbildlich ist 

Schweden (120 US-Dollar pro 

Tonne Kohlendioxid) 

 Luftverkehr muss sofort spezifi-

sche und absolute Emissionen re-

duzieren 

 Klimawirkung steigt mit der 

Flughöhe 

 die „Nicht-Kohlendioxid-Effekte“ 

haben eine zwei- bis dreifache 

Klimawirkung und sollten bis 

2030 ins Europäische Emissions-

handelsystem (ETS) integriert 

werden. 

Höhepunkt des zweiten Forumstags 

war die „Gesprächsrunde Chancen 

nutzen, Hürden überwinden: Auf 

dem Weg zum umwelt- und klima-

schonenden Luftverkehr“ mit Svenja 

Schulze, Bundesministerin für Um-

welt, Naturschutz und nukleare Si-

cherheit, Profesor Dr. Stephan 

Rammler, Institut für Zukunftsstudien 

und Technologiebewertung und Dr. 

Stefan Schulte, Vorsitzender der 

Fraport AG. Schulze sieht zur Redu-

zierung der Klimawirkungen des 

Luftverkehrs nicht die eine Lösung, 

sondern ein Bündel von Maßnahmen, 

wie: Einsatz erneuerbarer Energien, 

Verlagerung Kurzstreckenverkehr auf 

die Schiene wie zwischen München 

und Berlin aber auch Vermeidung von 

 
Klimawirkung von Hin- und Rückflug im Vergleich (in Kilogramm Kohlendioxid-Äquivalenten); 

Grafik: Umweltbundesamt. 
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Luftverkehr. Die Gesellschaft müsse 

in die Diskussionen zum klimascho-

nenden Luftverkehr einbezogen wer-

den. Um Verhaltensänderungen an-

zustoßen sollten Digitalisierung und 

Vernetzung genutzt werden. Rammler 

plädierte ebenfalls für eine Verlage-

rung und Vermeidung von Luftver-

kehr. Schulte war mit der Verlage-

rung des Kurzstreckenverkehrs ein-

verstanden und beklagte die lange 

Realisierungszeit von Neubaustrecken 

wie Frankfurt – Mannheim. Aus der 

Luftverkehrsabgabe resultiert laut 

Schulte keine Einsparung von THG. 

In den europäischen Kernländern 

Deutschland, Frankreich und Spanien 

sollte zur raschen Einführung von PtL 

die Kooperation verstärkt werden 

Landgrebe zeigte sich überzeugt: 

„Werden die acht Bausteine unserer 

Vision Realität, kann Luftverkehr im 

Jahr 2050 verträglich für Mensch und 

Umwelt sein. Geflogen wird dann mit 

wesentlich leiseren, emissionsarmen 

und effizienteren Luftfahrzeugen — 

und einem völlig neuen, umweltscho-

nenden Treibstoff; auch die „Nicht-

Kohlendioxid-Effekte“ in großen 

Höhen sind minimiert. Kurzstrecken-

flüge werden überflüssig.“ 

Die vom UBA am 6. November 2019 

vorgestellte Strategie für einen nach-

haltigen Luftverkehr „Wohin geht die 

Reise? — Luftverkehr der Zukunft, 

umwelt- und klimaschonend, treib-

hausgasneutral, lärmarm“ kann her-

untergeladen werden: 

www.umweltbundesamt.de. 

Kurzberichte Klimaschutz 

Der Bundestag hat im Rahmen des 

Klimaschutzprogramms 2030 (siehe 

Folge 116 der GRV-Nachrichten, 

Seite 15ff) am 15. November 2019 

das Klimaschutzgesetz beschlossen. 

Es sieht gesetzlich verbindliche jähr-

liche Klimaschutzziele auch für jeden 

einzelnen Bereich (Gebäude, Ver-

kehr, Landwirtschaft, Energie und 

Industrie) vor. Sollte ein Bereich sein 

Ziel verfehlen, greift ein verbindli-

cher Nachsteuerungsmechanismus. 

Auch das Ziel der Treibhausgasneut-

ralität 2050 ist erstmals gesetzlich 

verankert. Da der Bundesrat dem 

Gesetz nicht zustimmte, wurde der 

Vermittlungsausschuss von Bund und 

Ländern aktiv. Am 16. Dezember 

2019 hat er sich darauf verständigt, 

den Einstiegspreis für Kohlendioxid 

auf 25 Euro pro Tonne festzulegen 

anstatt ursprünglich nur 10 Euro. Bis 

2025 soll er dann auf 55 Euro statt 35 

Euro steigen. Außerdem soll die Um-

lage für erneuerbare Energien sinken 

und die Pendlerpauschale stärker als 

geplant steigen. Die GRV begrüßt den 

höheren Emissionspreis, mit dem nun 

eine Lenkungswirkung möglich er-

scheint. 

Spendenaufruf 
Die GRV-Nachrichten werden über-

wiegend aus Spenden finanziert; sie 

beanspruchen den größten Teil des 

Budgets. Zur Fortsetzung ihrer Arbeit 

bittet die GRV daher weiter um Spenden. 

Bankverbindung: 

IBAN = DE47 3005 0110 0045 0046 52 

BIC = DUSSDEDDXXX 

Verwendungszweck: „steuerbegünstigte 

Spende für verkehrswiss. Arbeiten“. 

Die Gesellschaft für Rationale Verkehrs-

politik e.V. ist als gemeinnützig 

anerkannt. Sie erhalten (sofern wir Ihre 

Adresse kennen — bitte gegebenenfalls 

mitteilen) zeitnah und unaufgefordert eine 

Spendenquittung für das Finanzamt. 

Die Folgen der globalen Erderwär-

mung werden in Deutschland spür-

barer und lassen sich immer besser 

belegen. Das zeigt der zweite Monito-

ringbericht der Bundesregierung zur 

Deutschen Anpassungsstrategie an 

den Klimawandel, der am 26. Novem-

ber 2019 vom Bundesumweltministe-

rium und dem Umweltbundesamt vor-

gelegt wurde. Demnach hat sich die 

mittlere Lufttemperatur in Deutsch-

land von 1881 bis 2018 um 1,5 Grad 

erhöht. Allein in den letzten fünf 

Jahren stieg diese um 0,3 Grad an. 

Dadurch kommt es unter anderem zu 

mehr Gesundheitsrisiken durch die 

Hitzebelastung, einem Anstieg der 

mittleren Oberflächentemperatur der 

Nordsee sowie zu stärkeren Ertrags-

schwankungen in der Landwirtschaft. 

Im Kapitel Verkehr (ab Seite 182) 

werden nur zwei Verkehrsträger be-

handelt: Die Probleme für die Rhein-

schifffahrt durch Hoch und Niedrig-

wasser und die Auswirkungen von 

Starkregen und Stürmen auf Straßen. 

Dieser 276 seitige „Monitoringbericht 

2019“ kann heruntergeladen werden: 

www.umweltbundesamt.de. 

Am 6. Dezember 2019 begrüßten das 

Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene 

und der Verband Deutscher Ver-

kehrsunternehmen (VDV) die An-

kündigung der DB, keine Strecken 

mehr stillzulegen und bereits still-

gelegte Verbindungen wieder in 

Betrieb zu nehmen. „Die Reaktivie-

rung stillgelegter Schienenstrecken ist 

der beste Weg, um beim Klimaschutz 

im Verkehr rasche Erfolge zu erzielen“, 

sagte Dirk Flege, Geschäftsführer der 

Allianz pro Schiene. VDV-Geschäfts-

führer Martin Henke betonte: „Die 

zahlreichen erfolgreichen Reaktivie-

rungen in der jüngeren Vergangenheit 

zeigen, welches Potential hier noch 

brach liegt. Wir haben mit unseren 

Vorschlägen für mögliche Reaktivie-

rungen in ganz Deutschland eine 

Blaupause geliefert, um weitere Pro-

jekte rasch umzusetzen.“ Diese Vor-

schläge finden sich auf: www.vdv.de. 

Und eine Karte mit Reaktivierungen 

von 1994 bis 2019: 

www.allianz-pro-schiene.de. 

Die Brüsseler Organisation „Trans-

port and Environment“ (T&E) hat am 

9. Dezember 2019 einen Bericht zu 

den Emissionen von Schiffen veröf-

fentlicht. Berücksichtigt wurden alle 

Schiffe, die aus europäischen Häfen 

abfuhren oder diese ansteuerten. 

Danach haben diese Schiffe im Jahr 

2018 insgesamt 139 Millionen Ton-

nen Kohlendioxid emittiert. In Län-

dern wie Frankreich, Deutschland, 

Großbritannien, Spanien, Schweden 

und Finnland sind die Emissionen aus 

der Schifffahrt im Jahr 2018 größer 

als der Kohlendioxid-Ausstoß aller 

Pkw, die in den zehn größten Städten 

der jeweiligen Länder registriert sind. 

Der 46-seitige Bericht „ EU ship-

ping’s climate record „ kann herun-

tergeladen werden: 

www.transportenvironment.org. 

Das Abkommen über die Verknüp-

fung der Emissionshandelssysteme 

der Schweiz (EHS) und der EU 

(ETS) (Emissions Trading System) 

ist am 1. Januar 2020 in Kraft getre-

ten. Die Verknüpfung ermöglicht den 

Unternehmen im Schweizer EHS ab 

2020 den Handel mit Emissionsrech-

ten im größeren ETS-Markt. Neu wer-

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/wohin-geht-die-reise
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/das_monitoringbericht_2019_barrierefrei.pdf
https://www.vdv.de/191122-pm-top-10-liste-reaktivierung-von-bahnstrecken.pdfx
https://www.allianz-pro-schiene.de/wp-content/uploads/2019/05/190522_reaktivierte_eisenbahnstrecken.jpg
https://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/Study-EU_shippings_climate_record_20191209_final.pdf
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den in der Schweiz, wie bereits in der 

EU, auch Emissionen der Zivilluft-

fahrt einbezogen. Die Verknüpfung 

der beiden Systeme ist die weltweit 

erste zwischen Staaten. Der markt-

wirtschaftliche Emissionshandel ist 

ein wichtiges Instrument der Klima-

politik, um die Treibhausgasemissio-

nen zu reduzieren. Nicht zu verwech-

seln ist das Emissionshandelssystem 

mit dem Handel mit Zertifikaten aus 

Klimaschutzprojekten. 

Am 2. Januar 2020 informierte die 

Allianz pro Schiene, dass nach aktua-

lisierten Daten des Umweltbundesam-

tes die Eisenbahn ihren Klimavor-

sprung gegenüber konkurrierenden 

Verkehrsträgern weiter ausgebaut 

hat. So stießen die Güterbahnen 2018 

pro Tonne und Kilometer so wenige 

Treibhausgase wie nie zuvor aus. In-

nerhalb von vier Jahren haben sie ihre 

Emissionen um ein Viertel reduziert. 

Der Gütertransport auf der Straße pro-

duziert sechsmal so viele Treibhaus-

gase gegenüber dem Schienentrans-

port. „Klimaschutz im Verkehr geht 

nur mit einer zentralen Rolle der 

Güterbahnen“, sagte Dirk Flege, 

Geschäftsführer der Allianz pro 

Schiene, in Berlin. 

Am 27. Januar 2020 veröffentlichte 

das Potsdam-Institut für Klimafolgen-

forschung eine Studie zu den Klima-

kosten. Danach sind die Klimakosten 

am geringsten, wenn die globale 

Erwärmung auf höchstens 2 Grad 

Celsius begrenzt wird. Somit ist das 

auf der Basis naturwissenschaftlicher 

Erkenntnisse politisch ausgehandelte 

Ziel des Pariser Abkommens auch das 

wirtschaftlich sinnvollste. Die Potsda-

mer Forscher führten mit einem Mo-

dell des Nobelpreisträgers William 

Nordhaus (USA) Computersimulatio-

nen durch und verglichen Klimaschä-

den, etwa durch zunehmende Wetter-

extreme oder sinkende Arbeitspro-

duktivität, mit den Kosten der Ver-

ringerung des Treibhausgasausstoßes. 

Bislang reichen allerdings die von 

den Staaten versprochenen Reduktio-

nen nicht aus, um das 2 Grad Ziel zu 

erreichen. 

Die Anzahl der im deutschen ÖPNV 

eingesetzten, batteriebetriebenen 

Elektrobusse steigt. Das gab der 

Verband Deutscher Verkehrsunter-

nehmen (VDV) am 4. Februar 2020 

in Berlin bekannt. Die Anzahl der E-

Busse in deutschen Städten soll dieses 

Jahr auf rund 1000 steigen, aktuell 

sind bundesweit rund 400 im Einsatz. 

Hinzu kommen die etablierten Ober-

leitungsbusse. „Die Verkehrsunter-

nehmen elektrifizieren ihre Busflotten 

weiter und investieren in den Umbau 

der Betriebshöfe und Werkstätten. 

Erfreulich ist, dass die Elektrobusse 

immer besser und zuverlässiger wer-

den. Trotzdem sind sie noch deutlich 

teurer als ein moderner Euro-6-Diesel-

bus und auch in Sachen Reichweite 

müssen die E-Busse noch zulegen. 

Für einen stabilen städtischen Linien-

busbetrieb brauchen wir mindestens 

250 Kilometer, aktuell schaffen die 

Elektrobusse nur 150 bis maximal 

250“, so VDV-Präsident Ingo Wort-

mann. 

Am 10. Februar 2020 ist das europäi-

sche Batterieforschungsprojekt 

„Sense“5 gestartet. Fünf Forschungs-

                                                 
5 Institute of Sustainable Electric 

Networks and Sources of Energies 

institute und sechs Unternehmen aus 

sieben europäischen Ländern suchen 

in den kommenden vier Jahren nach 

Lösungen für die Lithium-Ionen-Bat-

terie der nächsten Generation. Das 

Forschungsprojekt wird von der Eid-

genössischen Materialprüfungs- und 

Forschungsanstalt (Empa) geleitet. Zu 

den Partnern gehört auch die schwedi-

sche Firma Northvolt, die in den näch-

sten Jahren zwei Groß-Produktions-

anlagen („Gigafactories“) für Fahr-

zeugbatterien in Europa errichten will. 

Die EU fördert Sense mit 10 Millio-

nen Euro. Hintergrund: Der Bedarf an 

Antriebsbatterien für Elektroautos 

wird dramatisch steigen. Gegenwärtig 

kommen über 90 Prozent dieser Akkus 

aus Asien. Die EU-Kommission hat 

daher 2017 die „European Battery 

Alliance“ ins Leben gerufen, um 

Kompetenz und Fertigungskapazitäten 

dieser Schlüsseltechnologie in Europa 

aufzubauen. Alleine die europäische 

Nachfrage wird bis zu 20 Gigafacto-

ries erfordern, so schätzen Experten. 

2018 stammte der Strom aus Schwei-

zer Steckdosen (Strom-Liefermix) 

zu rund 74 Prozent (2017: 68 Pro-

zent) aus erneuerbaren Energien: Zu 

66 Prozent aus Großwasserkraft und 

zu rund 8 Prozent aus Photovoltaik, 

Wind, Kleinwasserkraft und Bio-

masse. 17 Prozent stammten aus 

Kernenergie und knapp 3 Prozent aus 

Abfällen und fossilen Energieträgern. 

Für 6 Prozent des gelieferten Stroms 

sind Herkunft und Zusammensetzung 

nicht überprüfbar (2017: 16 Prozent). 

Dies zeigen die vom Bundesamt für 

Energie am 17. Februar 2020 veröf-

fentlichten Daten zur Stromkennzeich-

nung 2018. An die Steckdosen wird 

aber nicht nur Strom aus Schweizer 

Produktion geliefert: Es herrscht ein 

reger Handel mit dem Ausland, daher 

stimmt der Schweizer Produktions-

mix nicht mit dem Liefermix überein. 

Der Produktionsmix 2018: 55.4 Pro-

zent aus Wasserkraft, 36.1 Prozent 

aus Kernkraft, 2.8 Prozent aus fossi-

len und knapp 6 Prozent aus erneuer-

baren Energien. 

2018 verursachten Pkw und leichte 

Nutzfahrzeuge auf Autobahnen in 

Deutschland Treibhausgasemissionen 

in Höhe von 39,1 Millionen Tonnen 

Kohlendioxid-Äquivalente, der ge-

samte Verkehrssektor 163 Millionen 

 
Treibhausgas-Emissionen des Verkehrs: Mit Bahnen am klimafreundlichsten unterwegs; 

Grafik: Allianz pro Schiene. 
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Tonnen. Ein Tempolimit von 120 Ki-

lometer pro Stunde auf Autobahnen 

würde die Treibhausgasemissionen 

um 2,6 Millionen Kohlendioxid-Äqui-

valente reduzieren — das sind rund 

6,6 Prozent der Emissionen von Pkw 

und leichten Nutzfahrzeugen auf 

Autobahnen. Bei einem Tempolimit 

von 130 Kilometern pro Stunde wür-

den die Emissionen um 1,9 Millionen 

Tonnen reduziert — und zwar sofort 

und praktisch ohne Mehrkosten, so 

das Umweltbundesamt am 28. Febru-

ar 2020. Zusätzlich werden durch ein 

Tempolimit auf Autobahnen auch die 

Lärm- und Schadstoffemissionen 

gesenkt und die Verkehrssicherheit 

erhöht. 

Das Bundesumweltministerium hat 

die Wirksamkeit der Maßnahmen 

des Klimaschutzprogramms 2030 

(siehe Folge 116 der GRV-Nachrich-

ten, Seite 15ff) überprüfen lassen. Am 

5. März 2020 informierte das beauf-

tragte Öko-Institut über die zentralen 

Ergebnisse. Danach werden im Jahr 

2030 statt der angestrebten 543 noch 

614 Millionen Tonnen Kohlendioxid-

Äquivalente in die Atmosphäre abge-

geben, was einer Zielverfehlung von 

rund 70 Millionen Tonnen entspricht. 

Der Verkehr ist mit einer Zielverfeh-

lung von 33 Millionen Tonnen dabei 

der Sektor mit der größten Lücke. 

25. Weltklimakonferenz in 

Madrid ohne Fortschritte 

Nach Absage von Santiago als Ta-

gungsort fand unter chilenischer Lei-

tung vom 2. bis 15. Dezember 2019 

in Madrid die 25. Sitzung der Ver-

tragsstaatenkonferenz (Conference of 

the Parties, COP) der Klimarahmen-

konvention der Vereinten Nationen 

(United Nations Framework Conven-

tion on Climate Change, UNFCCC) 

statt. Bei den Verhandlungen der 197 

Staaten standen erneut Details zur 

Umsetzung des Übereinkommens von 

Paris (COP 21, 2015, siehe Folge 105 

der GRV-Nachrichten, Seiten 3 und 

10ff) sowie die Erhöhungen nationa-

ler Beiträge für mehr Klimaschutz im 

Mittelpunkt. 

In Madrid ist es nicht gelungen, Re-

geln für Marktmechanismen zu ver-

abschieden, die eine doppelte An-

rechnung von im Ausland erzielten 

Emissionsverminderungen ausschlie-

ßen, eine kleine Gruppe von Schwel-

lenländern hat dies abgelehnt. Die 

Arbeiten an diesen Regeln müssen 

nun bei der nächsten Weltklimakon-

ferenz COP 26 (wegen der Corona-

Krise ins Jahr 2021 verschoben) in 

Glasgow weitergeführt werden. 

Die bisher vorliegenden Klimaschutz-

zusagen reichen nicht aus, um die 

Ziele des Pariser Klimaschutzab-

kommens zu erreichen. Zu den Be-

schlüssen in Madrid zählt daher ein 

Aufruf zu höheren Klimaschutzzusa-

gen im Jahr 2020. Die Europäische 

Union hatte beim Europäischen Rat 

am 13. Dezember 2019 beschlossen, 

bis 2050 klimaneutral zu werden und 

ihr Klimaziel für 2030 zu überarbei-

ten. Dafür gab es von kleinen Insel-

staaten, die vom Klimawandel beson-

ders bedroht sind, Anerkennung. Bis 

zu COP 26 sollen alle Vertragsstaaten 

überarbeitete Klimaschutzzusagen für 

das nächste Jahrzehnt sowie eine 

Langfriststrategie bis 2050 vorlegen. 

Das Bundesumweltministerium will 

die internationale Zusammenarbeit zu 

nachhaltigen synthetischen Brenn-, 

Kraft- und Grundstoffen aus Öko-

strom (Power-to-X) ausbauen und 

kündigte dazu in Madrid den Aufbau 

eines Power-to-X-Netzwerks an. Mit 

dem Begriff Power-to-X werden Tech-

nologien zur Herstellung synthetischer 

Brenn-, Kraft- und Grundstoffe aus 

elektrischer Energie zusammenge- 

fasst. Für nachhaltige Energieträger 

muss zunächst als Ausgangsprodukt 

„grüner“ Wasserstoff aus Wind- und 

Sonnenenergie hergestellt werden. 

Ziel der Initiative ist es, den weltwei-

ten Wissensaustausch zu verbessern, 

Klimaschutzpotentiale dieser Produk-

te besser zu bestimmen und gemein-

sam die Nachhaltigkeitskriterien für 

deren Einsatz zu entwickeln. 

Das Fazit von Bundesumweltministe-

rin Svenja Schulze zu COP 25: „Das 

waren harte Verhandlungen in Mad-

rid. Leider werden die Ergebnisse den 

dringend nötigen Fortschritten beim 

Klimaschutz nicht gerecht. Ich bin 

aber froh, dass wir alle Versuche ab-

wehren konnten, das Pariser Klima-

schutzabkommen aufzuweichen. In 

Madrid hat sich erneut gezeigt: Es 

braucht viel Kraft, die Staaten der 

Welt zusammenzuhalten. Wenn wir 

die Erderhitzung erfolgreich bekämp-

fen wollen, ist aber Zusammenhalt, ist 

der gemeinsame Wille zum Handeln 

unverzichtbar. Die Bremser dürfen 

nicht den Takt vorgeben. In Madrid 

standen am Ende alle zum Pariser 

Klimaabkommen, aber wir müssen 

alle schneller werden bei der Be-

kämpfung des Klimawandels. Jetzt 

gilt es, nach vorne zu schauen. Euro-

pa wird 2020 mit gutem Beispiel 

vorangehen.“ 

Die GRV bedauert es, dass es bei der 

Weltklimakonferenz in Madrid keine 

Fortschritte gab und hofft, dass die 

europäischen Klimaschutzaktivitäten 

des „Green Deal“ positive Wirkungen 

auf die nächste Weltklimakonferenz in 

Glasgow haben. 

 
Bei der Weltklimakonferenz traf Bundesumweltministerin Svenja Schulte den 

Generalsekretär der Vereinten Nationen António Guterres; 

Foto: Sascha Hilgers / © Bundesumweltministerium. 
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Verkehrssicherheit 

6,6 Prozent weniger 

Verkehrstote im Jahr 2019 

Im Jahr 2019 sind in Deutschland 

3059 Menschen bei Unfällen im Stra-

ßenverkehr ums Leben gekommen. 

Dies teilte das Statistische Bundesamt 

(Destatis) nach vorläufigen Ergebnis-

sen am 27. Februar 2020 mit. Wie 

Destatis weiter mitteilt, waren das 

216 Todesopfer oder 6,6 Prozent we-

niger als im Jahr 2018 (3275 Todes-

opfer). Damit erreichte die Zahl der 

Verkehrstoten den niedrigsten Stand 

seit Beginn der Statistik vor mehr als 

60 Jahren. Auch die Zahl der Verletz-

ten ging 2019 gegenüber dem Vorjahr 

zurück, und zwar um 3,0 Prozent auf 

rund 384 000 Personen. 

Insgesamt hat die Polizei im Jahr 2019 

rund 2,7 Millionen Unfälle aufgenom-

men, 1,9 Prozent mehr als ein Jahr zu-

vor. Bei 2,4 Millionen Unfällen blieb 

es bei Sachschäden (plus 2,5 Prozent). 

Die Zahl der Unfälle, bei denen Men-

schen verletzt oder getötet wurden, 

ging um 2,8 Prozent auf rund 300 200 

Unfälle zurück. 

Detailliertere Ergebnisse liegen für 

den Zeitraum Januar bis November 

2019 vor. Diese zeigen, dass es bei 

fast allen Verkehrsbeteiligungsarten 

weniger Getötete im Straßenverkehr 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

gab. 

Den stärksten prozentualen Rückgang 

in den ersten elf Monaten des Jahres 

2019 gab es bei den getöteten Kraft-

radnutzerinnen und -nutzern, also un-

ter anderem von Motorrädern, Mopeds 

und Motorrollern, mit minus 15,1 Pro-

zent (minus 105 Getötete). Den zweit-

stärksten Rückgang verzeichnete die 

Zahl der getöteten Insassen von Güter-

kraftfahrzeugen mit minus 14,2 Pro-

zent (minus 23 Getötete), gefolgt von 

den Fußgängerinnen und Fußgängern 

mit minus 6,9 Prozent (minus 27 Ge-

tötete). Dagegen kamen von Januar 

bis November 2019 mehr Menschen, 

die mit einem Pedelec unterwegs 

waren, ums Leben (plus 32,6 Prozent 

beziehungsweise plus 28 Getötete). 

Infrastruktur-

projekte 

Eröffnung des 

Léman-Express 

Am 12. Dezember 2019, wurde der 

Léman-Express — das neue grenz-

überschreitende Bahnnetz zwischen 

der Schweiz und Frankreich — im 

Beisein von hochrangigen Vertretern 

beider Länder eingeweiht. Herzstück 

dieser S-Bahn ist die CEVA-Strecke 

zwischen Genève Cornavin und An-

nemasse, die in achtjährigen Bauar-

beiten fertiggestellt wurde. Über 240 

Züge überqueren nun täglich die 

Landesgrenze. Der Léman-Express 

verbindet die französischen Départe-

ments Haute-Savoie und Ain mit den 

Schweizer Kantonen Waadt und 

Genf. 

Die offizielle Einweihungsfeier bilde-

te den Auftakt zum großen Volksfest 

„Léman-Express en fête“, das am 

14. und 15. Dezember 2019 in den 

Bahnhöfen des Léman-Express statt-

fand. Seit dem 15. Dezember 2019 

dürfte der Léman-Express mit seinen 

45 Bahnhöfen und 230 Kilometern 

Strecke das größte grenzüberschrei-

tende S-Bahnnetz in Europa sein. Die 

Linien L1, L2, L3 und L4 verbinden 

Coppet und Genf mit Evian-les-Bains, 

Annecy, Saint-Gervais-les-Bains-Le 

Fayet und Annemasse. Die Linien L5 

und L6 verkehren zwischen Genf, La 

Plaine und Bellegarde. 

Das neue S-Bahn-Netz wurde dank 

dem Bau des Herzstücks Genève 

Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse 

(CEVA) und fünf neuer Bahnhöfe 

(Lancy-Pont-Rouge, Lancy-Bachet, 

Genève-Champel, Genève-Eaux-

Vives und Chêne-Bourg) sowie der 

Totalrenovation des Bahnhofs Anne-

masse möglich. 

Die modernisierte Infrastruktur und 

die neu gebaute CEVA-Strecke koste-

ten knapp zwei Milliarden Schweizer 

Franken (ca. 1,8 Milliarden Euro). 

Finanziert wurde der Bau der CEVA 

auf Schweizer Seite von Bund und 

Kanton Genf, auf französischer Seite 

von verschiedenen öffentlichen Kör-

perschaften und Unterstützung der 

Europäischen Union. Das Angebot 

auf dem neuen Netz des Léman-

Express finanzieren Besteller des 

regionalen Verkehrs beider Länder: 

der Bund, die Kantone Genf und 

Waadt sowie die Region Auvergne-

Rhône-Alpes. 

Die binationale Fahrzeugflotte setzt 

sich aus 23 Flirt- und 17 Régiolis-

Kompositionen zusammen. Die SBB 

und die Region Auvergne-Rhône-

Alpes haben knapp 500 Millionen 

Franken (rund 460 Millionen Euro) in 

die 40 Züge des Léman-Express in-

vestiert. Lémanis, eine Tochtergesell-

schaft der SBB und der SNCF, ist 

Hauptansprechpartnerin für die Be-

steller und ist für Koordination, 

Contracting, Angebotsplanung, Mar-

keting und Kommunikation des 

Léman-Express verantwortlich. 

Die Anlaufphase des Léman-Express 

war überschattet von den Streiks der 

französischen Eisenbahner. Nach der 

vollständigen Betriebsaufnahme am 

22. Januar 2020 zeigte sich der Be-

trieb auf dem großteils einspurigen 

Netz komplizierter als erwartet mit 

der Folge von Verspätungen. 

 
Der neue Bahnhof Genève-Champel 

mit einem Léman Express der Linie 2 nach Annecy am 9. Februar 2020; 

Foto: Martin Ellwanger. 
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Neue Bahnstrecke 

Dresden – Prag vereinbart 

Am 2. März 2020 haben Deutschland 

und Tschechien, das Bundesland 

Freistaat Sachsen, die Deutsche Bahn 

sowie die tschechische Netzgesell-

schaft Správa Železnic ihre Zusam-

menarbeit für eine neue grenzüber-

schreitende Bahnverbindung zwischen 

Dresden und Prag bekräftigt. Enak 

Ferlemann, Parlamentarischer Staats-

sekretär im Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur 

und Beauftragter der Bundesregie-

rung für den Schienenverkehr, Michal 

Fridrich, Leiter der Abteilung für 

internationale und europäische Ange-

legenheiten im Ministerium für Ver-

kehrswesen der Tschechischen Re-

publik, Michael Kretschmer, Minis-

terpräsident des Freistaates Sachsen, 

Ronald Pofalla, Vorstand Infrastruk-

tur der Deutschen Bahn sowie Jiří 

Svoboda, Generaldirektor der Správa 

železnic, zeichneten in Dresden eine 

entsprechende Vereinbarung. 

Die neue Strecke soll die Reisezeit 

von Berlin über Dresden nach Prag 

um rund zwei Stunden auf nur noch 

zweieinhalb Stunden verkürzen. Die 

neue Strecke ist auch die Vorausset-

zung für mehr europäischen Personen- 

und Güterverkehr auf der Schiene. 

Kern des Projektes ist eine Neubau-

strecke zwischen Heidenau in Sachsen 

und Ústí nad Labem in Tschechien 

mit einem mindestens 25 Kilometer 

langen, grenzüberschreitenden Tunnel 

unter dem Erzgebirge. 

Für das Projekt läuft derzeit in Sach-

sen ein Raumordnungsverfahren, in 

dem sieben Trassenkorridore hinsicht-

lich ihrer Auswirkungen auf Menschen 

und Natur bewertet werden. Im 

Sommer 2020 wird der Abschluss des 

Raumordnungsverfahrens erwartet. 

Entscheidung zur neuen 

Fehmarnsundquerung 

(wdm) Im Zuge der Anbindung des 

dänischen Fehmarnbelttunnels an das 

deutsche Schienen- und Straßennetz 

ist ein Ersatzbauwerk für die bestehen-

de Fehmarnsundquerung zwischen der 

Insel Fehmarn und dem ostholsteini-

schen Festland notwendig. Die Sund-

brücke von 1963 ist den künftigen 

Belastungen des Verkehrs von Straße 

und Schiene nicht mehr gewachsen. 

Deshalb wurden in einem aufwändi-

gen Verfahren zahlreiche Varianten 

(Bohr- und Absenktunnel sowie kom-

binierte und getrennte Brücken) für 

eine leistungsfähigere Sundquerung 

untersucht. Dieses Verfahren ist mit 

der jetzt getroffenen Entscheidung ab-

geschlossen: Wie das Bundesverkehrs-

ministerium, das Land Schleswig-Hol-

stein und die Deutsche Bahn AG am 

3. März 2020 bekannt gaben, wird ein 

Absenktunnel für Straße und Schiene 

gebaut, für den Fuß-, Rad- und sons-

tigen langsamen Straßenverkehr bleibt 

die Fehmarnsundbrücke erhalten. 

Der Parlamentarische Staatssekretär 

im Bundesverkehrsministerium (und 

Beauftrage der Bundesregierung für 

den Schienenverkehr), Enak Ferle-

mann, erklärte hierzu, dass sich der 

Absenktunnel in einem umfassenden 

Vergleich der denkbaren Varianten 

auch in den Sensitivitätsanalysen 

stabil als überlegene Variante darge-

stellt habe, so dass hier eine sichere 

Entscheidung getroffen worden sei. 

Er freue sich besonders, dass mit die-

ser nun gefundenen Vorzugsvariante 

auch die Wünsche der Region in vollem 

Umfang berücksichtigt seien und die 

alte Fehmarnsundbrücke als land-

schaftsprägendes Bauwerk erhalten 

bleibe. 

DB-Infrastruktur-Vorstand Ronald 

Pofalla ergänzte, dass die Querung 

des Fehmarnsunds ein zentraler Bau-

stein für mehr Verkehr auf der Schiene 
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auf einer neuen europäischen Nord-

Süd-Achse sei. Die neue Sundquerung 

sei leistungsfähiger als die bisherige 

und bewahre zugleich mit dem Erhalt 

der Fehmarnsundbrücke ein touristi-

sches Wahrzeichen. 

Die Tunnellösung bei Erhalt der Feh-

marnsundbrücke trägt den verkehrli-

chen Erfordernissen Rechnung und 

entspricht zudem der im Rahmen der 

Öffentlichkeitsbeteiligung vom „Dia-

logforum Feste Fehmarnbeltquerung“ 

erarbeiteten Konsensvariante. Das 

Dialogforum hatte sich für eine men-

schen- und umweltgerechte, den land-

schaftsprägenden Charakter der alten 

Fehmarnsundbrücke erhaltende Ge-

samtlösung ausgesprochen. 

Der neue 1,7 Kilometer lange Absenk-

tunnel soll vier Fahrstreifen für die 

Straße sowie zwei Gleise für die Ei-

senbahn aufnehmen. Die Baukosten 

belaufen sich auf 714 Millionen Euro. 

Darin enthalten sind sowohl die An-

teile von Schiene als auch Straße. Die 

Inbetriebnahme ist für 2028 zusammen 

mit dem dänischen Tunnel geplant. 

Die bestehende Fehmarnsundbrücke 

aus dem Jahr 1963, von der Bevölke-

rung liebevoll „Kleiderbügel“ ge-

nannt, wird für den Fuß-, Rad- und 

langsamen Kfz-Verkehr ertüchtigt 

und weitergenutzt. 

 
Das Südportal des Absenktunnels für Schiene und Straße unter dem Fehmarnsund; 

im Hintergrund die Fehmarnsundbrücke von 1963, die ertüchtigt und weitergenutzt wird; 

Animation: © Deutsche Bahn AG. 

mailto:versand@grv-nachrichten.de
mailto:info@gdi-adi.ch
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Kurzberichte Bahnprojekt 

Stuttgart – Ulm 

Nach rund zwei Jahren Vortrieb für 

den Tunnel Untertürkheim sind die 

Mineure mit der ersten von zwei Röh-

ren im Bereich des künftigen Abstell-

bahnhofs ans Tageslicht gekommen. 

Beim Vortrieb mussten große Heraus-

forderungen gemeistert werden, da der 

Tunnel auch unter dem Neckar, dem 

Inselbad in Untertürkheim, dem Karl-

Benz-Steg und bestehenden Gleisan-

lagen verläuft. „Der Tunnel Untertürk-

heim zeigt eindrucksvoll, dass es dank 

moderner wissenschaftlicher Metho-

den möglich ist, auch große geologi-

sche Herausforderungen erfolgreich 

zu meistern“, sagte Professor Dr.-Ing. 

Walter Wittke, der als Tunnelbau-

experte die DB beim Tunnelbau für 

Stuttgart 21 berät. Rund einen Monat 

nach dem erfolgreichen Durchschlag 

der ersten Röhre des Tunnels Unter-

türkheim sind die Mineure am 16. De-

zember 2019 auch mit der zweiten 

Röhre erfolgreich ins Freie gelangt. 

Mit rund 64 000 interessierten Besu-

cherinnen und Besuchern haben die 

fünften Tage der offenen Baustelle 

des Vereins Bahnprojekt Stuttgart–

Ulm e.V. ein Rekordergebnis erzielt 

(2019: 35 000). „Jetzt, wo der Bau-

fortschritt auf der Baustelle rund um 

den Stuttgarter Hauptbahnhof immer 

deutlicher sichtbar wird, ist das Inte-

resse der Bevölkerung, auf die Bau-

stelle zu kommen und sich direkt vor 

Ort ein Bild zu machen groß. Dass das 

Interesse so groß ist, hätten wir nie 

erwartet“, fasst Bernhard Bauer, Vor-

sitzender des Vereins, die Besucher-

zahlen der dreitägigen Veranstaltung 

(3. bis 5. Januar 2020) zusammen. 

Der Bau des Bahnprojekts Stuttgart – 

Ulm schreitet voran: Von den rund 

59 Kilometer langen Tunnelröhren des 

Teilprojekts Stuttgart 21 sind knapp 

50 Kilometer vorgetrieben. Rund 70 

Prozent der Bahnsteigflächen für den 

künftigen Hauptbahnhof sind bereits 

betoniert. Davon konnten sich am 8. 

Januar 2020 der baden-württember-

gische Ministerpräsident Winfried 

Kretschmann und DB-Infrastruktur-

vorstand Ronald Pofalla bei einem 

Rundgang über die Baustelle überzeu-

gen. Für Kretschmann war es der erste 

Besuch auf einer Baustelle des Bahn-

projekts Stuttgart – Ulm: „Der Bau-

fortschritt des Bahnprojekts Stuttgart-

Ulm ist deutlich zu sehen. Das betrifft 

gerade auch die Kelchstützen der 

Dachkonstruktion für den künftigen 

Stuttgarter Hauptbahnhof. Die Inge-

nieurinnen und Ingenieure leisten hier 

eine eindrucksvolle Arbeit.“ 

Beim Projekt Stuttgart 21 wurde am 

11. Februar 2020 ein wichtiger Mei-

lenstein erreicht: Von Süden her (Fil-

derebene) ist der Tunnelvortrieb am 

künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof 

angekommen. Die Mineure konnten 

nach knapp 15 Monaten Vortrieb den 

Durchschlag der ersten Röhre am 

Südkopf des Durchgangsbahnhofs 

feiern. Zusammen mit dem Tunnel-

portal im Norden der künftigen Bahn-

steighalle ist der künftige Hauptbahn-

hof jetzt bereits über drei von vier 

Tunnelröhren zu erreichen. Der 

Durchschlag der zweiten Röhre soll 

im Frühjahr 2020 folgen. Es handelt 

sich hierbei um den 230 Meter langen 

„Anfahrbereich Süd“, der aus zwei 

zweigleisigen Röhren mit sehr großem 

Ausbruchquerschnitt besteht und im 

Vollausbruch hergestellt wird. Dieser 

Bereich bildet den letzten Abschnitt 

des 9,5 Kilometer langen, mit einer 

Tunnelvortriebsmaschine aufgefahre-

nen Fildertunnels. 

Am 17. Februar 2020 fand unter dem 

Rosensteinpark der letzte Durch-

schlag im Tunnel Bad Cannstatt 

statt, der den Vortrieb für den 3,5 Ki-

lometer langen Tunnel beendete. Die 

Mineure hatten seit März 2014 den 

Tunnel von verschiedenen Angriffs-

punkten aus vorgetrieben. Damit 

besteht die Verbindung zwischen dem 

künftigen Stuttgarter Hauptbahnhof 

und der neuen Neckarbrücke in Bad 

Cannstatt. 

Ende März 2019 ist die Eröffnung 

des neuen Ausstellungsgebäudes, 

dem „Info-Turm Stuttgart“, durch den 

Verein Bahnprojekt Stuttgart–Ulm 

geplant. Die bisherige Ausstellung im 

Turmforum musste am 28. Juli 2019 

für die Arbeiten zur Sanierung des 

Bonatz-Baus geschlossen werden. Im 

Turmforum hatten sich in 21 Jahren 

rund 4,3 Millionen Besucher über das 

Bahnprojekt informiert. Im neuen 

Info-Turm Stuttgart werden alle 

Themen rund um das Bahnprojekt 

und die damit verbundenen Zukunfts-

themen präsentiert. Der Neubau wurde 

von allen Projektpartnern finanziell 

unterstützt. 

Im Rahmen einer von Kurt Metz orga-

nisierten zweitägigen Informations-

reise der Bahnjournalisten Schweiz 

wurde am 4. März 2020 die Baustelle 

des neuen Stuttgarter Hbf besichtigt 

und das Bahnprojekt Stuttgart – Ulm 

diskutiert. Die Bauarbeiten bei Stutt-

gart 21 sind soweit fortgeschritten, 

dass die Inbetriebnahme des neuen 

Durchgangsbahnhofs und der Strecke 

Feuerbach – Wendlingen Ende 2025 

möglich erscheint, inklusive der An-

bindung des neuen Abstellbahnhofs 

in Untertürkheim. Der neue Flughafen-

fernbahnhof kann voraussichtlich erst 

zwei Jahre später eröffnet werden. 

Der Stand der Arbeiten im Abschnitt 

Wendlingen – Ulm ermöglicht eine 

Inbetriebnahme voraussichtlich be-

reits Ende 2022. Züge können dann 

über Plochingen und die Güterzugan-

bindung bei Wendlingen die Neubau-

strecke nach Ulm nutzen. In Richtung 

Ulm muss aber über 8 Kilometer auf 

dem Gegengleis im Albvorlandtunnel 

gefahren werden, was die Kapazität 

mindert. Zwischen den beiden Einzel-

röhren des Tunnels wäre eine Gleis-

verbindung zu aufwändig geworden. 

 
Blick auf die Baustelle des neuen Stuttgarter Bahnhofs aus Süden am 4. März 2020, 

im Mittelpunkt wird die südlichste Pilzstütze bewehrt; 

Foto: Gunther Ellwanger. 
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Eröffnungsfeiern für den 

Ceneri-Basistunnel 

(wdm) Am 04. September 2020 soll der 

Ceneri-Basistunnel feierlich eröffnet 

werden. Dies markiert den Abschluss 

der Neuen Eisenbahn-Alpentransver-

salen (NEAT): Dank der Flachbahn 

durch die Alpen können mehr Güter 

auf der Schiene transportiert werden. 

Zudem verkürzen sich die Fahrzeiten 

zwischen Nord und Süd, und das 

Tessin erhält eine attraktive S-Bahn. 

Der Bund, die SBB und die Alptransit 

Gotthard AG nutzen die Eröffnung 

des Ceneri-Basistunnels, um mit 

verschiedenen Veranstaltungen da-

rauf aufmerksam zu machen. 

Die offizielle Eröffnungsfeier für den 

Ceneri-Basistunnel findet am 04. Sep-

tember 2020 statt. Mit dem Abschluss 

der Bauarbeiten am Ceneri geht auch 

die Fertigstellung der NEAT einher: 

Dank dem Lötschberg-, Gotthard- 

und Ceneri-Basistunnel führt künftig 

eine attraktive Flachbahn durch die 

Schweizer Alpen. Der Güterverkehr 

auf der Schiene erhält mehr Kapazitä-

ten. Die Züge benötigen am Gotthard 

und Ceneri zudem keine zusätzlichen 

Vorspann- bzw. Schiebelokomotiven 

mehr. Das spart Zeit und Geld. Von 

der NEAT profitieren auch die Rei-

senden mit kürzeren Fahrzeiten auf 

der Nord-Süd-Achse und im Tessin. 

Der Ceneri-Basistunnel verhilft dem 

Kanton zu einer S-Bahn, die den 

Passagieren im Dreieck Bellinzona / 

Locarno / Lugano markant bessere 

Verbindungen bringt. 

Am 1. März 2020 hat die SBB die 

Stellwerke des Ceneri-Basistunnels 

mit der modernen Signalisierung 

ETCS Level 2 in Betrieb genommen, 

als Voraussetzung für den bis Ende 

August 2020 geplanten Testbetrieb 

der Alptransit Gotthard AG. Dabei 

wird zum Beispiel geprüft, ob die Ein-

richtungen und Anlagen die erforder-

lichen Leistungen erbringen und 

reibungslos funktionieren. Zudem 

muss nachgewiesen werden, dass die 

Sicherheitsanforderungen erfüllt wer-

den und der Zugsbetrieb reibungslos 

funktioniert. 

Auch die Arbeiten für den 4-Meter-

Korridor können 2020 wie geplant 

abgeschlossen werden. Dadurch kön-

nen künftig auch auf der Gotthard-

achse Sattelauflieger mit einer Höhe 

von 4 Metern auf der Schiene trans-

portiert werden. Im Kanton Aargau 

wird dazu der Bözbergtunnel reali-

siert (siehe Bericht in Folge 116 der 

GRV-Nachrichten, Seite 22). 

Neben der Eröffnungsfeier vom 04. 

September 2020 ist unter anderem ein 

Treffen der europäischen Verkehrs-

minister geplant. Dieses findet auf 

Einladung von Bundesrätin Simonetta 

Sommaruga (im Jahr 2020 amtiert sie 

als Schweizer Bundespräsidentin) am 

03. September 2020 in Locarno statt. 

„Die NEAT ist für den europäischen 

Schienenverkehr zentral. Sie bildet 

das Herzstück des Güterverkehrskor-

ridors Rotterdam – Genua. Es ist 

daher wichtig, dass die Nachbarländer 

die Zulaufstrecken ausbauen“, betonte 

Bundesrätin Sommaruga am 29. Au-

gust 2019 bei einer Baustellenbesich-

tigung in Camorino. Italien ist damit 

auf Kurs. In Deutschland ist die 

Situation schwieriger: Erst in zwei 

Jahrzehnten wird die Rheintalstrecke 

Karlsruhe – Basel durchgehend vier-

gleisig ausgebaut sein. Deutschland 

hat aber mit der Unterzeichnung einer 

Ministererklärung im Mai 2019 klar-

gemacht, mit verschiedenen kleineren 

Maßnahmen die Kapazitäten für den 

internationalen Schienengüterverkehr 

von heute 175 Zügen um rund 50 auf 

225 Züge pro Tag zu erhöhen. 

Die Schweiz wird ihre Anstrengungen 

ebenfalls verstärken. So ist geplant, die 

Trassenpreise für Züge zu senken und 

langen Güterzügen einen Sonderrabatt 

zu gewähren. Das verbilligt Bahntrans-

porte und ermöglicht mehr Kapazitä-

ten. Das Eidgenössische Departement 

für Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation (UVEK) prüft zudem, 

die Betriebsbeiträge für die Trans-

porteure im kombinierten Verkehr 

über 2023 hinaus weiterzuführen. Der 

Bundesrat hat dazu dem Parlament 

zusammen mit dem Verlagerungs-

bericht Ende 2019 konkrete Vor-

schläge unterbreitet (siehe Bericht auf 

Seite 12). 

Die Alptransit Gotthard AG führt am 

08. September 2020 eine Veranstaltung 

für die Projektbeteiligten durch, und 

die SBB wird am 12. und 13. Dezem-

ber 2020 eine Feier mit Gästen aus 

Politik, Wirtschaft und Forschung so-

wie ein Volksfest veranstalten, wel-

ches sie gemeinsam mit dem Kanton 

Tessin und den Städten Bellinzona, 

Lugano und Locarno organisiert. 

Der kommerzielle Betrieb im Ceneri 

beginnt mit dem Fahrplanwechsel am 

13. Dezember 2020. 

 
Bundesrätin Simonetta Sommaruga („Schweizer Verkehrsministerin“) informierte sich 

am 29. August 2019 am Nordportal des Ceneri-Basistunnels in Camorino 

selbst über den Fortschritt der Bauarbeiten; 

Foto: Nicola Demaldi / © AlpTransit Gotthard AG. 
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Plangenehmigung für zweite 

Gotthard-Straßenröhre 

erteilt 

Das Eidgenössische Departement für 

Umwelt, Verkehr, Energie und 

Kommunikation (UVEK) hat das 

Ausführungsprojekt für den Bau der 

zweiten Gotthardröhre geprüft und 

die Plangenehmigungsverfügung am 

12. Dezember 2019 unter Auflagen 

erteilt. Das Bundesamt für Straßen 

(ASTRA) erarbeitet jetzt das Detail-

projekt, das alle bautechnischen Ein-

zelheiten umfasst. Baubeginn der Vor-

arbeiten soll bereits im Sommer 2020 

sein. 

Hintergrund: Der bestehende Tunnel 

mit zwei Fahrstreifen in einer Röhre 

wurde 1980 eröffnet und muss saniert 

werden. Dazu ist seine mehrjährige 

Sperrung nötig. Um auf der Gotthard-

achse trotzdem ganzjährig eine Stra-

ßenverbindung beibehalten zu können 

(die Gotthard-Passstraße ließe sich im 

Winter nur mit erheblichem Aufwand 

offen und befahrbar halten, was zudem 

mit einer erhebliche Umweltbelastung 

verbunden wäre), hatten die Schweizer 

Regierung (Bundesrat) und das Parla-

ment entschieden, eine zweite Röhre 

zu bauen und den bestehenden Tunnel 

anschließend zu sanieren. Dieses Vor-

gehen wurde am 28. Februar 2016 in 

einer Volksabstimmung bestätigt (sie-

he Folge 105 der GRV-Nachrichten, 

Seite 31). 

Das Ausführungsprojekt konkretisiert 

die vom Bundesrat im Rahmen des 

Generellen Projekts festgelegte Pla-

nung. Beim Bau der zweiten Gotthard-

röhre fallen insgesamt rund 6,3 Milli-

onen Tonnen Ausbruchmaterial an. 

Der größte Teil davon kann wiederver-

wendet werden: Rund 2,8 Millionen 

Tonnen werden für die Verbesserung 

und Renaturierung der Flachwasser-

zone im Urnersee verwendet, rund 2,5 

Millionen Tonnen werden in Airolo 

für Anpassungen des Geländes ge-

nutzt. Zudem wird der Autobahnan-

schluss Airolo umgestaltet und die 

Autobahn auf einer Länge von 1000 

Meter überdeckt. 

Die Kosten für den Bau der zweiten 

Gotthardröhre belaufen sich auf rund 

2,053 Milliarden Franken (plus / 

minus 15 Prozent, zuzüglich Mehr-

wertsteuer). Das entspricht den An-

gaben, die der Volksabstimmung zu 

Grunde lagen. Das laufende Detail-

projekt bildet auch die Grundlage für 

die Ausschreibung und Vergabe der 

Bauarbeiten, die etwa 7 Jahre dauern 

sollen. Der Vortrieb erfolgt zeitgleich 

mit je einer Tunnelbohrmaschine ab 

Airolo und Göschenen. Nach derzei-

tigem Planungsstand soll die zweite 

Röhre Mitte 2029 in Betrieb gehen 

können. Anschließend wird die beste-

hende Röhre während rund drei Jah-

ren saniert. 

Ab 2032 stehen dann beide Tunnel 

zur Verfügung. Es wird allerdings 

stets nur eine Fahrspur pro Richtung 

dem Verkehr offenstehen, die andere 

dient als Pannenstreifen. Damit ent-

fällt der Gegenverkehr und die Ver-

kehrssicherheit erhöht sich. Das vor-

handene Dosiersystem soll weiterhin 

dafür sorgen, dass Lastwagen mit 

ausreichendem Abstand durch den 

Gotthard fahren. 

Innovationen 

EU-Kommission stellt 

Strategie für das digitale 

Europa vor 

Die EU-Kommission hat am 19. Feb-

ruar 2020 ihr Programm für ein digi-

tales Europa vorgelegt. Es umfasst 

drei Elemente: Eine allgemeine Stra-

tegie, ein Weißbuch zu Künstlicher 

Intelligenz (KI) sowie eine europäi-

sche Datenstrategie. „Wir wollen, dass 

die digitale Transformation die Wirt-

schaft in Europa voranbringt. Und wir 

wollen europäische Antworten für das 

digitale Zeitalter finden“, sagte Präsi-

dentin Ursula von der Leyen in Brüs-

sel. In den nächsten fünf Jahren will 

sich die Kommission im digitalen 

Bereich auf drei Hauptziele konzent-

rieren: 

 Technologie im Dienste der Men-

schen; 

 eine faire und wettbewerbsfähige 

Wirtschaft und 

 eine offene, demokratische und 

nachhaltige Gesellschaft. 

Die allgemeine Datenstrategie reicht 

von der Cybersicherheit über kritische 

Infrastrukturen, digitale Bildung und 

Kompetenzen bis hin zu Demokratie 

und Medien. Der Plan soll Europa in 

die Lage versetzen, modernste digitale 

Technik einzuführen und seine Cyber-

sicherheit zu stärken. Im Einzelnen 

umfasst der digitale Aktionsplan: 

In ihrem Weißbuch Künstliche Intel-

ligenz stellt die Kommission ihren 

Vorschlag für einen Rahmen für ver-

trauenswürdige KI zur Diskussion 

(Konsultation bis Ende Mai 2020). 

Es soll eine neue öffentlich-private 

Partnerschaft für KI und Robotik 

aufgebaut werden. Neue Rechtsvor-

schriften sollen sicherstellen, dass KI-

Prozesse transparent sind. In Fällen 

mit hohem Risiko, etwa im Bereich 

Gesundheit, Polizei oder Verkehr, 

sollten KI-Systeme transparent und 

rückverfolgbar sein. Für KI-Anwen-

dungen mit geringerem Risiko sieht 

die Kommission ein freiwilliges Kenn-

zeichnungssystem vor, wenn solche 

Anwendungen höhere Standards erfül-

len. „Unsere Gesellschaft erzeugt 

massenweise industrielle und öffent-

liche Daten, die die Art und Weise, 

wie wir produzieren, verbrauchen und 

leben, verändern werden. Ich möchte, 

dass europäische Unternehmen auf 

diese Daten zugreifen und daraus 

einen Mehrwert für die Europäer 

schaffen können — auch durch die 

Entwicklung von Anwendungen der 

KI“, sagte der für den Binnenmarkt 

zuständige EU-Kommissar Thierry 

Breton. 

Eine europäische Datenstrategie soll 

Europas angestrebte Vorreiterrolle in 

der Datenwirtschaft ermöglichen. Die 

von Firmen und öffentlichen Stellen 

erzeugten Daten wachsen stetig. Das 

Potenzial von Big Data ist in Europa 

jedoch größtenteils noch nicht ausge-

schöpft. Die EU-Kommission will 

daher einen Rechtsrahmen für einen 

Binnenmarkt der Daten setzen, damit 

nicht personenbezogene Daten künftig 

zum Nutzen von Firmen, Forschern 

und öffentlichen Verwaltungen aus-

gewertet werden können. Hierzu will 

die Kommission zunächst den Rechts-

rahmen für die Daten-Governance, den 

Zugang zu Daten und deren Weiter-

verwendung zu schaffen. So sollen 

die Daten des öffentlichen Sektors in 

größerem Umfang zugänglich ge-

macht werden, um ihre Weiterver-
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wendung für Innovationen zu ermög-

lichen. Die Kommission will eben-

falls die Entwicklung technischer 

Systeme und Infrastrukturen der 

nächsten Generation unterstützen. 

Mit sektorspezifischen Maßnahmen 

sollen europäische Datenräume zum 

Beispiel in den Bereichen industrielle 

Fertigung, Green Deal, Mobilität oder 

Gesundheit geschaffen werden. Digi-

tale Technologien gelten als wichtige 

Voraussetzungen um den Green Deal 

(siehe Bericht unter „Europäische 

Verkehrspolitik“) umzusetzen. Sie 

können etwa ermitteln, wann und wo 

Strom am dringendsten benötigt wird, 

und so die Energieeffizienz steigern. 

Um die Vorteile der Digitalisierung 

ausschöpfen zu können sollen auch 

Rechenzentren und Telekommunika-

tion bis 2030 klimaneutral werden. 

Insgesamt will die EU-Kommission 

die digitale Offensive mit rund 20 

Milliarden Euro unterstützen. 

Weitere Informationen finden sich 

unter: https://ec.europa.eu. 

Digitalisierungsoffensive für 

die Schiene gestartet 

Das Bundesverkehrsministerium 

unterstützt die Deutsche Bahn bei der 

Realisierung der europäischen Leit- 

und Sicherungstechnik ETCS (Euro-

pean Train Control System) sowie 

digitalen Stellwerken (DSTW) auf 

wichtigen Hauptverkehrsachsen. Mit 

der am 31. Januar 2020 gestarteten 

Digitalisierungsoffensive sollen ETCS 

und DSTW auch in der Metropolregion 

Stuttgart realisiert werden. Dort be-

ginnt ein Modellprojekt zur Ausrüs-

tung von Fahrzeugen mit ETCS und 

automatisiertem Zugbetrieb ATO 

(Automatic Train Operation). 

Mit der digitalen Schiene wird ein 

pünktlicherer Betrieb angestrebt, die 

Energieeffizienz soll gesteigert wer-

den, was auch die Kohlendioxid -

Emissionen verringert und die Be-

triebskosten senkt. 

Zunächst (Starterpaket) sollen ausge-

stattet werden: 

 Metropolregion Stuttgart (Digita-

ler Knoten Stuttgart mit S-Bahn-

Stammstrecke bis Ende 2025, an-

schließend Umland bis 2030, da-

mit wäre das gesamte Stuttgarter 

S-Bahn-Netz einschließlich der 

Mischverkehrsstrecken bis min-

destens zu den Linienendpunkten 

der S-Bahn mit ETCS, DSTW 

und automatisiertem Zugbetrieb 

ausgestattet). An diesem Projekt 

sind auch der Verband Region 

Stuttgart und das Land Baden-

Württemberg beteiligt. 

 Schnellfahrstrecke Köln – Rhein / 

Main bis 2030 

 transeuropäischer Korridor 

„Skandinavien-Mittelmeer“ bis 

2030 

Zusätzlich zu ETCS und DSTW sol-

len weitere neue Technologien zum 

Einsatz kommen: 

 hochpräzise Echtzeitortung 

 Echtzeit-Verkehrsmanagement-

system 

 Umfeld-Wahrnehmung 

 5G-Datenkommunikation 

 Künstliche Intelligenz für automa-

tisiertes Fahren. 

DB-Infrastrukturvorstand Ronald Po-

falla sagte: „Die Freigabe des Starter-

pakets ist deutlich mehr als eine haus-

haltspolitische Entscheidung — sie be-

deutet eine Revolution der Eisenbahn. 

Erstmals fördert der Bund — neben 

der Infrastruktur — die Digitalisie-

rung von Zügen“. 

Vielversprechendes neues 

Nahverkehrssystem 

Am 5. März 2020 führte eine von Kurt 

Metz organisierte Reise der Bahn-

journalisten Schweiz zum Hauptsitz 

der Firmengruppe Max Bögl nach 

Sengenthal, um das Transport Sys-

tem Bögl (TSB) kennenzulernen. 

Nach dem Ende der Transrapid-

aktivitäten in Deutschland hat die 

Firma Max Bögl die Magnetschwebe-

technik weiterentwickelt. Der Trans-

rapid war für hohe Geschwindigkei-

ten konzipiert, um eine Nachfrage im 

Geschwindigkeitsbereich zwischen 

den Hochgeschwindigkeitszügen und 

Flugzeugen abzudecken. Anders das 

neue TSB, das für den Personennah-

verkehr optimiert ist und insbesonde-

re in Städten für Entfernungen bis 

etwa 50 Kilometer mit einer Höchst-

geschwindigkeit von 150 Stundenki-

lometer eingesetzt werden soll. 

Auf der eigenen Teststrecke in 

Sengenthal, hat das TSB inzwischen 

über 125 000 Shuttlefahrten absol-

viert und dabei mehr als 83 000 Ki-

lometer im vollautomatischen Betrieb 

zurückgelegt. Mit der 850 Meter 

langen Teststrecke sollen das Fahr-

zeug, der Fahrweg, die Leittechnik 

und die betrieblichen Abläufe weiter-

entwickelt werden. Daneben werden 

Erkenntnisse über die Systemzuver-

lässigkeit gewonnen und Nachweise 

für die Zulassung geführt, die in die-

sem Jahr durch das Eisenbahnbun-

desamt erwartet wird. Daneben finden 

Demonstrationen des Systems statt. 

Unsere Besuchergruppe konnte sich 

unmittelbar neben der Strecke von 

leisen Vorbeifahrten überzeugen. 

Auch die völlig erschütterungsfreie 

Mitfahrt im Fahrzeug war sehr beein-

druckend. 

Das TSB kann durch seine variable 

Trassierung (Mindestradius 45 Meter, 

maximale Neigung 10 Prozent) sich 

besser als herkömmliche spurgebun-

dene Systeme in vorhandene städti-

sche Strukturen einfügen (zum Bei-

spiel Kreuzungen mit anderen Ver-

kehrswegen). Es sind sowohl Führun-

gen in Hochlage als auch ebenerdig 

oder auch im Tunnel möglich. Der 

Hersteller gibt die Kosten eines Kilo-

meters zweispurigen Fahrwegs mit 30 

bis 50 Millionen Euro an. Die Kapazi-

tät ist variabel und soll von stündlich 

1000 Personen bei einem 15-Minuten-

Takt und einem 24 Meter langen Fahr-

zeug bis zu über 30 000 Personen bei 

einer Mindestzugfolgezeit von 80 Se-

kunden und einem 72 Meter langen 

Fahrzeug reichen. Das Elektromagne-

tische Schwebesystem kombiniert die 

Trag- und Führfunktion, das Fahrwerk 

liegt im Fahrweg und ist so witte-

rungsunabhängig. Ein berührungsloser 

Linearmotor ermöglicht eine Be-

schleunigung und Verzögerung von 

jeweils einem Meter pro Sekunde im 

Quadrat. 

Der eigentliche Fahrweg wird in Sen-

genthal mit hoher Präzision industriell 

gefertigt. Die vollausgerüsteten 

Standardsegmente ermöglichen eine 

schnelle Montage. Bei einer Länge von 

23,50 Metern beträgt die Bauhöhe nur 

1,2 Meter, was auch ästhetische Vor-

teile in Städten bietet. Von der Planung 

über die Fertigung des Fahrwegs und 

https://ec.europa.eu/germany/news/20200219digitale-zukunft-europas-eu-kommission-stellt-strategien-fuer-daten-und-kuenstliche-intelligenz_de
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Fahrzeugs, die Montage vor Ort bis hin 

zum Betrieb des Systems liefert Max 

Bögl ein Komplettsystem, das sich 

nach Vorliegen der Genehmigung in 

nur zwei Jahren realisieren lässt. 

In Chendu (China) steht eine 3,5 Kilo-

meter lange Demonstrationsstrecke 

kurz vor der Inbetriebnahme. Auf ei-

nem Teilstück finden seit September 

2019 Testfahrten statt. Die Fahrbahn-

träger wurden in Sengenthal produ-

ziert und mit der Eisenbahn nach 

China transportiert. Die Stützen für 

die aufgeständerte Fahrbahn hat der 

chinesische Partner erstellt. Hinter-

grund: China hat ein besonders großes 

Potential für das TSB, da die Regie-

rung in der Fünfjahresplanung Nah-

verkehrsprojekte mit einer Gesamt-

länge von 3000 Kilometern realisieren 

will. 

Am 17. Februar 2020 hat das Bun-

desministerium für Verkehr und digi-

tale Infrastruktur eine Machbarkeits-

studie zum Einsatz des TSB an die 

Firma Transport-Technologie-Consult 

in Karlsruhe vergeben. Diese Studie 

soll bis Anfang 2021 klären, welche 

technischen, wirtschaftlichen und öko-

logischen Potenziale das Magnet-

schwebesystem TSB im Vergleich zu 

klassischen spurgebundenen Systemen 

bietet. Zusätzlich soll ein erster kon-

kreter Anwendungsfall des TSB für 

den Flughafen München untersucht 

werden. Die Flughafengesellschaft 

geht davon aus, dass die Verkehrs-

ströme innerhalb des Flughafenareals 

in den kommenden Jahren weiter zu-

nehmen. Um die Mobilität auf dem 

Campus zu verbessern kann das TSB 

ein interessanter Ansatz sein. Dazu 

Johann Bögl, Gesellschafter der 

Firmengruppe Max Bögl: „Die nun 

beauftragte Machbarkeitsstudie am 

Flughafen München bildet die Grund-

lage für eine erste mögliche Anwen-

dungsstrecke dieser zukunftsorientier-

ten Nahverkehrslösung und ist daher 

ein wesentlicher Meilenstein zum 

künftigen Erfolg deutscher Verkehrs-

technologien.“ 

Mit einem Jahresumsatz von rund 

1,7 Milliarden Euro zählt Max Bögl 

zu den Großen der deutschen Bau-

industrie. 

Nach dem Besuch der Teststrecke 

wurde während einer Fahrt durch das 

2 Kilometer lange Werksgelände die 

Vielseitigkeit der Firma deutlich: 

Neben diversen Betonfertigteilen, wie 

Elemente für Windradtürme, Beton-

schwellen und feste Fahrbahnplatten 

waren auch Teile für eine Stahlbrücke 

über die Donau in Linz zu sehen. In 

Sengenthal wurden auch die Tübbinge 

für den Fildertunnel von Stuttgart 21 

produziert und mit der Eisenbahn in 

den Raum Stuttgart gefahren. 

Kiellegung des ersten 

emissionsfreien Schubbootes 

Die Berliner Hafen- und Lagerhaus-

gesellschaft (BEHALA) hat im No-

vember 2019 mit ihren Partnern die 

Kiellegung des weltweit ersten emis-

sionsfreien Schubbootes mit dem 

Namen „Elektra“ gefeiert. Auf der 

Schiffswerft Hermann Barthel in 

Derben (Sachsen-Anhalt) wurde das 

erste Bauteil der Elektra feierlich auf 

Kiel gelegt. 

Die Energiebereitstellung auf dem 

Kanalschubboot wird mittels gasför-

migen Wasserstoffs, Brennstoffzellen 

und Akkumulatoren erfolgen. Die 

Fertigstellung durch die Werft soll im 

4. Quartal 2020 erfolgen. Anschlie-

ßend soll eine ausführliche Erprobung 

des Energiesystems und des Schiffes 

im Raum Berlin und auf der Relation 

Berlin – Hamburg stattfinden. Die 

Elektra soll vorrangig im Gütertrans-

port von und nach Hamburg und im 

innerstädtischen Verkehr in Berlin 

eingesetzt werden. 

Unter der Leitung von Gerd Holbach, 

Fachgebiet Entwurf und Betrieb Ma-

ritimer Systeme der Technischen 

Universität Berlin, sind als Partner 

beteiligt: die BEHALA, Schiffswerft 

Hermann Barthel, Ballard Power 

Systems (Brennstoffzellen), Anleg 

(Wasserstofftanksystem), Schiffs-

elektronik Rostock, EST-Floattech 

(Akkumulatoren) und Imperial Logis-

tics. Die Antriebe für den Neubau 

liefert Schottel. 

Deutsche Bahn 

investiert in Skyports 

Die DB Digital Ventures, mit der die 

Deutsche Bahn neue digitale Ge-

schäftsmodelle fördert, beteiligt sich 

an Skyports. Dies ist die zwölfte Be-

teiligung des Startup-Fonds der DB. 

Das junge britische Unternehmen 

Skyports treibt die Beförderung von 

Waren und Passagieren mit innovati-

ven Fluggeräten voran. Für die DB 

stehen die weitreichenden Potentiale 

der Drohnentechnologie für ihre Kun-

den im Fokus. Beide Unternehmen 

werden gemeinsam die Einbindung 

von Drohnen in Logistik-Lieferketten 

testen. 

 
Fahrzeug des Transport System Bögl auf der Teststrecke in Sengenthal am 5. März 2020; 

Foto: Gunther Ellwanger. 
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Dazu Professorin Dr. Sabina Jeschke, 

Vorständin Digitalisierung und Tech-

nik der DB am 12. Dezember 2019: 

„Die Drohnentechnologie entwickelt 

sich rasant. Davon kann und muss die 

Bahn profitieren. Gemeinsam mit Sky-

ports wollen wir untersuchen, wie wir 

an dieser dynamischen Entwicklung 

für den Personen- und Warenverkehr 

der Zukunft teilhaben können.“ 

Das 2017 gegründete Unternehmen 

aus London entwickelt und betreibt 

Landeplätze für Fluggeräte und orga-

nisiert von der Ladeinfrastruktur über 

die Passagierabfertigung alle Aspekte 

rund um Transporte in der Luft. In 

einem gemeinsamen Pilotprojekt mit 

Skyports soll erstmals der Einsatz von 

Drohnen in einer Logistik-Lieferkette 

getestet werden. Ziel ist es, Waren-

transporte dadurch schneller, flexibler 

und effizienter zu machen. 

Die Drohnentechnologie erforscht die 

DB bereits in dem von der EU unter-

stützten Modellprojekt „Urban Air 

Mobility“ mit einem Testfeld in Ingol-

stadt. Schon seit 2015 lässt die DB 

regelmäßig Multicopter aufsteigen, 

unter anderem zur Vegetationskon-

trolle entlang der Bahntrassen oder 

zur Inspektion von Brücken und 

Bauwerken. 

Nichtmotorisierter 

Verkehr 

Bundesregierung stiftet 

Radverkehrs-Professuren 

Radverkehr wird Uni-Fach: Bundes-

verkehrsminister Andreas Scheuer 

übergab am 6. Februar 2020 in Berlin 

sieben Hochschulen ihre Zukunfts-

schecks für die Stiftungsprofessuren 

Radverkehr. Konkret geht es darum, 

den Radverkehr in Forschung und 

Lehre zu verankern — von der Infra-

strukturplanung über Mobilitätsma-

nagement bis zur fahrradfreundlichen 

Gesetzgebung. 

Das Programm hat ein Volumen von 

8,3 Millionen Euro. 33 Hochschulen 

haben ihr Interesse bekundet — an 

sieben Hochschulen werden nun 

spezialisierte Masterstudiengänge 

akkreditiert. Die Verfahren zur Ein-

richtung der Professuren beginnen 

noch in diesem Jahr. 

Eine Förderung des BMVI erhalten: 

 Bergische Universität Wuppertal 

 Frankfurt University of Applied 

Sciences 

 Hochschule Technik und 

Wirtschaft Karlsruhe 

 Hochschule Rhein-Main 

Wiesbaden 

 Ostfalia Hochschule Wolfenbüttel 

 Technische Hochschule Wildau 

 Universität Kassel 

Die neu eingerichteten Professuren 

forschen und bilden zu wichtigen 

Radverkehrsaspekten aus, darunter 

Verkehrsplanung, Verkehrssicherheit, 

Fußverkehr oder Logistik. Zudem 

erproben sie neue Technologien und 

arbeiten über starke Kooperationsnetz-

werke an der Mobilität von morgen. 

Das BMVI startet die Förderung „Stif-

tungsprofessuren Radverkehr“ im 

Rahmen des Nationalen Radverkehrs-

plans (NRVP) 2020. Dieser zeigt 

Bund, Ländern und Kommunen — 

den jeweiligen Zuständigkeiten ent-

sprechend — konkrete Maßnahmen 

auf, um den Radverkehr zu stärken: 

von der Verkehrssicherheit über Infra-

struktur, Elektromobilität und Fahrrad-

tourismus bis hin zur Verknüpfung mit 

anderen Verkehrsmitteln. Mit den ge-

förderten Professuren sollen Synergien 

genutzt werden, um den Nationalen 

Radverkehrsplan effektiv umzusetzen. 

Weitere Informationen unter 

www.bmvi.de. 

Spendenaufruf 
Die GRV-Nachrichten werden über-

wiegend aus Spenden finanziert; sie 

beanspruchen den größten Teil des 

Budgets. Zur Fortsetzung ihrer Arbeit 

bittet die GRV daher weiter um Spenden. 

Bankverbindung: 

IBAN = DE47 3005 0110 0045 0046 52 

BIC = DUSSDEDDXXX 

Verwendungszweck: „steuerbegünstigte 

Spende für verkehrswiss. Arbeiten“. 

Die Gesellschaft für Rationale Verkehrs-

politik e.V. ist als gemeinnützig 

anerkannt. Sie erhalten (sofern wir Ihre 

Adresse kennen — bitte gegebenenfalls 

mitteilen) zeitnah und unaufgefordert eine 

Spendenquittung für das Finanzamt. 

Unternehmen 

und Märkte 

Steigende Nachfrage im 

Personenverkehr der SBB im 

Jahr 2019 

(ge) Am 10. März 2020 informierten 

in Bern Verwaltungsratspräsidentin 

Monika Ribar, Vorstandsvorsitzender 

Andreas Meyer und Finanzvorstand 

Christoph Hammer über das SBB-

Jahresergebnis 2019. Die scheidende 

Kommunikationschefin Kathrin 

Amacker moderierte diese ganz be-

sondere Medienkonferenz, da Meyer 

letztmals die Bilanz der SBB präsen-

tierte. Ribar würdigte sein 13-jähriges 

Wirken bei den SBB. In dieser Zeit 

stieg die tägliche Zahl der Reisenden 

um 50 Prozent auf 1,3 Millionen im 

Jahr 2019, die Pünktlichkeit ist unter 

Meyer um rund 10 Prozent gestiegen. 

Sein Nachfolger ist ab 1. April 2020 

Vincent Ducrot, der bisher Generaldi-

rektor der Freiburger Verkehrsbetrie-

be TPF war. 

 
Der Vorstandsvorsitzende Andreas Meyer 

präsentiert am 10. März 2020 in Bern die 

Bilanz 2019 der SBB; 

Foto: Gunther Ellwanger. 

Das Konzernergebnis fiel mit 463 

Millionen Schweizer Franken tiefer 

aus als im Vorjahr (minus 18,5 Pro-

zent). Der Betriebsertrag betrug 9,864 

Milliarden Franken, der Betriebsauf-

wand 9,377 Milliarden Franken. 

Das Ergebnis des Personenverkehrs 

betrug 215 Millionen Franken (Vor-

jahr: 241 Millionen).Die Verkehrser-

träge haben um 2,2 Prozent auf 3559 

Millionen Franken zugenommen. Das 

http://www.bmvi.de/Stiftungsprofessuren-Radverkehr
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Ergebnis im Regionalverkehr beträgt 

55,1 Millionen Franken und wird den 

spezialrechtlichen Reserven zugewie-

sen. Der Kostendeckungsgrad im 

Regionalverkehr lag bei 61,8 Prozent, 

der Vollkostendeckungsgrad bei rund 

45 Prozent. Im Fernverkehr lag der 

Vollkostendeckungsgrad bei rund 80 

Prozent. Dieser weist die Finanzie-

rung der Nutzer und Kunden im Ver-

hältnis zu den Gesamtkosten des Be-

triebs von Infrastruktur und Verkehr 

inklusive der vom Bund bezahlten 

ungedeckten Kosten der Infrastruktur 

aus. 

Die SBB beförderte 2019 täglich 1,3 

Millionen Reisende (plus 5,8 Prozent), 

so viele wie nie zuvor. Die Personen-

kilometer sind ebenfalls um 5,8 Pro-

zent auf 19,7 Milliarden gestiegen. 

Nicht zufriedenstellend war die Kun-

denpünktlichkeit, insbesondere im 

vierten Quartal. Hauptursachen waren 

einerseits die steigende Nachfrage, 

der angespannte Fahrplan sowie die 

vielen Baustellen. Insgesamt kamen 

89,5 Prozent der Fahrgäste (minus 0,6 

Punkte) pünktlich an. Die Anschlüsse 

erreichten 96,8 Prozent (minus 0,2 

Punkte). Um die Pünktlichkeit zu ver-

bessern, will die SBB mehr Reserven 

im System schaffen, die integrierte 

Planung von Angebot, Bahn- und 

Bauproduktion und auch die Kunden-

information verbessern. 

Die SBB hat 2019 15 Prozent mehr 

Billette (124 Millionen) verkauft als 

im Vorjahr. Erstmals wurden mehr 

als die Hälfte (52,8 Prozent) über 

digitale Kanäle verkauft. Die Selbst-

bedienungsquote liegt auf einem 

neuen Höchstwert von 90,6 Prozent: 

Neun von zehn Billetten lösen die 

Kunden heute selbst. Die Anzahl der 

Generalabonnemente ist auf knapp 

eine halbe Million angestiegen (plus 

2 Prozent). Auch die Anzahl der 

Halbtaxabonnemente ist gestiegen 

(plus 5 Prozent). Nunmehr haben 

3,2 Millionen Reisende ein Halbtax 

oder ein Generalabonnement, was 

rund 40 Prozent der Schweizer Be-

völkerung entspricht. 

Im vergangenen Jahr hat die SBB 

Sparbillette mit einer Rabattsumme 

von 120 Millionen Franken verkauft 

(plus 50 Prozent). Dies führte zu einer 

doppelten Verlagerung: Von den 

insgesamt 8,8 Millionen Fahrten dank 

Sparbilletten haben nach Kundenbe-

fragungen rund 3 Millionen Kunden 

die Fahrt mit der Bahn nur dank dem 

Rabatt unternommen, rund 1,5 Milli-

onen Kunden wechselten auf schwach 

ausgelastete Züge. Auch im Jahr 2020 

sollen Sparbillette für mindestens 100 

Millionen Franken zur Verfügung 

stehen. 

Das Gesamtergebnis im Güterver-

kehr beträgt 3,0 Millionen Franken. 

Cargo Schweiz hat eine schwarze Null 

erreicht, auch dank außerordentlichen 

Einmaleffekten wie Rückstellungs-

auflösungen. Das Ergebnis von Cargo 

International liegt bei 5,5 Millionen 

Franken. Insbesondere die Nachfrage 

in den Branchen Stahl und Chemie ist 

aufgrund des strukturellen Umbruchs 

in der Automobilbranche tiefer ausge-

fallen als ursprünglich geplant. Die 

Nettotonnenkilometer des gesamten 

SBB-Güterverkehrs sind um 3,5 Pro-

zent auf 16,4 Milliarden zurückge-

gangen. 

SBB Cargo hat die Pünktlichkeit ge-

steigert (91,9 Punkte, plus 2,5 Prozent). 

Mit der Swiss Combi AG wurde eine 

Partnerin für die SBB Cargo AG ge-

funden. Mehrheitsaktionärin bleibt die 

SBB AG mit einem Anteil von 65 Pro-

zent. Diese Beteiligung wurde am 

2. April 2020 durch die Wettbe-

werbskommission genehmigt. 

Steigende Kundenfrequenzen, das 

Flächenwachstum sowie die gute Be-

wirtschaftung der Bahnhöfe führten 

bei SBB Immobilien zu einem Ergeb-

nis von 10,4 Millionen Franken (nach 

Ausgleichszahlungen). Immobilien 

leistete 2019 Ausgleichszahlungen 

von 150 Millionen Franken an die In-

frastruktur sowie Rückzahlungen von 

Darlehen aus der Pensionskassen-

sanierung von 178 Millionen Franken. 

Der Erfolg aus Immobilienveräuße-

rungen lag aufgrund geringerer Ver-

käufe um 22,8 Millionen Franken 

unter dem Wert des Vorjahres (2019: 

84,2 Millionen Franken, 2018: 107,0 

Millionen Franken). Die Drittumsätze 

in den 32 größten Bahnhöfen entwi-

ckelten sich positiv (plus 83 Millio-

nen Franken, plus 5 Prozent). 

Das Ergebnis von SBB Infrastruktur 

im Jahr 2019 beträgt 22,5 Millionen 

Franken. Das Ergebnis des Bereichs 

Infrastruktur Energie von 47,1 Milli-

onen Franken fließt in Reinvestitionen 

von Energieanlagen. Der Bereich In-

frastruktur Netz erreichte 2019 ein ne-

gatives Ergebnis von minus 24,7 Mil-

lionen Franken. Die Trassenkilometer 

sind um 1,9 Prozent auf 185,8 Millio-

nen gestiegen. Insgesamt wurden 239 

Kilometer Oberbau erneuert (2018: 

226 Kilometer). Mit 1838 Millionen 

Franken wurden 155 Millionen Fran-

ken mehr für Investitionen verwendet 

als mit der Leistungsvereinbarung 

finanziert war, primär für mehr Ober-

bau-Erneuerung. Im vierten Quartal 

haben sich diese Arbeiten allerdings 

negativ auf die Pünktlichkeit ausge-

wirkt. 

Die SBB trägt auch zum Klimaschutz 

in der Schweiz bei. Jährlich vermeidet 

die Schweiz durch die Bahn den Aus-

stoß von zehn Prozent ihrer Gesamt-

emissionen. 2019 hat die SBB dank 

zusätzlichen Anstrengungen rund 

66 000 Tonnen Kohlendioxid ver-

mieden und will bis 2030 klimaneut-

ral sein. Die SBB bezog 2019 den 

Bahnstrom zu 90 Prozent und den 50-

Hertz-Strom ausschließlich aus er-

neuerbaren Energien. 

Der Geschäftsbericht 2019 der SBB 

kann im Internet heruntergeladen 

werden: https://company.sbb.ch. 

SBB und Partnerbahnen 

stärken Angebot im inter-

nationalen Personenverkehr 

(ge) Die Deutsche Bahn DB, die fran-

zösische Staatsbahn SNCF, die italie-

nische Staatsbahn Trenitalia und die 

Schweizer Bundesbahnen SBB wol-

len das Angebot im internationalen 

Personenverkehr weiter ausbauen. Die 

Partnerbahnen tragen damit der zu-

nehmenden Bedeutung von Nachhal-

tigkeit und Klimaschutz und der ge-

stiegenen Nachfrage Rechnung. Auf 

einer gemeinsamen Veranstaltung am 

23. November 2019 in Zürich haben 

SBB, DB, SNCF, TGV Lyria und 

Trenitalia ihre neuesten Züge für den 

internationalen Verkehr vorgestellt, 

mit denen auch die Kapazitäten auf 

den wichtigsten Achsen mit der 

Schweiz erhöht werden sollen: 

 Im Verkehr nach Deutschland 

reisen die Kunden von Chur und 

Zürich seit dem Fahrplanwechsel 

https://company.sbb.ch/de/medien/publikationen/geschaefts-nachhaltigkeitsbericht.html
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am 15. Dezember 2019 mit dem 

ICE 4 der DB. Damit wird die 

Kapazität gegenüber dem bisheri-

gen ICE 1 um 20 Prozent erhöht. 

Weiterer Vorteil: Die gesamte 

Flotte des ICE 4 ist schweiz-

tauglich, beim ICE 1 waren es nur 

19 Züge. 

 Ebenfalls seit dem 15. Dezember 

2019 setzt TGV Lyria auf den 

Strecken von Zürich, Lausanne 

und Genf nach Paris komplett er-

neuerte TGV-Doppelstockzüge 

(TGV 2N) ein, welche die einstö-

ckigen TGV ersetzen. Mit insge-

samt 15 TGV 2N erhöht die Toch-

tergesellschaft von SNCF und 

SBB das Platzangebot um 4500 

auf täglich 18 000 Sitzplätze. 

 Auf der Gotthardachse verkehrt 

seit Dezember 2019 der neue 

Fernverkehrszug „Giruno“ der 

SBB (siehe Folge 109 der GRV-

Nachrichten, Seite 37f) nach 

Lugano und Chiasso. Ab Frühling 

2020 soll ein schrittweiser Einsatz 

bis Mailand folgen. 

In diesen drei Zügen ist eine kosten-

lose Nutzung von WLAN möglich. 

Vor den Zugtaufen im Zürcher 

Hauptbahnhof gaben hochrangige 

Vertreter der Bahnen vor Medien-

schaffenden Informationen zur Ent-

wicklung des internationalen Perso-

nenfernverkehrs. Andreas Meyer, 

Vorstandsvorsitzender der SBB, wies 

darauf hin, dass die Nachfrage im 

internationalen Personenfernverkehr 

um 10 Prozent zugenommen hat. Dr. 

Michael Peterson, Vorstandsvorsit-

zender der DB Fernverkehr AG, be-

tonte die große Bedeutung des Grenz- 

übergangs in Basel und des Klima-

schutzes für die DB. Die Frage eines 

Journalisten nach der Einstellung der 

Nachtzüge der DB vor drei Jahren, 

beantwortete Peterson mit dem Hin-

weis, dass die DB lediglich ihr Mo-

dell umgestellt habe und die ÖBB bei 

deren Nachtzügen unterstütze und 

selbst mit mehr Nacht-IC und Nacht-

ICE, nun deutlich mehr Fahrgäste 

hätte als früher in den Nachtzügen. 

Armin Weber, Leiter internationaler 

Personenverkehr SBB, begrüßte den 

Einsatz des ICE 4 in der Schweiz und 

sah weitere Verbesserungsmöglich-

keiten im Vertrieb beim internationa-

len Personenverkehr. 

Weiteres Rekordjahr: 

124,4 Millionen Fluggäste 

starteten 2019 

von deutschen Flughäfen 

Von den 24 größten Verkehrsflughäfen 

in Deutschland traten im Jahr 2019 

rund 124,4 Millionen Fluggäste eine 

Flugreise an. Dies teilte das Statistische 

Bundesamt (Destatis) am 18. Februar 

2020 mit. Damit sei der Höchstwert 

aus dem Jahr 2018 (122,6 Millionen 

Fluggäste) noch einmal übertroffen 

worden. Das Wachstum im Vergleich 

zum Vorjahr schwächte sich mit plus 

1,5 Prozent aber deutlich ab (2018: 

plus 4,2 Prozent). 

Damit ist die Zahl der abfliegenden 

Passagierinnen und Passagiere im 

zehnten Jahr in Folge gestiegen. 2009 

waren 90,8 Millionen Fluggäste von 

einem deutschen Hauptverkehrsflug-

hafen gestartet. Das bedeutet ein 

Wachstum von 37 Prozent im Zehn-

jahresvergleich. Treiber des Wachs-

tums ist der Auslandsverkehr: Im Ver-

gleich zum Jahr 2009 nahmen die 

Fluggastzahlen auf diesen Flugverbin-

dungen um 50,8 Prozent zu. Strecken-

ziele im Inland werden dagegen sel-

tener frequentiert als noch im Jahr 

2009 (minus 2,1 Prozent).
6
 

Im Vorjahresvergleich waren Flug-

reisen im Inland mit einem Minus von 

1,8 Prozent auf 23,1 Millionen Flug-

gäste ebenfalls rückläufig. Flugziele 

im Ausland hingegen bestätigten mit 

einem Plus von 2,3 Prozent auf 101,3 

Millionen Fluggäste im Jahr 2019 er-

neut den Aufwärtstrend. Innerhalb des 

Auslandsverkehrs entwickelten sich 

Nordamerika (Vereinigte Staaten und 

Kanada: je etwas mehr als plus 5 Pro-

zent) und Afrika (plus 2,8 Prozent) 

überdurchschnittlich, Asien mit plus 

1,0 Prozent unterdurchschnittlich. In 

Europa lag die Türkei mit einem 

Wachstum von 10,4 Prozent auf 8,2 

Millionen Fluggäste deutlich über 

dem Durchschnitt. 

Die Beförderungsmenge an Luftfracht 

(einschließlich Luftpost) ging im Jahr 

2019 spürbar zurück. An den deut-

schen Hauptverkehrsflughäfen wur-

den insgesamt 4,7 Millionen Tonnen 

Luftfracht empfangen und versendet. 

Das waren rund 3,3 Prozent weniger 

als im Jahr 2018. 

                                                 
6
 Methodischer Hinweis: Bei den betrach-

teten Fluggastzahlen werden einsteigende 

Fluggäste nach ihren Streckenzielen aus-

gewiesen. Nicht berücksichtigt wird dabei, 

ob sie am Streckenziel verbleiben oder 

nach einem Umsteigevorgang weiterreisen. 

Die Statistik erfasst den Flugverkehr an 

den Hauptverkehrsflughäfen mit mehr als 

150 000 Fluggästen im Jahr. 

 
Medienkonferenz am 23. November 2019 in Zürich mit (von links nach rechts): Andreas 

Meyer, Vorstandsvorsitzender SBB AG; Dr. Michael Peterson, Vorstandsvorsitzender 

DB Fernverkehr AG; Rachel Picard, Generaldirektorin Voyages SNCF; Fabien Soulet, 

Vorstandsvorsitzender TGV-Lyria, Armin Weber, Leiter internationaler Personenverkehr 

und Toni Häne, Leiter Personenverkehr der SBB; 

Foto: Gunther Ellwanger. 
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„Check-in / Be-out (Ci/Bo)“ 

im Nahverkehr in NRW 

Die drei nordrhein-westfälischen 

Zweckverbände für den Nahverkehr, 

der Nahverkehr Rheinland (NVR), 

der Nahverkehr Westfalen-Lippe 

(NWL) und der Verkehrsverbund 

Rhein-Ruhr (VRR), haben den Auf-

trag zur Entwicklung des gemeinsamen 

smartphonebasierten Fahrkarten-Sys-

tems „Check-in / Be-out (Ci/Bo)“ an 

das Münchener Unternehmen Mentz 

GmbH vergeben. Am 5. Februar 2020 

haben in Düsseldorf die Spitzen der 

NRW-Zweckverbände den entspre-

chenden Vertrag für die technische 

Umsetzung im Beisein von Dr. Dirk 

Günnewig, Abteilungsleiter Grund-

satzangelegenheiten der Mobilität, 

Digitalisierung und Vernetzung im 

NRW-Verkehrsministerium unter-

zeichnet. 

Die Verantwortlichen von VRR, NVR 

und NWL bekräftigten gemeinsam, 

dass nun die technischen Vorausset-

zungen geschaffen werden, damit bis 

Ende 2021 flächendeckend und NRW-

weit ein Check-in / Be-out-System 

vorhanden sein wird, das den Fahr-

gästen den Zugang zum Nahverkehr 

zukünftig deutlich erleichtern wird. 

Mit dem neuen Ci/Bo-System wird 

Fahrgästen die Nutzung von Bus und 

Bahn deutlich erleichtert: per Smart-

phone werden Ein- und Ausstieg 

erkannt und der Fahrpreis automati-

siert berechnet. Auf diese Weise 

möchten die NRW-Zweckverbände 

dem Wunsch der Fahrgäste nach 

einem unkomplizierten und intuitiven 

Zugang zum Nahverkehr zukünftig 

gerecht werden. Kunden benötigen 

keine Tarifkenntnisse mehr und spü-

ren keine Grenzen zwischen Ver-

kehrsverbünden, sondern können Bus 

und Bahn spontan nutzen, ohne sich 

auf eine bestimmte Verbindung fest-

legen zu müssen. 

Fahrgastinformations- und 

Fahrkartensystem mit 

Check-in / Be-out-Funktion 

Das Ci/Bo-System wird so konzipiert, 

dass es in neue oder bestehende Apps 

integriert werden kann. Die Applika-

tion stellt den Fahrgästen beim Ein-

stieg (Check-in, der vom Fahrgast 

aktiv getätigt werden muss) eine 

Fahrtberechtigung aus und bildet für 

den Fahrgast beim Ausstieg (Check-

out) am Ende der Fahrt im ÖPNV den 

günstigsten Preis. Dieser wird über 

bargeldlose Bezahlverfahren für den 

Fahrgast komfortabel abgerechnet. 

Außerdem bietet die jeweilige App 

den Fahrgästen Detailinformationen 

zu ihrer aktuellen Reise: Sie zeigt den 

Routenverlauf sowie alle Reisepara-

meter an. Die App wird so program-

miert, dass sie möglichst wenig Ener-

gie und Daten verbraucht, damit eine 

hohe Kundenakzeptanz erreicht wird. 

Je einfacher und komfortabler das 

Planen, Buchen und Bezahlen für 

Nahverkehrskunden wird, desto eher 

sind sie bereit, Bus und Bahn zu nut-

zen. Das neue Fahrkarten-System soll 

bis Ende 2021 in Nordrhein-Westfalen 

in allen Bussen und Bahnen und des 

Nahverkehrs genutzt werden können. 

Das Projekt wird vom Bundesver-

kehrsministerium gefördert. 

Gründung steht bevor: 

Deutschlandtarifverbund 

Für einen gemeinsamen Deutschland-

tarif mit mehr Transparenz und einem 

gleichberechtigten Miteinander haben 

sich die Eisenbahnen und Aufgaben-

träger ausgesprochen. Künftig soll es 

eine enge Zusammenarbeit geben, um 

den Deutschlandtarif voranzutreiben. 

Hierauf haben sich Vertreter aller Be-

teiligten in einer gemeinsamen Ab-

sichtserklärung verständigt. Am Rande 

der diesjährigen Fachtagung der BAG-

SPNV in Fulda wurden am 27. Feb-

ruar 2020 die Eckpunkte für den 

Deutschlandtarifverbund vorgestellt. 

Die gemeinsame Absichtserklärung 

zum Deutschlandtarifverbund hat 

bereits rund 50 Unterzeichner. Zu 

diesen gehören viele der sogenannten 

Nichtbundeseigenen Eisenbahnen 

(NE), die DB Regio AG und Aufga-

benträger sowie der Tarifverband der 

Bundeseigenen und Nichtbundesei-

genen Bahnen in Deutschland 

(TBNE). 

Um den Deutschlandtarif voranzu-

bringen, wollen die unterzeichnenden 

Eisenbahnen und Aufgabenträger 

Mitte 2020 die Deutschlandtarifver-

bund GmbH gründen. An dieser kön-

nen sich alle EVU im Schienenperso-

nennahverkehr (SPNV) und SPNV-

Aufgabenträger als Gesellschafter 

beteiligen. In der Gesellschaft soll der 

Tarif gestaltet und weiterentwickelt 

 
Nach der Vertragsunterzeichnung am 5. Februar 2020 im NRW-Verkehrsministerium 

(von links): Hans-Peter Geulen, Geschäftsführer des Aachener Verkehrsverbunds (AVV), 

Odilo Enkel, Geschäftsführer der Westfalentarif GmbH, Michael Vogel, Geschäftsführer des 

NVR, Ronald R.F. Lünser, Vorstandssprecher des VRR, Joachim Künzel, Geschäftsführer 

des NWL, Christoph Mentz, Mentz GmbH, Dr. Dirk Günnewig, Abteilungsleiter 

Grundsatzangelegenheiten der Mobilität, Digitalisierung und Vernetzung im NRW-Ver-

kehrsministerium, Dr. Hans-Joachim Mentz, Mentz GmbH. 

Foto: Fotocredit VRR. 
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sowie unter anderem die Einnahme-

aufteilung neu geregelt werden. 

Der Deutschlandtarif ist die wettbe-

werbsneutrale Weiterführung des von 

den Eisenbahnen heute angewendeten 

Unternehmenstarifes der Deutschen 

Bahn AG (BB DB) für den Nahver-

kehr. Die Deutschlandtarifverbund 

GmbH tritt damit in die Fußstapfen 

des TBNE, dessen Aufgaben auf die 

neue Gesellschaft übergehen sollen. 

Güterumschlag in deutschen 

Seehäfen im Jahr 2019 

um 0,3 Prozent gesunken 

Im Jahr 2019 wurden in den deutschen 

Seehäfen 294,5 Millionen Tonnen 

Güter umgeschlagen. Dies teilte das 

Statistische Bundesamt (Destatis) am 

23. März 2020 mit. Davon wurden 

23,9 Millionen Tonnen im Waren-

verkehr mit der Volksrepublik China 

abgewickelt (plus 8,9 Prozent im 

Vergleich zum Vorjahr). Wie Destatis 

weiter mitteilt, nahm der Güterum-

schlag in der Seeschifffahrt insgesamt 

im Jahr 2019 um 0,3 Prozent gegen-

über dem Vorjahr ab. 

Die empfangene Gütermenge von aus-

ländischen Häfen stieg im Vorjahres-

vergleich um 0,3 Prozent, der Versand 

in das Ausland fiel um 0,8 Prozent. 

Der Seeverkehr innerhalb Deutsch-

lands ging um 6,4 Prozent auf 7,6 Mil-

lionen Tonnen zurück. Aus chinesi-

schen Seehäfen gelangten 2019 ins-

gesamt 13,5 Millionen Tonnen Güter 

nach Deutschland. Aus deutschen 

Seehäfen nach China geliefert wurden 

10,4 Millionen Tonnen. 

Das höchste Umschlagsvolumen 

erzielten die deutschen Seehäfen im 

Jahr 2019 mit den Märkten in Europa 

(165,9 Millionen Tonnen) und Asien 

(56,4 Millionen Tonnen), gefolgt von 

Amerika (43,3 Millionen Tonnen) und 

Afrika (17,5 Millionen Tonnen). Das 

Afrikageschäft ist im Vergleich zu 

2018 deutlich gewachsen (21,8 Pro-

zent), der Güterumschlag mit Asien 

einschließlich China moderat um 2,6 

Prozent. Das Umschlagsvolumen mit 

den Vereinigten Staaten stagnierte im 

Vergleich zum Vorjahr (0,0 Prozent), 

der Umschlag mit den europäischen 

Staaten war mit minus 2,6 Prozent 

rückläufig, darunter die Staaten der 

Europäischen Union (EU 28) mit 

minus 6,8 Prozent. Das Umschlags-

volumen mit dem Vereinigten König-

reich, das die EU am 31. Januar 2020 

verlassen hat, ist 2019 um 12,5 Pro-

zent gegenüber 2018 gesunken. 

Der für den Güterumschlag bedeu-

tendste deutsche Seehafen war Ham-

burg mit einem Umschlagsvolumen 

von 117,2 Millionen Tonnen, gefolgt 

von Bremerhaven (47,6 Millionen 

Tonnen), Wilhelmshaven (23,1 Milli-

onen Tonnen), Rostock (19,9 Millio-

nen Tonnen) und Lübeck (16,0 Milli-

onen Tonnen). 

Der Containerumschlag 2019 lag wie 

im Vorjahr bei 15,1 Millionen TEU 

(Twenty-foot-Equivalent-Unit, die 

Maßeinheit für einen 20-Fuß-Stan-

dardcontainer). An der Spitze der 

Partnerstaaten im Containerverkehr 

mit deutschen Seehäfen lag weiterhin 

mit deutlichem Abstand China (3,1 

Millionen TEU) vor den USA (1,4 

Millionen TEU) und Russland (0,7 

Millionen TEU). 

Betrieb von Bahnen 

Die neue Herzkammer des 

Münchner Nahverkehrs 

Das neue Betriebszentrum der Mün-

chner Verkehrsgesellschaft (MVG) 

nimmt Gestalt an: Knapp zwei Jahre 

nach der Grundsteinlegung läuft der-

zeit der Innenausbau. Mittelpunkt der 

neuen Zentrale von U-Bahn, Tram 

und Bus ist ein gemeinsamer Leit-

raum für die integrierte Steuerung 

aller MVG-Verkehrsmittel. 

Diese Herzkammer des Münchner 

ÖPNV zeigt sich jetzt erstmals in 

voller Größe (Foto unten). Von hier 

aus werden ab 2021 die mehr als 110 

MVG-Linien sowie die Ruf-Dienste 

MVG-Isar-Tiger und MVG Parkstadt-

Tiger disponiert. Hinzu kommt die 

Koordination von Servicediensten 

und U-Bahnwache. 

Der über zwei Stockwerke reichende 

Leitraum umfasst 34 speziell gefertig-

te Arbeitsplätze (heute 23) auf dem 

neuesten Stand der Technik. Die 

Anordnung im Halbkreis und von 

innen nach außen hin absteigend 

ermögliche kurze Wege und eine 

schnelle und intensive Abstimmung 

zwischen den einzelnen Betriebs-

zweigen sowie optimale Sichtbezie-

hungen. 

MVG-Chef Ingo Wortmann: „Wir 

wachsen mit München: Mehr Nach-

frage, mehr Angebot und mehr Bau-

stellen zur Grunderneuerung und 

Erweiterung unserer Netze müssen 

schließlich vernünftig disponiert und 

abgewickelt werden. Wir schaffen 

darüber hinaus auch die technischen 

Grundlagen für eine bessere Fahrgast-

information, die schnell auf den 

Punkt kommt, konsistent ist und alle 

Verkehrsmittel mit einbezieht. Der 

neue Leitraum ermöglicht eine inte-

grierte Steuerung und Kommunikati-

on nach innen wie außen. Damit sind 

wir auf der Höhe der Zeit und für den 

weiteren Ausbau gut gerüstet.“ 

Eine neue Plattform soll für schnelle 

und einheitliche Benachrichtigung im 

Störungsfall auf allen Kanälen sorgen, 

insbesondere auf den Zugzielanzeigern 

und in der App. Die Rundumerneue-

rung des Leitsystems zur Steuerung 

des U-Bahnbetriebs gibt Mitarbeiterin-

 
Die im Bau befindliche neue Leitstelle der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG); 

Foto: © MVG. 
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nen und Mitarbeitern in der Leitstelle 

außerdem die Möglichkeit, schneller 

zu reagieren. Das sorgt auch für eine 

verlässlichere Darstellung der Live-

Abfahrtszeiten. 

Die für die Leitstelle und die dazu-

gehörige Infrastruktur notwendige 

Sicherheitstechnik macht aus dem 

Gebäude ein besonders komplexes 

Bauprojekt: So sorgen unter anderem 

doppelte Stromkreisläufe dafür, dass 

das Betriebszentrum nahezu ausfallsi-

cher 24 Stunden am Tag an 365 Tagen 

im Jahr betrieben werden kann. Das 

Gebäude hat eine Bruttogrundfläche 

von rund 9800 Quadratmetern. Es ist 

zirka 55 Meter lang und 33 Meter breit. 

Im zweiten Obergeschoss besteht eine 

Brückenverbindung zur benachbarten 

Zentrale der Stadtwerke München 

(SWM). 

Das neue Gebäude im SWM-Quartier 

in Moosach soll ab Ende 2020 nach 

und nach in Betrieb gehen. Die Bau-

kosten für den neuen Komplex liegen 

bei zirka 21 Millionen Euro. 

DB will im Jahr 2020 

12,2 Milliarden Euro in die 

Infrastruktur investieren 

(ge) Nach einer Mitteilung der Deut-

schen Bahn vom 29. Januar 2020 

sollen in diesem Jahr rund 12,2 Milli-

arden Euro in die Eisenbahninfra-

struktur investiert werden, das sind 

1,5 Milliarden Euro mehr als 2019. 

Dazu sagte DB-Infrastrukturvorstand 

Ronald Pofalla: „Mit diesen Mitteln 

werden wir das Schienennetz weiter 

auf Vordermann bringen, große und 

kleine Bahnhöfe attraktiver gestalten 

und unsere Bauprojekte deutschland-

weit vorantreiben. Dank der Unter-

stützung seitens der Politik starten wir 

in ein Jahrzehnt der Investitionen“. 

Im laufenden Jahr sollen rund 1800 

Kilometer Gleise und mehr als 1900 

Weichen erneuert sowie 160 Brücken 

modernisiert werden. An über 800 

Bahnhöfen sollen unter anderem die 

Barrierefreiheit und Kundeninforma-

tion verbessert werden, es wird aber 

auch Generalsanierungen geben, 

dafür sind rund 1,6 Milliarden Euro 

vorgesehen. Neben kleineren Bahn-

höfen werden die Hauptbahnhöfe 

Dortmund, Hannover und Berlin 

Zoologischer Garten modernisiert. 

Die neue Leistungs- und Finanzie-

rungsvereinbarung (LuFV III, siehe 

Beitrag auf Seite 8) beinhaltet erst-

mals auch Mittel, um die Auswirkun-

gen von Baustellen auf Kunden zu 

reduzieren, beispielsweise durch 

Ersatzbrücken oder Ausweichgleise. 

Insgesamt sind aus der LuFV III in 

diesem Jahr 5,4 Milliarden Euro für 

die bestehende Eisenbahninfrastruk-

tur vorgesehen. 

Zu den Großbaustellen 2020 gehören: 

 die Grunderneuerung des Ober-

baus der Schnellfahrstrecke 

Mannheim – Stuttgart. 

 Elf Großprojekte gehen in Be-

trieb, darunter der Mega-Hub in 

Lehrte und die Elektrifizierung 

der Ausbaustrecke München – 

Lindau. 

 46 Großprojekte sind weiter im 

Bau, darunter 

─ das Bahnprojekt Stuttgart – 

Ulm, 

─ die Ausbaustrecke Olden-

burg – Wilhelmshaven, 

─ die Neu- und Ausbaustrecke 

Karlsruhe – Basel sowie die 

─ Elektrifizierung der Südbahn 

Ulm – Friedrichshafen. 

Um das wachsende Bauvolumen zu 

bewältigen will DB Netz in diesem 

Jahr über 2000 Fachleute in Bauberu-

fen einstellen. 

Kultur, Reisen 

und Freizeit 

Schleusenpark 

Henrichenburg — 

ein Industriedenkmal 

In Folge 115 der GRV-Nachrichten 

(Seite 32f.) berichteten wir über mehr-

wöchige Sperrungen der Schleuse 

Henrichenburg in den Jahren 2018 

und 2019. Das an dieser Stelle beste-

hende Ensemble dieser Schleuse mit 

drei weiteren, nicht mehr in Betrieb 

befindlichen Abstiegsbauwerken soll 

nun etwas genauer betrachtet werden. 

Am 11. August 1899 wurden durch 

Kaiser Wilhelm II der Dortmunder 

Hafen und der Dortmund-Ems-Kanal 

(DEK) feierlich eröffnet. Dies war der 

Grundstein für das Westdeutsche 

Kanalnetz. 1914 folgten der Rhein-

Herne-Kanal, welcher die Verbindung 

zwischen dem Rhein bei Duisburg 

(Ruhrort) und dem DEK herstellt 

sowie der erste Abschnitt des Datteln-

Hamm-Kanal von Datteln bis Hamm 

(1932 bis Schmehausen — heute ein 

Stadtteil von H verlängert). Mit dem 

1930 eröffneten Wesel-Datteln-Kanal 

wurde eine zweite Verbindung zwi-

schen Rhein und DEK geschaffen. 

 

 
Das Schiffshebewerk von 1899 ist heute Bestandteil des Westfälischen Industriemuseums. 
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Die Verknüpfungen des DEK zu den 

drei Kanälen liegen dicht beieinander 

(innerhalb von gut 5 Kilometern). Bei 

Henrichenburg (nach heutiger Gebiets-

gliederung liegt der Abzweig im Wal-

troper Ortsteil Oberwiese, und grenzt 

auch direkt an Datteln) ist die Haupt-

schiffsrichtung vom Rhein Richtung 

Ems, Schiffe aus Dortmund müssen 

hier rechts abbiegen, um auf dem DEK 

zu bleiben. 

Direkt (aus Dortmunder Sicht) vor der 

Einmündung des RHK befindet sich 

eine Kanalstufe mit einer Höhendiffe-

renz von rund 14 Metern. Hier wurde 

zusammen mit dem 1899 eröffneten 

DEK ein Schiffshebewerk gebaut; die 

Nutzlänge des Trogs beträgt 68 Meter, 

er ist 8,60 Meter breit. 1914 erfolgte 

eine Ergänzung mit einer Schacht-

schleuse; die Schleusenkammer war 

93 Meter lang und 10 Meter breit. 

Nachdem 1962 abermals ein Schiffs-

hebewerk (Troglänge 90 Meter bei 

einer Breite von 12 Metern) eröffnet 

wurde, wurde das alte Hebewerk au-

ßer Betrieb genommen und 1969 end-

gültig stillgelegt und verfiel zunächst 

zunehmend. Eine 1989 eröffnete neue 

Schachtschleuse (deren Kammer ist 

190 Meter lang und 12 Meter breit) 

machte die alte überflüssig. Das neue 

Hebewerk wurde 2005 wegen Schäden 

in der Elektrik stillgelegt. 

Was unterscheidet nun eine Schacht-

schleuse von einem Schiffshebewerk? 

Die Funktionsweise einer Schleuse 

dürfte hinlänglich bekannt sein. Die 

Genialität von Schiffshebewerken be-

steht darin, dass der mit Wasser ge-

füllte Trog immer gleich schwer ist, 

egal ob sich ein Schiff darin befindet 

oder nicht. Nach dem Prinzip von 

Archimedes tauchen schwimmende 

Gegenstände nämlich nur so tief ins 

Wasser ein, dass das Gewicht des 

Gegenstandes exakt dem Gewicht des 

von ihm verdrängten Wassers ent-

spricht. Wenn also ein Schiff in den 

Trog einfährt, wird eine im Gewicht 

 
Bei beiden Schiffshebewerken, sowohl 

dem von 1899 als auch dem von 1962, 

wird der Trog von Schwimmern — mit 

Luft gefüllten Stahlzylindern in entspre-

chenden Wasserschächten — getragen. 

identische Menge Wasser ins Kanal-

wasser an der entsprechenden Seite 

des Hebewerks gedrückt, bei der Aus-

fahrt erfolgt ein entsprechender Zu-

fluss aus dem Kanal. 

Nun benötigt man nur noch ein Gegen-

stück mit demselben Gewicht, und 

schon lässt sich der Trog mit nur ganz 

kleinem Kraftaufwand heben oder 

senken. Das Schiffshebewerk Nieder-

finow an der Havel-Oder-Wasser-

straße sowie das Schiffshebewerk 

Scharnebeck (bei Lüneburg) am Elbe-

Seiten-Kanal haben für diesen Zweck 

beispielsweise klassische Gegen-

gewichte aus Beton. Für die beiden 

Hebewerke von Henrichenburg kam 

eine andere Technik zur Anwendung: 

Mit Luft gefüllte Zylinder aus Stahl 

schwimmen in mit Wasser gefüllten 

Schächten und drücken den Trog 

nach oben. Das alte Hebewerk von 

1899 hatte fünf solche Schwimmer, 

das neue Werk von 1962 benötigte 

nur noch zwei. 

Ein großer Nachteil von Schleusen ist 

ihr großer Wasserverbrauch. Die 

Schleusenkammer muss bei jeder 

Bergschleusung komplett mit Wasser 

gefüllt werden, bei der Talschleusung 

wird sie wieder entleert. Bei Schleusen 

entlang von Fließgewässern ist dies in 

der Regel nicht sonderlich tragisch. 

 
Die Schleusentore der 1944 eröffneten Schachtschleuse wurden im Rahmen der 

Aufbereitung für den Schleusenpark entfernt, die Schleusenkammer trockengelegt, 

und danach ein Fußweg durch die Kammer angelegt, um das Bauwerk erlebbar zu machen. 



35 

Der DEK zwischen Dortmund und 

der Kanalstufe Henrichenburg (ein-

schließlich des Dortmunder Hafens) 

hat hingegen keine Wasserzufuhr, das 

heißt alles für den Hebevorgang ver-

lorene Wasser plus die normale Ver-

dunstung von der Wasseroberfläche 

im Kanal und in den Häfen muss in 

diesen Abschnitt des DEK nachge-

pumpt werden. Deswegen war schon 

die Schleuse von 1914 als sogenannte 

„Sparschleuse“ konstruiert: Neben 

der Schleusenkammer befanden sich 

rechts und links jeweils fünf in Stufen 

angeordnete Becken. Bei einer Tal-

schleusung fließt zuerst die „oberste“ 

Wasserschicht aus der Schleusenkam-

mer in das (eine Stufe tiefer liegende) 

oberste Sparbecken, danach die zweite 

Schicht ins zweite Becken und so 

weiter, und nur die beiden letzten 

Wasserschichten aus der Schleusen-

kammer fließen ins Unterwasser ab. 

Entsprechend wird bei der Berg-

schleusung die Schleusenkammer 

Stufe für Stufe von unten aus den 

Sparbecken befüllt, so dass nur für 

die beiden obersten Schichten eine 

Zufuhr aus dem Oberwasser erfolgt. 

Rein rechnerisch beträgt die Wasser-

einsparung n / (n + 2), wobei n die An-

zahl der (gleich großen) Sparbecken 

ist. Auch die Schleuse von 1989 ist 

eine Sparschleuse, allerdings mit nur 

zwei Sparbecken, und diese sind zur-

zeit wegen baulichen Mängeln außer 

Betrieb. 

Bei Schiffshebewerken entsteht nur 

ein kleiner Wasserverlust an den Trog-

toren; sofern das Wasser nicht natür-

lich nachfließt, bedeutet der größere 

Wasserverbrauch der Schleusen einen 

entsprechenden Energieverbrauch fürs 

Pumpen. Schiffshebewerke verbrau-

chen nicht nur weniger Wasser, sie 

sind auch schneller als Schleusen. So 

dauert ein Hebe- oder Senkvorgang in-

klusive Ein- und Ausfahrt des Schiffes 

bei der 1989er-Schleuse 25 Minuten; 

das 1899-Hebewerk benötigte dafür 

nur 12,5 Minuten (die reine Hubdauer 

betrug nur 2,5 Minuten). Für den An-

trieb der vier Spindeln, die den Trog 

dieses Hebewerks heben und senken, 

genügte ein Elektromotor mit einer 

Leistung von zirka 110 Kilowatt. 

Nachdem das alte Schiffshebewerk 

nach der Stilllegung zunächst verfiel, 

hatte es der Landschaftsverband West-

falen-Lippe (LWL)
7
 1979 erworben, 

restauriert und rekonstruiert (ohne die 

                                                 
7
 Der LWL ist ein Kommunalverband der 

Kreise und kreisfreien Städte in den 

Regierungsbezirken Arnsberg, Detmold 

und Münster; die Entsprechung für die 

Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln 

ist der Landschaftsverband Rheinland 

(LVR). Der LWL betreibt in erster Linie 

Einrichtungen der Behindertenfürsorge, 

aber auch psychiatrische und forensische 

Krankenhäuser sowie Schulen. 

Funktion wieder herzustellen) und das 

technische Denkmal zu einem Teil des 

Westfälischen Industriemuseums ge-

macht (das Museum verteilt sich auf 

acht Standorte). Das Museum wurde 

1992 eröffnet und zeigt — neben dem 

Hebewerk selbst — die Geschichte des 

Westdeutschen Kanalnetzes sowie des 

Lebens der Schiffleute. Das Schiffs-

hebewerk Henrichenburg ist Anker-

punkt sowohl der Europäischen Route 

der Industriekultur als auch der Route 

der Industriekultur im Ruhrgebiet. 

Die 1914er-Schleuse wurde nach der 

Außerbetriebnahme in den 1990er-

Jahren im Rahmen eines Projekts der 

Internationalen Bauausstellung Em-

scherpark (IBA) trockengelegt und 

die Schleusentore entfernt. So kann 

die Schleusenkammer ohne Eintritt 

frei begangen werden. 

Neben der neuen Schleuse befindet 

sich eine Ausstellungshalle der Was-

ser- und Schifffahrtsverwaltung des 

Bundes. In ihr bekommen Besuche-

rinnen und Besucher Informationen 

über die heutige Schifffahrt und den 

Ausbau des westdeutschen Kanal-

systems. Sie hat dieselben Öffnungs-

zeiten wie das Industriemuseum und 

ermöglicht den Zugang zu neuer 

Schleuse und neuem Schiffshebewerk. 

Tipp: Wer beide Ausstellungen besu-

chen möchte, kann ein Kombiticket 

erwerben. 

Die beschriebenen drei historischen 

Bauwerke stehen unter Denkmal-

schutz. Zusammen mit der neuen 

Schleuse bilden sie den Schleusen-

park Henrichenburg. Die Stadt Wal-

trop (und andere) setzen sich für die 

Anerkennung des gesamten Parks als 

Unesco-Weltkulturerbe ein. 

 
Um den Inhalt der Schleusenkammer bei der Talschleusung zumindest teilweise 

zur Wiederbefüllung der Kammer bei der Bergschleusung verwenden zu können, 

wurden neben der Schleuse Wasserbecken zur Zwischenspeicherung angelegt, 

hier im Bild die museal erhaltenen Sparbecken der Schleuse von 1899. 

 
Das Schiffshebewerk von 1962 wurde im Jahr 2005 nach einem technischen Defekt außer 

Betrieb genommen; 

alle Fotos dieses Beitrags: Wolfgang Dietrich Mann. 
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Veranstaltungen 

Renaissance der Nachtzüge: 

Hype oder Nachhaltigkeit? 

Unter dieser Überschrift stand eine 

Informationsveranstaltung der Bahn-

journalisten Schweiz am 11. Novem-

ber 2019 in Zürich. Der Organisator 

der Veranstaltung, Kurt Metz, bedau-

erte das Fehlen von Vertretern der 

ÖBB (Marktführer in Europa bei 

Nachtzügen) und SBB, die kürzlich 

eine stärkere Kooperation bei Nacht-

zügen vereinbart hatten (siehe Folge 

116 der GRV-Nachrichten, Seite 27). 

Als den „Anfang vom Ende“ nannte 

Metz die Entscheidung der DB im 

Jahr 2007, drei vorhandene Nacht-

zugangebote zur „City Night Line“ 

zusammenzulegen. Nach dem Aus-

stieg der DB aus dem Nachtzug-

geschäft 2016 hat erfreulicherweise 

die ÖBB einen Teil der Linien über-

nommen und baut derzeit ihr Nacht-

zugangebot (Nightjet, NJ) weiter aus. 

Aktuell starten jeden Abend im Zür-

cher Hauptbahnhof 3 Nightjet-Züge 

mit Zugteilen nach Hamburg, Berlin, 

Prag, Wien – Budapest, Graz sowie 

Villach – Zagreb. Tagsüber sind die 

Züge in Zürich-Herdern abgestellt, die 

Wartung erfolgt in Wien und Graz. 

Aus Schweizer Sicht sind zusätzliche 

Verbindungen nach Amsterdam / 

Brüssel (die ÖBB wollen das 2020 

realisieren), Dresden und nach Italien 

erwünscht. 

In 7 Fachvorträgen wurde die mögli-

che Renaissance der Nachtzüge in 

Europa vertieft, auf drei davon wird 

kurz eingegangen. 

Greta Stieger, Projektleiterin Zug 

statt Flug der Initiative umverkehR 

nannte die Ziele ihres Projekts: 

 Einführung einer Flugticket-

abgabe (FTA) 

 Engagement der Schweiz zur Ein-

führung von Lenkungsabgaben im 

Flugverkehr (zum Beispiel Kero-

sinsteuer) 

 Kostenwahrheit im Flugverkehr, 

das heißt Realisierung des Verur-

sacherprinzips 

 Stärkung umweltfreundlicher 

Alternativen und Verlagerung von 

Flug auf Zug inklusive Nacht-

zügen 

Die Petition „Ja zur Flugticketabgabe“ 

mit 17 858 Unterschriften wurde im 

September 2019 dem Schweizer Par-

lament übergeben. Der Ständerat 

hatte die Einführung einer FTA be-

reits im September 2019 beschlossen. 

Die Kommission für Umwelt, Raum-

planung und Energie des Nationalrats 

(UREK N) hat am 14. Januar 2020 

dem Beschluss des Ständerates zuge-

stimmt. Diese Lenkungsabgabe soll 

zwischen 30 und 120 Schweizer Fran-

ken pro Fluggast betragen, je nach 

Reisedistanz und Beförderungsklasse. 

Der Gesamtnationalrat wird das Thema 

voraussichtlich in der Frühlings-

session 2020 behandeln. 

Roberto Rebaudo, Chef von Thello, 

Paris informierte über den täglichen 

Nachtzug — nur für international 

Reisende — von Paris nach Venezia. 

Nach dem Ausstieg der SNCF aus 

dem Nachtzuggeschäft wurde 2011 

Thello von der Italienischen Bahn 

Trenitalia und Transdev gegründet, 

seit 2016 ist Trenitalia alleiniger 

Eigentümer. Rebaudo wies auf eine 

steigende Nachfrage wegen der Um-

weltvorteile und dem speziellen Reise-

erlebnis in einem Nachtzug hin. Auf 

der anderen Seite beklagte er, dass die 

Schweizer Zollkontrollen durch-

schnittlich 35 Minuten Verspätung je 

Zug verursachen, in Einzelfällen bis 

zu 90 Minuten. Er appellierte an alle 

Verantwortlichen der Bahnen, den 

Nachtzug stärker zu fördern. Beson-

ders wichtig seien frühzeitige Infor-

mationen zu Streckensperrungen für 

Bauarbeiten und Umleitungsmöglich-

keiten. 

Matthias Stöhr, Verkaufsleiter für 

die in der Gemeinschaft Unabhängi-

ger Staaten (GUS ) zusammenge-

schlossenen Nachfolgestaaten der 

früheren Sowjetunion von Stadler 

Rail erläuterte den kurzfristigen Bau 

von Schlafwagen für die Aserbaid-

schanische Eisenbahn. Nach der Be-

stellung von 30 Schlaf- und Speise-

wagen für drei Züge mit je 10 Wagen 

zwischen Baku und Istanbul konnte 

bereits auf der Innotrans 2016 ein 

erster Wagen präsentiert werden. 

Später wurde der Auftrag auf 20 

Wagen für zwei Züge reduziert. Die 

Wagen besitzen Drehgestelle mit 

Spurwechselradsätzen für die Spur-

weiten 1435 Millimeter und 1520 

Millimeter, die Höchstgeschwindig-

keit beträgt 160 Kilometer je Stunde. 

Stöhr erwähnte die lange Tradition 

von Schlafwagenreisen in großen 

Ländern, wie den Staaten der ehema-

ligen Sowjetunion. Auch für Mittel-

europa sieht Stöhr ein gewisses Fahr-
 

Nightjet vor der Abfahrt nach Berlin am 3. August 2018 in Zürich HB; 

Foto: Hans Meiner. 
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gastpotential für Nachtzüge, wenn die 

Bedingungen stimmen: 

 Komfortable, gut isolierte Abteile 

und saubere Sanitärzellen 

 Speisewagen oder Service für 

Speisen und Getränke am Platz 

 Bezahlbare Tickets 

In seinem Fazit sah Metz im Nacht-

zugangebot auch ein emotionales 

Geschäft, da die Fahrt selbst ein Teil 

des Ziels ist: Erlebnis für Familien, 

Start ins Städtewochenende oder auch 

Auftakt zum Ferienbeginn. Die aktu-

ellen Diskussionen zum Klimaschutz, 

mit der Forderung Luftverkehr auf die 

klimafreundliche Schiene zu verla-

gern, unterstützen den Nachtzug 

stark. Für Langstrecken bis zu 2000 

Kilometer könnten die Strecken des 

Hochgeschwindigkeitsverkehrs ge-

nutzt werden mit Wagenmaterial für 

200 Kilometer je Stunde. Wichtig ist 

auch eine politische Unterstützung, 

wie Einführung einer FTA und Redu-

zierung der Trassenpreise, um Nacht-

züge gegenüber dem Flugzeug kon-

kurrenzfähiger zu machen. 

Bitte teilen Sie es uns mit, wenn sich Ihre 

Adresse geändert hat: 

 an GRV, Postfach 101403, 45014 Essen, 

 per Fax +49 234 5465180 oder 

 Mail an versand@grv-nachrichten.de. 

Mitglieder des Vereins GdI — AdI melden ihre 

Adressänderungen bitte an info@gdi-adi.ch. 

European Railway 

Award 2020 

an Geert Pauwels verliehen 

Am 18. Februar 2020 haben in Brüs-

sel die Gemeinschaft der Europäi-

schen Bahnen und Infrastrukturge-

sellschaften CER (Community of 

European Railway and Infrastructure 

Companies) und der Verband der 

europäischen Bahnindustrie UNIFE 

(Union des Industries Ferroviaires 

Européennes) vor über 500 Gästen 

den Railway Award 2020 an Geert 

Pauwels verliehen. 

Pauwels ist Vorstandsvorsitzender 

des 2017 entstandenen belgischen 

Schienengüterverkehrsunternehmens 

Lineas, Nachfolgeunternehmen der 

Güterverkehrssparte der belgischen 

Staatsbahn SNCB, welche noch einen 

Anteil von 31 Prozent an Lineas hält. 

Pauwels ist es gelungen die verschul-

dete Belgische Güterbahn in ein er-

folgreiches Unternehmen zu restruk-

turieren, gesichert durch private In-

vestitionen. Mit flexiblen Transport-

angeboten hat er den Schienengüter-

verkehr attraktiver gemacht und so 

eine Verlagerung von der Straße zur 

Schiene gefördert. Lineas ist heute 

das größte private Schienengüterver-

kehrsunternehmen Europas, das 

hochwertige Bahnprodukte und logis-

tische Tür-zu-Tür-Komplettlösungen 

anbietet. 

Pauwels kommentierte die Preisver-

leihung: „Ich bin unheimlich stolz. 

Dies ist die Anerkennung für die 

harte Arbeit aller unserer Kollegen, 

das Vertrauen unserer Aktionäre und 

den Glauben unserer Kunden an unse-

re Arbeit.“ Mit Blick auf die Klima-

ziele 2030 forderte er Anstrengungen 

aller Beteiligten, um die notwendige 

Verkehrsverlagerung zur Schiene zu 

erreichen. 

Der European Railway Award wird 

seit 2007 jährlich für Verdienste um 

die Entwicklung des Eisenbahnver-

kehrs vergeben und enthält ein Preis-

geld von 10 000 Euro, das Pauwels an 

die gemeinnützige Natuurpunt wei-

tergab, der größten belgischen Natur-

schutzorganisation. 

In einer hochrangig besetzten Diskus-

sionsrunde betonte Henrik Hololei, 

Generaldirektor Mobilität und Trans-

port der Europäischen Kommission: 

„Die Schiene muss und — ich bin 

sicher — wird eine entscheidende 

Rolle bei der Verwirklichung des 

Europäischen Green Deal spielen. Sie 

muss einen großen Teil der 75 Pro-

zent des Güterlandverkehrs, die der-

zeit von Lkw befördert werden, über-

nehmen.“ Die UNIFE-Präsidentin und 

Vorstandsvorsitzende von Siemens 

Mobility, Sabrina Soussan, kommen-

tierte: „Kein anderer Verkehrsträger 

ist so nachhaltig wie die Schiene und 

durch eine höhere Kapazität und 

Zuverlässigkeit wird sie noch attrak-

tiver und wettbewerbsfähig werden.“ 

Deutscher Mobilitätskongress 

2019 in Frankfurt 

Im Rahmen der Messe „Hypermotion“ 

hat die Deutsche Verkehrswissen-

schaftliche Gesellschaft (DVWG) mit 

dem Rhein Main Verkehrsverbund 

(RMV) und der House of Logistics 

and Mobility GmbH (HOLM
8
) am 26. 

und 27. November 2019 zum 5. Deut-

schen Mobilitätskongress nach Frank-

furt eingeladen. Das Thema lautete: 

Mobilität in Ballungsräumen — 

Chancen und Herausforderungen. 

                                                 
8
 Die HOLM ist eine vom Land Hessen 

und der Stadt Frankfurt am Main initiierte 

Plattform für die interdisziplinäre und 

branchenübergreifende Kooperation von 

Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und 

Zivilgesellschaft. 

 
Der Preisträger des European Railway Award 2020 Geert Pauwels, Vorstandsvorsitzender 

von Lineas, zwischen Libor Lochman, CER Exekutivdirektor (rechts) und Philippe Citroën, 

Generaldirektor der UNIFE; 

Foto: Julie de Bellaing. 

mailto:versand@grv-nachrichten.de
mailto:info@gdi-adi.ch
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Am 26. November begrüßte Professor 

Dr. Jan Ninnemann, Präsident der 

DVWG, die Teilnehmer. Es folgte eine 

„Zukunftswerkstatt Mobilität“ in 

Kooperation mit Universitäten und 

Jungem Forum der DVWG mit einem 

Impulsvortrag von Dr. André Kavai, 

Geschäftsführer RMV, und Vorträgen 

von Start-ups. Kavai unterstrich die 

Notwendigkeit der Verkehrswende 

mit dem Hinweis auf den 2018 auf 

177 Gramm gestiegene Kohlendioxid-

ausstoß von Pkw. Um einen noch 

besseren ÖPNV zu ermöglichen, 

müsste mehr und gut ausgebildetes 

Personal eingesetzt werden. 

Auf besonders großes Interesse stieß 

die Podiumsdiskussion Entwicklung 

Schieneninfrastruktur Frankfurt 

Rhein Main am 27. November. Unter 

der fachkundigen Moderation von 

Manfred Köhler (Frankfurter Allge-

meine Zeitung) diskutierten Tarek Al-

Wazir, Hessischer Staatsminister für 

Wirtschaft, Energie, Verkehr und 

Wohnen; Professor Dr.-Ing. Rolf 

Katzenbach, Technische Universität 

Darmstadt; Ministerialdirektor Hugo 

Gratza, Abteilungsleiter Eisenbahn 

im Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur; Stadtrat 

Klaus Oesterling, Verkehrsdezernent 

Frankfurt; Thomas Busch, Leiter der 

Verkehrs- und Mobilitätsplanung im 

RMV und Gerd-Dietrich Bolte, Leiter 

Großprojekte Mitte der DB Netz AG, 

über den geplanten Fernbahntunnel 

zur Lösung der Kapazitätsprobleme 

des vorhandenen Kopfbahnhofs. 

Der Frankfurter Hauptbahnhof ist ei-

ner der wichtigsten Knotenpunkte im 

deutschen Bahnnetz. Rund die Hälfte 

der Fernverkehrszüge verkehren hier. 

Das zentrale Problem: Nah-, Regio-

nal-, Fern- und Güterverkehr nutzen 

fast ausschließlich dieselben Gleise — 

und das an der Kapazitätsgrenze. Bis 

2030 soll der Nahverkehr um 30 Pro-

zent wachsen und im Fernverkehr 

wird eine Verdoppelung angestrebt. 

Als Lösung für den Raum Frankfurt, 

aber auch für das gesamte deutsche 

Bahnnetz soll ein Fernbahntunnel mit 

einer unterirdischen Station gebaut 

werden. So könnten Nah- und Fern-

verkehr effizient entmischt und neue 

Kapazitäten geschaffen werden. Der 

Fernbahntunnel ist eine Ergänzung zu 

den laufenden Schienengroßprojekten 

und wurde daher vom Bund in den 

vordringlichen Bedarf des Bundes-

verkehrswegeplanes aufgenommen. 

Bei den Projekten „Frankfurt Rhein 

Main plus“ soll es keine Abstriche 

geben, so Gratza. 

Katzenbach verglich den Fernbahntun-

nel mit einem Tunnel in Barcelona, 

der in ähnlicher Geologie mit einer 

Bohrmaschine von Herrenknecht mit 

11,5 Meter Durchmesser erfolgreich 

gebaut wurde. Die laufenden Arbeiten 

für die Verlängerung der U-Bahn 5 

liefern zusätzliche Erkenntnisse. Der 

neue Tunnel soll möglichst weit oben 

liegen und keine Hochhäuser unterfah-

ren. Denkbar ist eine Lage unter dem 

Main, der mit einer neuen Niederräder 

Brücke westlich des Bahnhofs über-

quert wird, ehe der Übergang in die 

Tunnellage möglich ist. Mit 7 Jahren 

Planung und 8 Jahren Gesamtbauzeit 

(Tunnelrohbau nur 3 Jahre), sieht 

Katzenbach eine Inbetriebnahme in 

15 Jahren als realistisch an. 

Al Wazir betonte, dass der beabsich-

tigte Frankfurter Fernbahntunnel 

nicht mit dem Projekt „Stuttgart 21“ 

verglichen werden darf. Im Knoten 

Frankfurt würden derzeit rund ein 

Drittel der Verspätungen des deutschen 

Fernverkehrs entstehen. Neben der 

Leistungssteigerung ist Al Wazir auch 

die Reisezeit wichtig, die in der Rela-

tion Berlin um eine Stunde auf nur 

noch drei Stunden verkürzt werden 

kann. Wichtig sei auch der politische 

Wille für das Projekt sowie das Mit-

nehmen der Bürgerschaft. 

 
Der Untersuchungsraum für einen Fernbahntunnel in Frankfurt am Main; 

Grafik: DB Netz AG. 
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Bolte machte den Zusammenhang mit 

den geplanten Neubaustrecken nach 

Mannheim und Fulda deutlich. Der 

Fernbahntunnel soll die Kapazität des 

Knotens Frankfurt um 20 Prozent 

erhöhen und dem Fernverkehr einen 

Zeitgewinn von 8 Minuten ermögli-

chen. Derzeit läuft die Ausschreibung 

für die Planung des Tunnels, die trans-

parent erfolgen soll. 

Wenn die detaillierte Kostenermittlung 

vorliegt, kann die verkehrswirtschaft-

liche Bewertung durchgeführt werden, 

dabei wird auch der schnelle Regional-

verkehr durch den Tunnel berücksich-

tigt. Somit könnte Anfang 2021 über 

die Durchführung des Projektes ent-

schieden werden. Die Finanzierung 

soll problemlos möglich sein, da laut 

Gratza die Investitionen für den Be-

darfsplan von derzeit 1 Milliarde 

Euro pro Jahr auf 3 Milliarden hoch-

gefahren werden sollen. 

Professor Knut Ringat, Geschäfts-

führer Rhein-Main-Verkehrsverbund, 

eröffnete den zweiten Kongresstag. In 

einem Grußwort Politik beklagte 

Jens Deutschendorf, Staatssekretär im 

Hessischen Ministerium für Wirt-

schaft, Energie, Verkehr und Wohnen, 

dass die Effizienzgewinne bei Pkw 

durch immer größere und schwerere 

Fahrzeuge wie Geländelimousinen 

(neudeutsch „SUV“, „Sport Utility 

Vehicle“) überkompensiert werden. 

Für die Verkehrswende hält er eine 

stärkere Elektrifizierung des Verkehrs 

mit erneuerbaren Energien und den 

Einsatz von Wasserstoff notwendig. 

Der Stadtplaner Jürgen Häpp, Albert 

Speer und Partner GmbH, betrachtete 

in seinem Leitvortrag „Stadt der Zu-

kunft“ insbesondere den städtischen 

Raum. Er ist überzeugt, dass es 85 

Prozent der heutigen Städte unverän-

dert auch im Jahr 2040 geben wird, 

50 Prozent der Stadtflächen entfallen 

auf den öffentlichen Raum, der im 

Rahmen der Mobilitätswende zu 

„smart Cities“ — ähnlich Wien — 

entwickelt werden soll. Um Städte von 

parkenden Pkw zu entlasten schlägt 

Häpp eine starke Nutzung des „Car-

sharing“ vor, ein geteilter Pkw würde 

17 private ersetzen. 

Eine sich anschließende Podiumsdis-

kussion „Optimierung und Vernetzung 

von Verkehr — Ridesharing
9
 als All-

heilmittel?“ befasste sich insbesondere 

mit der sinnvollen Integration des 

Ridesharing in bestehende Systeme. 

Diese nunmehr fünfte Ausgabe des 

Deutschen Mobilitätskongresses war 

erneut sehr gelungen. Die erstmalige 

Integration in die Messe „Hypermoti-

on“ gab den Teilnehmern die Gele-

genheit die digitale Transformation 

über alle Verkehrsträger hinweg zu 

betrachten und bei Start-ups Neues 

zur Mobilität zu entdecken. 

Parlamentarischer Abend 

zum Vorrang Fußverkehr 

(wdm) Wie werden Straßen sicher für 

zu Fuß Gehende? Wo liegen die Pro-

bleme? Wer ist bei der Lösung gefragt? 

Diese Aspekte standen im Mittelpunkt 

der Diskussion des Parlamentarischen 

Abends von Deutschem Verkehrssi-

cherheitsrat (DVR) und Deutscher 

Verkehrswacht (DVW) am 6. März 

2020 in der „Alten Pumpe“ in Berlin. 

Rund 180 Gäste aus Politik — darun-

ter viele Mitglieder des Bundestages 

sowie drei Staatssekretäre — aus 

Verbänden und Verkehrsorganisatio-

nen waren der Einladung gefolgt. 

In seiner Begrüßung betonte DVR-

Präsident Professor Dr. Walter Ei-

chendorf, dass der Fußverkehr eine 

größere Lobby benötige. Der Allge-

meine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) 

und Radfahrbegeisterte hätten vorge-

macht, wie wirksam der Druck der 

Gesellschaft auf die Politik sei. Daran 

wolle man sich beim Thema Fußver-

kehr ein Beispiel nehmen. Als beson-

ders wichtige Maßnahme hob er das 

Thema Infrastruktur hervor. Diese sei 

aktuell nicht für ungeschützte Ver-

kehrsteilnehmende ausgelegt. Zudem 

müsse die Ampelschaltung an die Be-

dürfnisse des Fußverkehrs angepasst 

werden. Auch ältere Menschen müss-

ten sicher die Straßen queren können. 

Der stellvertretende Generaldirektor 

für Mobilität und Transport der Euro-

päischen Kommission (DG MOVE), 

                                                 
9
 „Ridesharing“ ist im Grunde genommen 

nichts anderes als die gute alte Fahrge-

meinschaft. Mit den neuzeitlichen Kom-

munikationsmitteln lässt sie sich nur viel 

besser organisieren als früher. 

Matthew Baldwin, sagte, Menschen 

machten Fehler. Aber dafür dürften sie 

nicht mit dem Tod bestraft werden. 

Deshalb müsse man den Fokus in der 

Verkehrssicherheit nun stärker auf das 

Thema Fußverkehr legen — auch, weil 

die Gesellschaft immer städtischer 

werde. Entscheidende Ansätze seien 

in der Stadtplanung zu finden. Zudem 

müsse man mehr Daten über das „Wo“ 

und „Wie“ der Unfälle sowie ihre Ver-

meidung erheben. Auch das Thema 

Tempo gehöre in den „Sicherheits-

cocktail“. Es sei nachgewiesen, dass 

die Überlebenschance Gehender bei 

einem Zusammenprall mit einem 

Kraftfahrzeug bei Tempo 30 bei etwa 

90 Prozent, bei Tempo 60 dagegen nur 

bei 10 Prozent läge. Dennoch zeigte 

er sich optimistisch. Städte wie Hel-

sinki und Oslo bewiesen: Mobilität 

ohne getötete Gehende und Rad Fah-

rende ist möglich. 

In ihrem Impulsvortrag stellte Dr. 

Viktoria Wesslowski, Beraterin für 

kommunale Fußverkehrsförderung, 

die Vorteile des Fußverkehrs dar und 

zeigte anhand von Unfallstatistiken, 

dass die Zahl der getöteten Fußgänge-

rinnen und Fußgänger stagniere. Um 

mehr Sicherheit zu schaffen, sei es 

zentral Fußwegenetze von höherer 

Qualität zu schaffen. Durchgängige 

Netze ohne Barrieren oder Gefahren-

stellen seien notwendig. Beim Kfz-

Verkehr sei das selbstverständlich. 

Um Tempo 30 in Ortschaften käme 

man ebenfalls nicht herum. Sichtbar-

keit von Gehenden sei ein weiterer 

Ansatzpunkt. Aktuell sei die Beleuch-

tung im Dunkeln sehr häufig auf die 

Straßen gerichtet, nicht aber auf zu Fuß 

Gehende. Damit diese Ziele erreicht 

werden können, sei eine Strategie 

nötig. Sie müsse Folgendes beinhalten: 

messbare Ziele, eine verantwortliche 

Person, eine Mängelanalyse, die Prio-

risierung von Maßnahmen, einen Zeit-

plan und ein Budget. Anders als häufig 

vermutet sei das Thema Fußverkehr 

nicht nur eines der Kommunen. Der 

Bund sei gefordert, die entsprechen-

den Rahmenbedingungen zu schaffen, 

unter anderem mit Förderprogrammen, 

der Forschungsförderung und der 

Stärkung der Kompetenzen von 

Kommunen. 

Roland Stimpel, Sprecher für den 

Verein Fuss e.V., sagte, dass er nie-
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mandem guten Gewissens empfehlen 

könne, bei Grün unbedacht über die 

Straße zu gehen. Immer wieder pas-

sierten dabei schwere Unfälle. Friede-

mann Goerl, Fußverkehrsverantwort-

licher der Stadt Leipzig, forderte, dass 

es eine Leistungsfähigkeitsberechnung 

für Ampeln für Gehende geben müsse 

analog zu Ampeln für den Kfz-Verkehr. 

Hier bestünde ein Missverhältnis zwi-

schen Ampeln, die den Autoverkehr 

und denen, die den Fußverkehr regel-

ten. Auch Alois Rainer, verkehrs-

politischer Sprecher der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion erkannte an, dass 

Ampeln für den Fußverkehr nicht 

zwangsläufig fußverkehrsfreundlich 

seien. Da müsse man etwas tun. 

Kerstin Hurek, Leiterin Verkehrspo-

litik beim Auto Club Europa (ACE), 

fragte die Runde, wie man künftig mit 

dem Autoverkehr umgehen wolle. 

Schließlich müsse ein gleichberech-

tigtes Miteinander garantiert werden. 

Daraufhin konstatierte Goerl, dass der 

Platz nicht wachse und das bedeute, 

dass er anders verteilt werden müsse. 

Das Bedürfnis nach mehr Mobilität 

könne nicht mit mehr Autos abgebildet 

werden. Hier müssten Rad- und Fuß-

verkehr gestärkt werden. Insbesonde-

re, wenn Autos ruhten, nähmen sie 

Platz weg. Hier müsse man ansetzen. 

In ihrem Fazit konstatierten alle, dass 

das Thema zwar in vielen Köpfen an-

gekommen ist, dass Fußverkehr jedoch 

eine laute Stimme brauche. Es fehlten 

konkrete Handlungsansätze, Fußver-

kehr müsse in den Gesetzen verankert 

werden, er dürfe nicht „unter die Räder 

kommen“. 

Literatur 

Infrastruktur 

für eine Starke Schiene 

Investitionsoffensive für den Erhalt 

und Ausbau des Schienennetzes 

Das im Januar 2020 erschienene Buch 

gibt einen Überblick über die politi-

schen Ziele und die Wege zum Erhalt 

und Ausbau des Schienennetzes. Mit 

dem Bundesverkehrswegeplan, dem 

Konzept zum Deutschlandtakt, mit der 

Digitalisierung der Schiene und den 

Investitionen in den Erhalt des Schie-

nennetzes über die Leistungs- und 

Finanzierungs-Vereinbarung III wurde 

eine beachtliche Investitionsoffensive 

ins Leben gerufen. 

 

Die DB hat in ihrer Unternehmens-

strategie „Starke Schiene für Deutsch-

land“ den Impuls aufgegriffen. Ge-

meinsam mit dem gesamten Bahnsek-

tor arbeiten Bund und Bahn im Zu-

kunftsbündnis Schiene daran, die 

Bahn zu dem Verkehrsmittel der 

Wahl in Deutschland zu machen. 

Herausgeber: Bundesministerium für 

Verkehr und Digitale Infrastruktur und 

Deutsche Bahn AG. 

Das Buch ist bei PMC Media House in 

Hamburg erschienen. 

Es hat 117 Seiten und kostet 39,00 Euro. 

ISBN: 978-3-96245-198-1. 

Das Buch ist in Buchhandlungen oder 

direkt beim Verlag 

(www.pmcmedia.com) erhältlich. 

Die Umwelt in Europa — 

Zustand und Ausblick 2020 

Alle fünf Jahre erstellt die Europäi-

sche Umweltagentur (EUA) den um-

fassenden Bericht „Die Umwelt in 

Europa — Zustand und Ausblick“. In 

der jüngsten, am 4. Dezember 2019 

veröffentlichten Ausgabe 2020, wird 

die Agentur sehr deutlich: Europa wird 

seine Ziele für 2030 nicht erreichen, 

wenn es in den nächsten zehn Jahren 

nicht dringend gebotene Maßnahmen 

gegen die zunehmenden Auswirkun-

gen des Klimawandels und den über-

mäßigen Verbrauch natürlicher Res-

sourcen ergreift. Der neue Bericht 

stellt fest, dass Europa im Umweltbe-

reich vor Herausforderungen von nie 

da gewesener Größenordnung und 

Dringlichkeit steht. Dem Bericht zu-

folge besteht jedoch auch Anlass zur 

Hoffnung. Sie gründet sich auf das 

gestiegene öffentliche Bewusstsein 

für Nachhaltigkeit, technologische 

Innovationen und neue EU-Maßnah-

men wie dem „Europäischen Grünen 

Deal“ (siehe Bericht auf Seite 5). 

Der Bericht beschränkt sich nicht auf 

die Mitgliedstaaten der EU sondern 

behandelt insgesamt 39 Länder und 

vermittelt das Wissen für eine Trans-

formation zu einem nachhaltigen 

Europa. Nach Vorwort und einer 

Zusammenfassung folgen 4 Teile: 

1. Grundlagen; mit zahlreichen Indi-

katoren ab 1750 zu sozio-ökono-

mischen Entwicklungen und zum 

Erdsystem in 3 Kapiteln 

2. Umwelt und Klimatrends; umfang-

reichster Teil mit 12 Kapiteln auf 

über 250 Seiten 

3. Perspektiven für die Nachhaltig-

keit; 3 Kapitel 

4. Schlussfolgerungen 

Ergänzt wird der Bericht durch um-

fassende Referenzen zu den einzelnen 

Kapiteln. 

Der Bericht weist auf gewisse Ver-

besserungen im Umweltbereich durch 

die europäische Gesetzgebung und 

politische Ziele hin, die aber unzu-

reichend sind. Die Ergebnisse des 

SOER 2020 (The European environ-

ment — state and outlook 2020) be-

stätigen aber auch, dass schrittweise 

Effizienzsteigerungen — wie sparsa-

mere Fahrzeuge oder sauberere Kraft-

stoffe — für einen Systemwandel 

nicht ausreichen: Solche Schritte al-

lein werden nicht zu einem sauberen 

Mobilitätssystem führen. Das Sortieren 

von Siedlungsabfällen wird keine 

Kreislaufwirtschaft hervorbringen. 

Produkte und Produktionsprozesse 

müssen so gestaltet werden, dass ent-

nommene Ressourcen innerhalb des 

Wirtschaftskreislaufs verbleiben. 

Wenn wir Kohlendioxid-Neutralität, 

eine Kreislaufwirtschaft, das Null-

Schadstoff-Ziel und eine gerechte 

Gesellschaft verwirklichen wollen, 

müssen wir die grundlegenden Sys-

teme, auf denen unsere Wirtschaft 

und unser Alltagsleben beruhen, 

überdenken, überarbeiten und neu 

http://www.pmcmedia.com/starkeschiene
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konstruieren. Das Energiesystem, die 

Ernährung und die Mobilität stehen 

dabei an oberster Stelle. 

Eine 18-seitige deutsche Kurzfassung 

kann heruntergeladen werden: 

www.eea.europa.eu. 

Die mit zahlreichen Grafiken illustrierte 

499-seitige Langfassung „The European 

environment — state and outlook 2020“ 

kann heruntergeladen werden: 

www.eea.europa.eu. 

Die Langfassung kann auch in gedruckter 

Form (ISBN: 978-92-9480-090-9) kosten-

los bestellt werden: https://op.europa.eu. 

Personalia 
† Am 29. November 2019 ist Werner 

Latscha, Präsident der Generaldirek-

tion der Schweizerischen Bundes-

bahnen SBB von 1984 bis 1990, im 

Alter von 94 Jahren verstorben. Von 

1990 bis 1998 war Latscha Präsident 

des Verkehrshauses in Luzern. 

Neue Verkehrskommissarin ist seit 

dem 1. Dezember 2019 — dem Be-

ginn der neuen EU-Kommission — 

Adina Vălean aus Rumänien. In der 

Anhörung vor dem Europäischen 

Parlament Ende November 2019 hat 

sie sich zum „Green Deal“ der neuen 

Kommission bekannt. Vălean gehört 

dem Parlament bereits seit 2007 an und 

war von 2017 bis 2019 Vorsitzende 

des Ausschusses für Umweltfragen, 

Gesundheit und Lebensmittelsicher-

heit. Sie folgt auf die Slowenin Vio-

leta Bulc, die vom 1. November 2014 

an in der vorigen Kommission das 

Amt ausübte. 

Stéphane Graber ist seit 1. Januar 

2020 Generalsekretär der internatio-

nalen Spediteursorganisation FIATA 

(Fédération Internationale des Asso-

ciations de Transitaires et Assimilés). 

Er war bisher Generalsekretär des 

Schweizerischen Handels- und 

Schifffahrtsverbandes und folgt auf 

Günther Kersten der den Verband 

verlassen hatte. 

Anja Bröker ist seit 01. Januar 2020 

Leiterin der Pressestelle / Newsroom / 

Social Media bei der DB AG in Ber-

lin. Zuvor war sie als Erste Redakteu-

rin / Reporterin / Moderatorin beim 

Westdeutschen Rundfunk in Köln 

tätig. 

† Am 18. Januar 2020 ist Hans 

Eisenring, Präsident der General-

direktion der Schweizerischen 

Bundesbahnen SBB von April 1990 

bis Dezember 1992, im Alter von 

87 Jahren verstorben. 

Dr. Levin Holle ist seit 1. Februar 

2020 Vorstand für Finanzen und 

Controlling der Deutschen Bahn AG. 

Er folgt auf Alexander Doll, der das 

Unternehmen im Dezember 2019 ver-

lassen hatte. Holle war seit dem Jahr 

2012 als Abteilungsleiter im Bundes-

finanzministerium für die Finanz-

marktpolitik zuständig; er war auch 

der Vertreter des Ministeriums im 

Aufsichtsrat der DB AG. Von 1997 

bis 2011 war Holle in verschiedenen 

Funktionen für die Unternehmens-

beratung Boston Consulting Group 

tätig. 

Heike Fölster ist seit 1. Februar 2020 

Vorständin Finanzen und Controlling 

der DB Station & Service AG. Zuvor 

war sie Geschäftsführerin Finanzen 

bei der Flughafen Berlin Brandenburg 

GmbH in Schönefeld. 

Bernd Schniering ist seit 1. Februar 

2020 Geschäftsführer für den Ge-

schäftsbereich Betrieb bei der Ost-

deutschen Eisenbahn GmbH (ODEG). 

Er folgt auf Arnulf Schuchmann, 

der das Unternehmen verlassen hat. 

Schniering war zuvor Regionalleiter 

Produktion bei der DB Regio AG, 

Region Nordost. 

Andreas Matthä, Vorstandsvorsit-

zender der ÖBB, wurde am 19. Feb-

ruar 2020 von der Generalversamm-

lung der CER (Community of Euro-

pean Railway and Infrastructure 

Companies) zum neuen Präsidenten 

der CER gewählt. Er folgt auf Crister 

Fritzson, Vorstandsvorsitzender der 

schwedischen Staatsbahn SJ, der die 

SJ verlassen hatte. 

Désirée Baer ist seit 1. März 2020 

Vorstandsvorsitzende von SBB Cargo. 

Sie folgt auf Nicolas Perrin, der in 

den Verwaltungsrat der Schweizer 

Güterbahn wechselt. 

Stefanie Berk ist seit 1. März 2020 

Vorständin für das Ressort Marketing 

der DB Fernverkehr AG. Zuvor war 

sie als Vorsitzende der Geschäftsfüh-

rung der Thomas Cook GmbH (für 

Kontinentaleuropa) und Thomas 

Cook Touristik GmbH (für Deutsch-

land) tätig. Sie folgt auf Dr. Michael 

Peterson, der dieses Amt nach seiner 

Ernennung zum Vorsstandsvorsitzen-

den der DB Fernverkehr AG bis zur 

Regelung der Nachfolge kommissa-

risch weitergeführt hatte. 

Carsten Moll ist seit 01. März 2020 

Vorsitzender der Region Nordost der 

DB Regio AG in Potsdam. Zuvor war 

er Leiter Controlling Schiene bei der 

DB Regio AG in Frankfurt am Main. 

Ulrich Bergmann ist seit 1. März 

2020 Geschäftsführer der Altona-

Kaltenkirchen-Neumünster Eisenbahn 

GmbH (AKN). Er folgt auf Wolfgang 

Seyb, der seinen Ende Februar 2020 

auslaufenden Vertrag aus privaten 

Gründen nicht verlängert hatte. 

† Am 19. März 2020 ist Dr. h.c. Ing. 

Josef Theurer, Firmengründer der 

Plasser & Theurer Export von Bahn-

baumaschinen Gesellschaft m.b.H., 

im Alter von 90 Jahren verstorben. 

 
† Dr. h.c. Ing. Josef Theurer; 

Foto: Plasser & Theurer. 

Kathrin Amacker, Mitglied der SBB 

Konzernleitung und Leiterin Kom-

munikation, Politik und Nachhaltig-

keit gab ihre Funktion Ende März 2020 

ab. Sie will sich künftig auf Verwal-

tungsrats- und Verbandsmandate kon-

zentrieren. 

Vincent Ducrot ist seit 1. April 2020 

Vorstandsvorsitzender der SBB. Bis-

her war er Generaldirektor der Frei-

burger Verkehrsbetriebe TPF. Ducrot 

hat bereits von 1993 bis 2011 bei der 

SBB gearbeitet, davon zehn Jahre als 

Leiter Fernverkehr. Er folgt auf An-

dreas Meyer, der 13 Jahre an der 

Spitze der SBB stand. 

Carmen Maria Parrino, Vorsitzende 

der Geschäftsführung der Abellio Rail 

Mitteldeutschland GmbH, verlässt 

zum 30. April 2020 das Unternehmen. 

Ihre Aufgaben werden kommissarisch 

https://www.eea.europa.eu/de/publications/die-umwelt-in-europa-zustand
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
https://op.europa.eu/en/web/general-publications/publications
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von Rainer Blüm, Vorsitzender der 

Geschäftsführung von Abellio Rail 

NRW, übernommen. 

Dr. Michael Bützer wird ab 1. Au-

gust 2020 neuer Geschäftsführer des 

Informationsdiensts für den öffentli-

chen Verkehr Litra („Ligue suisse 

pour l’organisation rationelle du tra-

fic“). Er folgt auf René Böhlen, der 

die Litra Ende Juli 2020 verlassen 

wird. 

Bernhard Wewers, Geschäftsführer 

der Nahverkehrsverbund Schleswig-

Holstein GmbH, tritt Ende August 

2020 nach 25 Jahren in dieser Funktion 

in den Ruhestand. Sein Nachfolger 

wird Dr. Arne Beck, derzeit Partner 

bei einer Unternehmensberatung. 
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